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Vorwort
Dieses Betreuermappe stellt eine Überarbeitung und Erweiterung der Mappe dar, welche Lowig Duer 1990
anläßlich seiner Tätigkeit als Lagerleiter im Zeltlager Wittenborn veröffentlichte. Da die „alte“ Garde der Betreuer
allmählich „ausstirbt“, habe ich bei der Aktualisierung und Erweiterung besonderen Wert auf
Aufgabendefinitionen, Verantwortlichkeiten und Abläufe gelegt.

So beschäftigt sich der Abschnitt 1 ausgiebig mit den Mitarbeitern des Zeltlagers: Was sind ihre Aufgaben, wofür
zeichnen sie verantwortlich und was haben sie wann zu tun. Als Abrundung wurden Programmvorschläge,
Checklisten und ein paar nicht ganz ernst zu nehmende Gedanken zugefügt.

Der Abschnitt 2 steht unter dem Motto: Ablauf und Programm. Hier sind der Tagesablauf und der sogenannte
Ablaufplan des Zeltlagers dargestellt. Zum Schluß sind als Anregung diverse Beispielprogramme aufgeführt.

Der 3. Teil ist besonders für die sogenannten „Funktioner“ wie Lagerwart, ZbV und DLRG interessant. Hier wird
die Führung der Kassen im Zeltlager eingehend beschrieben.

Das schon bekannte Zeltlager-Alphabet bildet Abschnitt 4. Sein Sinn und Zweck ist es, bestimmte Begriffe im
Zeltlager mit Inhalt zu füllen und näher zu erläutern. Durch das Alphabet lassen sich viele kleine "Unklarheiten"
schnell nachschlagen. Mit den meisten Stichpunkten sind auch Verhaltensregeln oder Vorschläge verbunden, die
sich in der Praxis des Zeltlagers bewährt haben. Somit läßt sich das Alphabet in seiner Gesamtheit auch als eine
Art „Grundgesetz des Zeltlagers" auffassen. Halten sich alle Teilnehmer an diese Regeln, so wird ein geordneter
Ablauf der Ferienmaßnahme sehr erleichtert.

Abschnitt 5 behandelt die bekanntesten Aktionen, die mit dem ganzen Zeltlager durchgeführt werden können.
Neben dem Lagertoto, dem offenen Nachmittag und dem Spieleabend sind natürlich auch der Stationslauf und das
Geländespiel vertreten. Jede Aktion enthält eine kurze Beschreibung, ein Beispiel und teilweise auch eine Auswahl
der dazu passende Spiele. Bei den Geländespielen habe ich darauf geachtet, nur solche aus meiner „Kiste“
auszuwählen, die aufgrund ihrer Struktur auch wirklich gut funktioniert haben (Nichts ist schlimmer als eine gute
Geschichte, die sich im Dschungel der Hinweise totläuft!).

Der Abschnitt 6 enthält eine Sammlung von Spielen für Draußen und für Regentage. Sie kann natürlich nur eine
Auswahl sein.

Als nächstes habe ich ein Thema eingefügt, welches mir als Leiter schon so manches Mal „Kopfschmerzen“ macht.
„Was tun“, sprach Zeus, „wenn ein Kind mal krank ist?“ Im Abschnitt 7 kann man vielleicht die Antwort finden.
Er behandelt die Themen: Erste Hilfe, typischen Zeltlagererkrankungen sowie Kinderkrankheiten und basiert auf
der „Kurzübersicht der typischen Zeltlagererkrankungen“, die im 3. Lager 1994 von Ben Mossop erstellt wurde.
Ich habe sie aus einer Ersten-Hilfe-Fibel des DRK und anderen Quellen ergänzt.

Die Aufsichtspflicht ist für jeden Gruppenleiter oder Betreuer ein Thema von zentraler Bedeutung. Von ihr ist in
Abschnitt 8 die Rede.

Sollte man sich nicht darüber im klaren sein, was man durch falsche Anwendung der letzten beiden Abschnitte
anrichten kann, empfehle ich die aufmerksame Lektüre von Abschnitt 9. Hier ist das Gesetz zum Schutz der
Jugend in der Öffentlichkeit sowie eine Auswahl an Paragraphen aus dem BGB, GG und StGB
zusammengetragen. (Die Juristen unter den Lesern mögen mir verzeihen, wenn ich etwas Wichtiges vergessen
habe. Ich bin halt nur ein „dummer Inschenör“)

Im Anhang befinden sich zwei Karten vom Zeltlager und seiner Umgebung, der Plan des Gebäudes sowie ein
Tabellen- und Bildverzeichnis. Im Zeitalter der elektronischen Textverarbeitung darf natürlich ein Index am
Schluß nicht fehlen.

Dieses ist die zweite Version der „neuen“ Betreuermappe. Trotz ihres gewaltigen Umfanges von 255917 Zeichen
in 44062 Wörtern auf 144 Seiten1, fehlen meiner Meinung nach immer noch einige Sachen. Die hebe ich mir dann
für die nächste Version auf. Der eine oder andere Leser wird sicher auch noch Ergänzungs- oder
Änderungswünsche haben. Immer her damit! Trotz der automatischen Rechtschreibkorrektur wird es doch ein paar
Zeitgenossen geben, denen meine sprachliche Unvollkommenheit auffällt. Immer her damit!

Wegen des großen Umfanges der Mappe überlege ich zur Zeit, ob die geballten Informationen nicht vielleicht
anders aufgeteilt werden können. Auch hier bin ich für Tips und Anregungen dankbar.

                                                          
1 Bitte alles nachzählen!
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Diese Betreuermappe soll als Hilfsmittel für die Mitarbeiter im Zeltlager dienen. Besonders für neue Betreuer kann
sie eine wichtige Stütze bei der Vorbereitung auf das Zeltlager sein. Sie soll jedoch keinesfalls den eigenen
Verstand und die eigenen Kreativität ersetzen. Bei allem, was wir als Jugendbetreuer machen, sollten wir immer
unser eigenes Urteilsvermögen mit zum Einsatz bringen.

Da wir im Zeltlager häufig mit dem Überraschungsfaktor arbeiten, sollte die Betreuermappe den Kindern nicht
zugänglich gemacht werden. Sie enthält Beispiele für Programme, Ablaufpläne und auch gewisse Spiele, die von
der Unkenntnis der Mitspieler leben. Es ist daher sinnvoll, diese auch „geheim“ zu halten. Andernfalls geht so
manche Überraschung verloren und das wäre schade.

Natürlich können auch „Kinder“ einen Blick in die Betreuermappe werfen. Dann nämlich, wenn sie selber als
Mitarbeiter ins Zeltlager kommen!

Ursprünglich war nicht geplant, dieses „Machwerk“ schon jetzt zu veröffentlichen. Eine abschließende Beurteilung
durch die Mühle steht noch aus. Es handelt sich also um eine „inoffizielle“ Version.

Danken möchte ich, neben den vielen ungenannten Mitarbeitern, Michael Regner und Gernot Graaf, für die
Korrekturen am Zeltlager-Alphabet, Tinchen für die Aufarbeitung der Seminarergebnisse für die Gruppe „Kleine
Mädchen“ und den Kampf mit der brüderlichen EDV, meiner Schwester Sünje für ihre Gedanken zum ersten Tag
und natürlich Lowig Duer, der mit seiner Betreuermappe Idee und Grundlage geliefert hat.

Die Betreuermappe kann allen Mitarbeitern des Zeltlagers Wittenborn zur Verfügung stehen. Eine mechanische
Vervielfältigung ist erwünscht und gestattet. Für die Folgen, die durch die Betreuermappe entstehen, kann weder
das Kreisjugendamt Segeberg noch der Verfasser verantwortlich gemacht werden.

Ellerau den 09.06.1998
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1  Die Mitarbeiter

1.1 Ein Betreuer hat viel zu tun

1.1.1 Der Tag Null beginnt mit Arbeit...

1.1.1.1 Was ist mit meinem Zelt?
Wenn der Betreuer das Zeltlager das erste Mal betritt, zieht er in das Betreuerzelt ein. Anschließend sollte sie/er
ihr/sein Kinderzelt überprüfen. Als erstes muß das Zelt an sich einem kritischen Blick standhalten:

− Ist die Zelthaut in Ordnung und unbeschädigt?

− Sind die Schnallen der Zelthaut richtig verspannt?

− Liegen alle Steine um das Zelt herum richtig auf der Plane?

Kann man diese Fragen alle mit einem klaren „Ja“ beantworten, so ist das Zelt sturmfest. Ein guter Betreuer macht
es sich zur Angewohnheit, diese Punkte jeden Abend erneut zu prüfen.

Anschließend erfolgt ein Check des Zeltinventars:

− Sind die Zeltböden in Ordnung oder muß der Lagerwart eine Reparatur vornehmen?

− Sind alle 12 Pritschen vollständig mit Rahmen, Holzeinlage und Matratze vorhanden?

− Liegen die Regale ordentlich auf ihren Halterungen?

− Befindet sich Müll im Zelt, so muß er natürlich entfernt werden.

− Vergessene Wertsachen werden beim Lagerleiter abgegeben.

− Decken des Zeltlagers werden aus dem Zelt entfernt.

Wenn alles klar ist, können die Matratzen bezogen werden. Für die Mädchen werden grüne Bezüge verwendet, die
Jungen erhalten blaue. Das Beziehen macht man am besten zu zweit. So geht es leichter und schneller.

Nachdem der Betreuer sein Zelt fertig hat, kann er dieses dem Lagerleiter mitteilen. Sollten noch Probleme
bestehen, muß versucht werden diese möglichst schnell zu lösen. Auch hierfür ist der Leiter der Ansprechpartner.
Als nächstes wendet sich der Betreuer dann den allgemeinen Aufgaben zu.

1.1.1.2 Ist der Platz in Ordnung?
Folgende Fragen sollten sich alle Mitarbeiter nicht nur am Anreiseabend stellen:

− Liegt Müll auf dem Platz?

− Was ist eigentlich mit den Zigarettenkippen da? (Sch... Raucher!)

− Sind die Mülltonnen geleert?

− Wie sieht es bei den Müllcontainern aus?

− Sind das Essenzelt und die Platten vor den Waschräumen gefegt?

− Sind die Wäscheleinen in Ordnung?

− Wie sieht es in den Waschräumen aus?

− Im 1. Lager müssen die Fahrräder vom Boden in das Trockenzelt gebracht werden.

Ist alles paletti? Dann können die Kinder ja kommen. Doch halt! Wir sind noch lange nicht durch. Die schweren
Arbeiten sind jetzt hoffentlich alle erledigt und das Zeltlager ist fertig zum Einsatz. Aber sind wir auch fertig zum
Einsatz?
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1.1.1.3 Wo bin ich überhaupt?
Als Betreuer hat man es schwer. Besonders wenn man das erste Mal im Zeltlager Wittenborn ist. Es wäre schon
gut, würde man die Gegend ein wenig kennen. Wenn es die Zeit erlaubt, sollte der Leiter oder ein erfahrener
Betreuer einen kleinen Rundgang durch das Gelände machen. Dieser beginnt zweckmäßigerweise im Essenzelt,
denn dort sollte eine Karte der Gegend hängen. Mit ihrer Hilfe verschafft man sich erst einmal einen groben
Überblick. Anschließend geht es los. Folgende Punkte sollte man im Gelände kennen:

− Die Halbinsel

− Die Kieskuhle

− Den Pudding

− Den Kiosk

− Die Teufelsschlucht

Wieder im Zeltlager angekommen, kann man den zurückgelegten Weg noch einmal auf der Karte nachvollziehen.
Jetzt sind nicht mehr viele Fragen offen. Oder etwa doch?

1.1.1.4 Kenne ich das Zeltlager?
„Natürlich!“, werden zumindest diejenigen denken, die schon einmal da waren. Aber ist das wirklich wahr? Am
besten macht der Lagerleiter mit allen Mitarbeitern einen Rundgang durch das Lager. Auf diese Weise lernt man
wirklich alles kennen. Auch die meisten Verhaltensregeln im Zeltlager können auf diese Weise besprochen
werden. Der Lagerrundgang dient für viele Leiter als Einleitung zur ersten Betreuerbesprechung. Es hat sich
gezeigt, daß auf diese Weise die meisten Informationen besser an die Frau oder den Mann gebracht werden
können. Die Betreuer sollten besonders aufmerksam sein, da sie am nächsten Tag mit ihren Kindern auch einen
Rundgang machen müssen.

Jetzt wird es wahrscheinlich schon dunkel werden. Viel ist nicht mehr zu tun. Bleibt nur noch...

1.1.1.5 Die erste Betreuerbesprechung
Dieses ist die wirklich letzte Gelegenheit alles noch einmal in Ruhe und ohne Kinder zu besprechen. Jeder
Betreuer sollte als erstes ein wenig Material erhalten:

1. eine Tasche für das Taschengeld der Kinder,

2. ein Oktavheft und eventuell einen Stift,

3. zwei Zeltlisten (eine für den persönlichen Gebrauch, eine für die Lagerleitung) und

4. einen Schlüssel für seinen Schrank im Bürogang.

Dann wird besprochen:

1. die Zelteinteilung,

2. die Dienste am ersten Tag,

3. der Ablauf des ersten Tages,

4. generelle Verhaltensregeln für Kinder und Mitarbeiter im Zeltlager und

5. das Programm für das Zeltlager.

Anschließend ist der Tag zu Ende und die Mitarbeiter begeben sich in die Kasperbude oder gehen ins Bett.

Die Mitarbeiter stellen eine Gruppe dar, die sich erst noch finden muß. Die abendlichen Sitzungen im
Betreuerraum sind dazu eine gute Gelegenheit.
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1.1.2 Der erste Tag

1.1.2.1 Vor der Anreise...
herrscht noch eine beschauliche Ruhe im Zeltlager. Die Vögel zwitschern oder der Regen rauscht... Um 700 ist es
dann mit diesem Idyll vorbei. Der Lagerleiter hat die Musik angemacht. Aufstehen! Ab jetzt jeden Tag um diese
Zeit! Der Betreuer hat nun vordringlich drei Aufgaben:

1. Die Spuren der letzten Nacht müssen möglichst gut und schnell beseitigt werden (Duschen).

2. Ein letzter Blick auf das Zelt. Alles in Ordnung? Bei gutem Wetter macht er das Zelt auf.

3. Frühstück

Wenn man Glück hat, kann der letzte Punkt noch in Ruhe erledigt werden. Doch meist ertönt schon sehr schnell
der entsetzte Schrei:

1.1.2.2 Die Kinder sind da!
Mit der gnadenlosen Präzision eines Uhrwerkes läuft nun das ab, was gestern Abend besprochen wurde:

− Die Kinder kommen samt Gepäck und Eltern auf den Platz. Jetzt heißt es: „Bitte recht freundlich!“
Eventuell kann man auch beim Tragen des schweren Gepäcks behilflich sein.

− Der Mitarbeiter der Mühle oder der Lagerleiter nimmt die Anmeldungen entgegen.

Um Zehn Uhr sollten dann alle Kinder da sein. Jetzt ist es wichtig, die Eltern möglichst schnell zu verabschieden.
Zu diesem Zweck macht der Lagerleiter in der Regel eine oder mehrere Ansagen über die Lautsprecheranlage.
Eine verbale und freundliche Unterstützung durch die Mitarbeiter ist nun sehr hilfreich.

Anschließend erfolgt:

− die Zelteinteilung durch den Lagerleiter,

− und das Einziehen in die Zelte.

1.1.2.3 Der Einzug in das Zelt...
kann eventuell schon Grund für erste „Problemchen“ liefern. Leider kann man nicht alle Freunde auf der
Nachbarpritsche unterbringen. Mit ein wenig Fingerspitzengefühl und Diplomatie läßt sich diese Klippe aber im
Allgemeinen leicht umschiffen. Schließlich liegt man ja mit allen Freunden zusammen in einem Zelt!

Aus technischer Sicht ist beim Einzug auf folgendes zu achten:

− Die Taschen oder Koffer werden am besten an die Kopfseite der Pritschen gestellt. Somit bleibt der
Mittelgang frei.

− Die Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Waschsachen, Wäsche, Comics, etc. kommen auf das
Regal.

− Es sollte nur so wenig saubere Wäsche wie nötig ausgepackt werden. Da es im Zelt manchmal sehr
ruppig zugeht, verhindert man auf diese Weise, daß sie unnötig schmutzig oder beschädigt wird.

− Schuhe kommen zu den Koffern oder zwischen die Pritschen.

− Süßigkeiten und andere Lebensmittel sollten unter Verschluß gehalten werden. Auf diese Weise
verhindert man den unerwünschten Zuzug von Wespen, Ameisen, „Langfingern“ und anderen
Plagegeistern.

− Es sollten keine Gegenstände gegen die Zeltplane kommen. Ist dieses doch der Fall, kann die
Imprägnierung des Zeltes beschädigt werden. Der nächste Regen findet dann garantiert auch im Zelt
statt. Eine Reparatur ist nur möglich, wenn das Zelt trocken ist. Und das kann eventuell dauern!

− Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich darauf hinweisen, daß Deospray, Haarspray,
Seifenblasen und dergleichen im Zelt nicht benutzt werden dürfen. Auch sie schädigen die
Imprägnierung.

Diese Punkte sollte der Betreuer ruhig jeden Tag erneut überprüfen. Gerade in den ersten Tagen sind häufige
Hinweise und Ermahnungen sinnvoll und notwendig.

Und dann geht es los. Der Betreuer steht vor seinen Kindern und sagt:
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1.1.2.4 Heute machen wir...

1.1.2.4.1 Ein wenig Bürokratie

muß leider sein. Nachdem der Betreuer sich vorgestellt hat, ist folgendes zu erledigen:

− Die Zeltlisten werden ausgefüllt. Eine Kopie muß möglichst schnell zum Lagerleiter.

− Das Taschengeld und Wertsachen werden eingesammelt.

Beim Ausfüllen der Zeltlisten muß auf mehrere Sachen geachtet werden:

− Wer ist Schwimmer?

− Wer hat während der Ferienmaßnahme Geburtstag? (Bitte markieren und dem Leiter sagen)

− Wer ist krank oder anderweitig behindert?

− Wer benötigt Medikamente? (Bitte den Leiter informieren)

− Medikamente werden eingesammelt und nur durch den Betreuer ausgegeben. Ausnahmen müssen
durch den Leiter genehmigt werden.

− Ist jemand allergisch?

− Wird jemand vor dem offiziellen Ende des Zeltlagers oder während des Aufenthaltes abgeholt?

− Hat jemand Probleme mit dem Essen? (religiöse Gründe, Allergien, Vegetarier,...)

Dann sind da noch ein paar globale Fragen:

− Hat jeder einen Schlafsack?

− Werden Decken benötigt?

− Wie sieht es mit Trinkbecher oder -flasche aus?

− Hat jeder eine Pritsche?

− Lehnt nichts gegen die Zeltwand?

− Ist der Tischdienst eingeteilt?

Bei den kleineren Kindern bietet es sich an, beim Auspacken der Koffer zu helfen. Auf diese Weise läßt sich
feststellen, ob genügend Wäsche vorhanden ist. Die Erstellung einer Inventarliste ist zwar lästig und
zeitaufwendig, kann aber bei den Kleinen manchmal von ungemeiner Hilfe sein. Tja und dann macht man am
besten...

1.1.2.4.2 einen kleinen Rundgang

durch das Zeltlager und wandelt so auf den Spuren des Lagerleiters. Was wichtig ist, weiß der aufmerksame
Betreuer natürlich noch von gestern Abend. Wenn nicht, sollte er jetzt schnell im Zeltlager-Alphabet oder in
Sünjes Gedanken zum ersten Tag auf Seite 20 nachlesen.

Beim Lagerrundgang ist besonderes Augenmerk darauf zu richten, wo sich die Kinder ohne Betreuer aufhalten
dürfen, und wo nicht. In diesem Zusammenhang ist die „Grenze“ von großer Wichtigkeit. Einzelheiten dazu
können im Zeltlager-Alphabet auf Seite 68 nachgelesen werden.

Auch auf die Tatsache, daß die Kinder das Zeltlager aus Gründen der Aufsichtspflicht ohne Betreuer nicht
verlassen dürfen, ist sehr deutlich hinzuweisen!

1.1.2.4.3 Die erste Mahlzeit

Nach dem Lagerrundgang ist es meistens Zeit zum Mittagessen. Anschließend erfolgt die offizielle Begrüßung
durch den Lagerleiter. Bei dieser Gelegenheit werden in der Regel auch alle anderen Mitarbeiter des Zeltlagers
vorgestellt. Anschließend ist Zeit für...

1.1.2.4.4 die Mittagspause

Diese verbringt ein guter Betreuer gemeinsam mit seinen Kindern im Zelt. Auf diese Weise lernen sich alle am
schnellsten kennen. Ist es in den Zelten zu heiß, wird die Mittagspause draußen im Schatten verbracht. Wenn der
Lagerleiter die Mittagspause über Lautsprecher beendet hat, geht es am besten...
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1.1.2.4.5 ... ab ins Gelände!

Denn im Zeltlager werden wir uns bei schlechtem Wetter noch oft genug aufhalten müssen. Das Gelände erkundet
man am besten spielerisch. Bevor die Gruppe los geht, sollte folgendes beachtet werden:

− Habe ich das notwendige Material aus dem Magazin geholt?

− Habe ich auch genug Spiele in Reserve falls ein Spiel nicht so gut ankommt?

− Bei Ausflügen ins Gelände wird eine San-Tasche mitgenommen. (Wo habe ich sie doch gleich?)

− Der Betreuer meldet die Gruppe beim Lagerleiter ab. (Wo steckt der bloß?)

− Der letzte macht das Zelt zu. (Das kontrolliere ich lieber noch einmal!)

− Die Gruppe verläßt das Lager geschlossen und nur mit dem Betreuer.

− Wohin gehen eigentlich die anderen Gruppen? (Mist, ich wollte doch auch in die Kieskuhle!)

Im Gelände haben alle hoffentlich viel Spaß. Aber alles hat auch mal ein Ende. Spätestens zum Tischdienst sollte
die Gruppe wieder im Zeltlager sein. Auch bei der Rückkehr gibt es einiges zu beachten:

− Alle Mitglieder der Gruppe versammeln sich vor dem Betreten des Zeltlagers am Tor.

− Die Gruppe betritt das Lager nur geschlossen. (Wieso habe ich eigentlich nur 11 Kinder?)

− Das Material wird zurück ins Magazin gebracht.

− Die San-Tasche wird zurückgebracht.

− Der Betreuer meldet die Gruppe beim Leiter wieder als anwesend. Bei dieser Gelegenheit kann man
gleich einen kleinen Bericht abgeben.

1.1.2.4.6 und sonst...

kann man nur hoffen, daß sich der Betreuer auf den ersten Tag gut vorbereitet hat. Klasse, wenn man genügend
Spiele für das Gelände hat.

Aber, was geschieht eigentlich, wenn es regnet? Diese Frage ist keinesfalls banal. Nichts ist in den ersten paar
Tagen „tödlicher“ als Langeweile. Als guter Betreuer hat man sich natürlich auch auf solche Fälle vorbereitet und
kann jetzt locker einen „Hit“ nach dem anderen aus dem Ärmel ziehen.

Bei guter Vorbereitung vergeht dann der erste Tag wie im Flug und man ist sehr erstaunt, wenn es schon halb
Neun ist. Jetzt sollte man anfangen seine Kinder „einzusammeln“, um sie in die Waschräume zu schicken.

Es hat sich als gut erwiesen, diese Maßnahme rechtzeitig einzuleiten. Die Erfahrung zeigt, daß es unmöglich ist, 50
bis 60 Kinder innerhalb von 10 Minuten durch die jeweiligen Waschräume zu „schleusen“.

1.1.2.5 Waschen
Das Waschen am ersten Abend ist immer eine interessante Sache. Folgende Fragen sind für den Betreuer von
Interesse:

− Sind alle meine Kinder im Waschraum?

− Haben sie auch ihre Waschsachen dabei?

− Wurden die Hemden vor dem Waschen ausgezogen?

− Wird sich ordentlich gewaschen?

− Muß das Dauerduschen unbedingt jetzt sein?

− Sind alle noch einmal auf die Toilette gegangen?

− Wieso habt ihr euch eigentlich die Füße gewaschen, wenn ihr jetzt barfuß zurück ins Zelt gehen wollt?

− Haben alle Kinder ihre Waschsachen wieder mit in das Zelt genommen?

− Wo sind eigentlich die nassen Handtücher geblieben? (Hoffentlich auf der Leine oder im Trockenzelt)

Es hat sich als durchaus nützlich erwiesen, wenn der Betreuer im Waschraum anwesend ist. Dieses gilt besonders
für die kleinen Zelte.
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1.1.2.6 Gute Nacht!
Jetzt ist es soweit. Der Tag ist fast zu Ende. Um Neun Uhr sind die Kinder hoffentlich alle im Bett und der
Betreuer nutzt die Gelegenheit sich noch einmal um sein Zelt zu kümmern:

− Ist die Zelthaut in Ordnung und unbeschädigt?

− Ist das Zelt richtig verspannt?

− Liegen alle Steine richtig?

− Sind die Zeltböden in Ordnung?

− Lehnt nichts gegen die Zeltwand?

− Sind nasse Sachen im Zelt?

− Wo ist die Schmutzwäsche?

Die verbleibende Zeit bis zur Betreuerbesprechung verbringt man dann am besten im Zelt mit seinen Kindern.
Folgende Gesprächsthemen bieten sich an:

− Hat es euch gefallen?

− Was wollen wir morgen machen?

− Kennt jeder schon jeden?

− Sind Probleme im Laufe des Tages aufgetreten?

Um halb Zehn beginnt dann die Betreuerbesprechung. Sie dauert hoffentlich nur eine halbe Stunde! Während
dieser Zeit sollte in den Zelten schon eine gewisse Ruhe eingekehrt sein. Eine Störung der Besprechung durch die
Kinder ist nach Möglichkeit zu vermieden. Notfälle sind hiervon natürlich ausgenommen! Anschließend geht es
noch einmal zum Zelt, Gute Nacht sagen. Dann wird das Zelt verschlossen. Spätestens jetzt sollten die letzten
Taschenlampen erlöschen und die Bücher zur Seite gelegt werden. Ein leises Flüstern ist im Normalfall
akzeptabel.

In der Regel begeben sich die Mitarbeiter jetzt in die Kasperbude zum verdienten Feierabend. Jetzt kann man
zumindestens ein wenig das eigene Privatleben und die zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen.

Doch auch jetzt stellt sich der Betreuer einige Fragen:

− Habe ich meinen Kindern gesagt, wo sie mich finden können? (Mist! Muß ich morgen schnell
nachholen!)

− Ob meine Kinder wohl ruhig sind und schlafen? Ich geh’ lieber mal gucken!

− Wer macht die nächste Runde?

− Ich bin müde! Gehe ich zu Bett oder bleibe ich noch ein viertel Stündchen?

Bevor der Betreuer endlich ins Bett geht überzeugt er sich, ob bei seinem Zelt auch wirklich alles in Ordnung ist:

− Liegen die Kinder alle in den Betten und sind sie richtig zugedeckt? (Wenn nein, dann zudecken.
Sonst kranke Kinder!)

− Liegen alle Steine richtig? (Sieh an! Da ist doch einer unter der Zeltplane durchgekrabbelt.
Interessant!)

− Ist das Zelt richtig verschlossen?

Erst wenn diese Fragen zur Zufriedenheit beantwortet werden konnten, begibt sich ein guter Betreuer zur Ruhe.
Fehlen Kinder, sollte man auf jeden Fall Nachforschungen anstellen, wo sie sich jetzt wohl aufhalten. Zu diesem
Zweck kann der Weg zu den Toiletten manchmal sinnvoll sein. Sind die Kinder immer noch verschwunden, kann
man die eigene Nachtruhe vorerst vergessen und der Betreuer fängt an seine Kinder zu suchen. Beliebte Orte wo
man sie finden kann sind:

− Waschräume,

− andere Zelte (Mädchen oder Jungen),

− Strand, Feuerstelle oder die Liegewiese.

Erst wenn die Kinder wieder aufgetaucht sind, geht der Betreuer ins Bett.
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1.1.3 Und jeden Tag auf´s neue...
sollte ein Betreuer auf die gleichen Sachen achten. Zuerst die Kinder:

− Sind alle Kinder sauber und gesund?

− Fühlen sie sich wohl?

− Vertragen sich die Kinder auch?

− Haben sie noch genug Sachen zum Anziehen?

− Brauchen meine Kinder vielleicht einmal einen Ruhetag?

− Es regnet und ist kalt! Sind meine Kinder warm genug angezogen?

− Die Sonne scheint und es ist heiß! Sind meine Kinder passen bekleidet? Sind sie nicht zu lange der
Sonne ausgesetzt?

Dann das Zelt:

− Ist die Zelthaut in Ordnung und unbeschädigt?

− Ist das Zelt richtig verspannt?

− Liegen alle Steine richtig?

− Sind die Zeltböden in Ordnung?

− Lehnt nichts gegen die Zeltwand?

− Da sind doch keine nassen Sachen im Zelt oder in den Koffern?

− Wo ist eigentlich die Schmutzwäsche der Kinder? (Hoffentlich in einer extra Tüte!)

− Ist eine Reinigung des Zeltes nötig?

− Wie sieht es um das Zelt herum aus? Da liegt doch nicht etwa Müll?

Auch ein paar allgemeine Sachen sind von Interesse:

− Die Wäscheleinen und das Trockenzelt sind voller trockener Sachen. Die gehören bestimmt nicht
meinen Kindern. Oder doch?

− Es regnet! (Mist!) Jetzt müssen die Sachen von den Leinen schnell ins Trockenzelt gebracht werden!
Kann ich auch machen.

− Die Sonne scheint! (Klasse!) Das ist die Gelegenheit die nassen Sachen aus dem Trockenzelt nach
draußen auf die Leinen zu hängen. (Wieso mache ich das schon wieder?)

− Der Fundsachentisch ist mal wieder üppig ausgestattet. Meine Kinder vergessen natürlich nichts. Am
besten ich schau mal nach, ob jeder noch seine Waschsachen hat!

− Wie sieht es eigentlich in den Waschräumen aus? (Mist! Schon wieder kein Klopapier!)

− Ab und zu sollte man auch kontrollieren, ob die Füße der Bänke im Essenzelt richtig eingerastet sind.

Mit diesen täglichen Fragen sollte ein Betreuer neben seiner eigentlichen Aufgabe, der Kinderbetreuung, seine
Tage im Zeltlager würzen. Macht man es sich zur Angewohnheit solche Dinge regelmäßig zu überprüfen, so kann
„technisch“ gesehen eigentlich nichts mehr schief gehen.
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1.1.4 Gedanken über den Ablauf des Zeltlagers
Am Anfang des Zeltlagers müssen sich die Mitglieder der einzelnen Zelte erst kennenlernen. Deshalb sollte jeder
Betreuer in den ersten 2 bis 3 Tagen folgende Dinge beachten:

− häufig Kennenlernspiele spielen.

− so schnell wie möglich die Namen aller Kinder im Zelt lernen.

− sich von anderen Zelten fernhalten.

− sich die Zeit nehmen auf jedes Mitglied seiner Gruppe einzugehen (Interessen, Wünsche, ...).

− besonders auf die Stillen, Unscheinbaren in der Gruppe achten.

− wenig Freizeit geben.

− das Lager häufig zum Spielen im Gelände verlassen.

− viele Bewegungsspiele spielen.

− das Gelände erkunden.

− die Mittagspause beim Zelt verbringen.

− Auf die Regeln im Zeltlager häufiger hinweisen.

Je mehr die Kinder in Bewegung sind, desto weniger Zeit haben sie an Zuhause zu denken (so kommt man
vielleicht um Heimweh herum).

Wer jetzt befürchtet, er müsse seine Kinder 14 Tage lang vollkommen alleine beschäftigen, ist zum Glück auf dem
Holzweg. Das würde auch kaum jemand durchhalten. Aus diesem Grunde wird es auch nicht von den Betreuern
verlangt. Ihr Job ist schließlich schon schwer genug.

Nach drei Tagen ist die Gruppenfindung in der Regel abgeschlossen und man kann damit beginnen, die Gruppe zu
anderen Gruppen hin zu öffnen. Folglich macht man mit dem eine Zelt zusammen einmal dieses und mit dem
anderen mal jenes. Dieses Verfahren bietet zwei Vorteile: die Kinder kommen auch mit anderen Gruppen näher in
Kontakt, was nicht unerwünscht ist und die betreffenden Betreuer können sich die „Arbeit“ teilen. Dadurch wird
sie für beide etwas leichter. Darüber hinaus können solche Aktionen den Zusammenhalt in der Gruppe zusätzlich
fördern.

Wirft man einen Blick auf den Ablaufplan des Zeltlagers, wie zum Beispiel in Tabelle 2-2 auf Seite 35 abgebildet
ist, so kann man feststellen, daß man in Summe maximal 8 Tage alleine mit Programm versorgen muß. Die
restliche Zeit ist schon für zeltübergreifende Aktionen mit dem ganzen Zeltlager reserviert. Berücksichtigt der
„gewitzte“ Betreuer jetzt noch die Gemeinschaftsaktionen mit einzelnen Zelten und solche Aktionen wie Baden
oder Kanufahren, so bleiben von den anfänglichen 14 Tagen wirklich nur noch ein paar übrig. Und die sollte man
als Betreuer nun wirklich mit Programm füllen können. Außerdem haben die Kinder auch manchmal eine Idee, die
sich aufzugreifen lohnt.

Tatsächlich arbeiten die Kinder im Zeltlager ein immenses Programm ab. Ein guter Betreuer achtet daher darauf,
daß die Aufnahmefähigkeit seiner Kinder nicht überfordert wird. Eine Ruhetag mit dem Zelt allein kann da
manchmal recht nützlich sein.
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1.1.5 Morgen ist Schluß
Der letzte Tag im Zeltlager ist eigentlich der vorletzte, da sich der gesamte Betrieb am Abreisemorgen spätestens
nach dem Frühstück auflöst. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, einige Dinge schon vor dem Abreisetag zu
erledigen. Für die bevorstehende Abreise ergibt sich eine ähnlich lange Liste, wie zur Anreise. Fangen wir also
vorne an. Und am besten mit den Kindern. Hier stellen sich folgende Fragen:

− Habe ich genügend Kleingeld, um das restliche Taschengeld auszahlen zu können?

− Wertsachen Medikamente und alle eingesammelten Gegenstände müssen zurück gegeben werden.
(Wo habe ich doch gleich die Taschenlampe von ...???)

− Hat jedes Kind seine trockenen Sachen von den Wäscheleinen genommen?

− Was ist eigentlich mit dem Fundsachentisch?

− Sind die Koffer gepackt?

Dann kommt das Zelt. Wenn die Sachen gepackt sind wird:

− das Zelt ausgeräumt,

− der Holzboden aus dem Zelt genommen und eventuelle Reparaturen durch den Lagerwart
durchgeführt,

− Sand und Müll mit Hilfe von Besen, Handfeger und Schaufel aus dem Zelt beseitigt (ach hier liegt
meine Badehose!),

− um das Zelt herum Müll gesammelt,

− die Matratzen ausgeschüttelt,

− die Holzeinlagen der Pritschen herausgenommen um den Sand und Müll zu entfernen,

− und das ganze Zelt wieder eingeräumt.

Anschließend kann die Vorbereitung für den letzten Abend beginnen. Da dieser in aller Regel mit einem großen
Lagerfeuer ausklingt, muß genügend Holz gesammelt werden.

Sind die Kinder am Abend endlich im Bett, beginnt die letzte Nacht. Sie kann eventuell noch einmal die ganze
Aufmerksamkeit des Betreuers erfordern; nutzen manche Kinder doch die Gelegenheit um diverse Streiche
auszuhecken.

1.1.6 Der letzte Tag

1.1.6.1 Aufstehen ist schön...
Vor allen Dingen, wenn es morgens um 600 geschehen muß. Um diese Zeit weckt nämlich der Leiter am letzten
Tag. Jetzt werden die Koffer aus den Zelten gebracht und die letzten Reinigungsarbeiten durchgeführt. Sind die
Zelte ausgeräumt und sauber, kann sie der Lagerleiter abnehmen. Auf folgendes achtet er im Allgemeinen:

− Befindet sich Müll im Zelt?

− Sind die Pritschen sauber? (Da ist doch kein Sand unter der Matratze?)

− Sind die ausgeliehenen Decken wieder auf dem Boden?

− Befinden sich genau 12 Pritschen im Zelt?

− Ist die Zelthaut richtig verspannt?

− Liegen alle Steine richtig?

− Ist es um das Zelt herum sauber?

− Sind die Matratzen abgezogen und im Essenzelt gesammelt?

Ist dieses der Fall, so nimmt der Leiter erfreut das Zelt ab, welches nun zum letzten Mal verschlossen wird. Ab
jetzt sollte niemand mehr das Zelt betreten. Existieren noch ein paar Beanstandungen, so sind diese spätestens bis
zum Frühstück zu beseitigen.
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Anschließend sollte noch einmal ein allgemeiner Platzdienst mit allen durchgeführt werden. Ziel aller Aktionen
muß es sein, das Zeltlager wieder in den Zustand zu versetzen, in dem wir es vorgefunden haben. Je mehr
gemeinsam mit den Kindern erledigen wird, desto weniger müssen die Mitarbeiter später alleine machen.

Um 800 findet dann das letzte gemeinsame Frühstück statt. Jetzt werden die Kinder offiziell durch den Lagerleiter
verabschiedet.

1.1.6.2 Abreise
Schon zum Frühstück können die ersten Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen. Bis 1000 ist die Abreise der
meisten Kinder in der Regel erledigt und die herzergreifenden Abschiedsszenen haben ein Ende. Für die Dauer der
Abreise gibt es nur wenige Punkte zu beachten:

− Jedes Kind muß sich von seinem Betreuer persönlich verabschieden, bevor es das Zeltlager verläßt.
Auf diese Weise behält man leichter den Überblick.

− Der Betreuer sollte die Eltern bitten, einen Blick auf den Fundsachentisch zu werfen.

− Sind alle Kinder der Gruppe weg, wird der Lagerleiter informiert.

− Wird ein Kind nicht abgeholt, sollte der Leiter versuchen die Eltern anzurufen. Es wäre nicht das erste
Mal, wenn Eltern ihre Kinder „vergessen“. (Ach, heute war das schon?)

Irgendwann im Laufe des Vormittages haben dann alle Kinder den Platz verlassen.

1.1.6.3 Jetzt sind sie weg. Gott sei Dank!?
Plötzlich herrscht wieder eine beschauliche Ruhe im Zeltlager. Die Vögel zwitschern oder der Regen rauscht... und
nach zwei Wochen Kindergeschrei sorgt die ungewohnte Stille für ein komisches Gefühl im Magen aller
Mitarbeiter.

Jetzt trifft man sich zum ersten entspannten Beisammensein nach 14 Tagen im Essenzelt. Dort gibt es eventuell
einen kleinen Umtrunk und gewiß ein paar Anweisungen des Lagerleiters. Anschließend werden die letzten Sachen
erledigt:

− Die Feuerstelle muß aufgeräumt werden.

− Der Grill muß gereinigt werden.

− Die Köhlerhütte wird aufgeräumt und verschlossen.

− Das Trockenzelt wird aufgeräumt und verschlossen.

− Das Essenzelt wird gefegt und die Tische werden abgewischt.

− Die übriggebliebenen trockenen Fundsachen kommen in einem Karton auf den Boden.

− Die Platten vor dem Essenzelt und den Waschräumen werden gefegt.

− Im 3. Lager müssen die Fahrräder auf den Boden gebracht werden. Die Kanus werden in das alte
Jungenklo hinter dem Fußballplatz gebracht.

− Die Betreuerzelte werden geräumt und gereinigt. Anschließend erfolgt die Abnahme durch den Leiter.

Danach gibt es in der Regel noch ein Mittagessen. Anschließend erfolgt die Abreise.
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1.1.7 Checkliste für den Betreuerkoffer
Als Betreuer hat man viel zu bedenken. Das beginnt schon, wenn man noch gar nicht im Zeltlager angekommen
ist. Damit in der Hektik des Packens nicht allzuviel vergessen wird, hier eine kleine Gedächtnisstütze:

Geistiges: − Spielebücher, Vorlesebücher

− Spieleliste für Regen- und Sonnentage

− gute Ideen

− Getränke

Praktisches: − Taschenmesser

− Taschenlampe

− Flaschenöffner

− Rucksack

− Plastiktüten (für Schmutzwäsche der Kinder und des Betreuers)

− Bastelmaterialien (alte Zeitungen, Kartons, Schachtel, Kleider, Schminke,...)

− Musik für die Disco

− Preise (kann man zum Beispiel bei Sparkassen und Versicherungen erbetteln)

− Kleingeld (für die Taschengeldausgabe an die Kinder)

Notwendiges: − gute Laune (unbedingt erforderlich!)

− Krankenschein (für den Fall der Fälle)

− Jugendgruppenleiterausweis (wenn vorhanden)

− Ersatzbrille (wenn nötig)

Anziehendes: − Wollpullover

− T-Shirts in rauhe Mengen

− Regenzeug, Regenschirm, Gummistiefel

− Badesachen

− Sportsachen

− lange Hosen

− Schlafsack

− Schuhe zum Wandern

Reinigendes: − Waschsachen

− Duschhandtuch

− Rasierapparat ?

Beruhigendes: − etwas Geld (zum persönlichen Gebrauch)

Sportliches: − Tischtennisschläger

− Turnschuhe

Tabelle 1-1: Checkliste für den Betreuerkoffer
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1.1.8 Checkliste für den ersten Tag
Der erste Tag im Zeltlager ist für viele Kinder sehr wichtig. Er entscheidet eventuell schon über Erfolg oder
Mißerfolg der gesamten Ferienmaßnahme. Es ist daher vorteilhaft, wenn der Betreuer diesen Tag sehr genau
geplant hat. Im folgenden wird ein beispielhafter Verlauf dargestellt:

Zelteinteilung: Die Kinder werden durch den Lagerleiter nach Alter und Geschlecht in 9 Zeltgruppen
eingeteilt.

Einziehen ins Zelt: − Pritschen zuweisen

− Koffer auspacken

− Zeltlisten ausfüllen (Bei der Gelegenheit kann man schon einmal anfangen die
Namen zu lernen)

− Eine Kopie der Zeltliste ins Büro bringen (möglichst schnell)

− Taschengeld einsammeln

− Tischdienst einteilen

− Auf die Verhaltensregeln im Zelt hinweisen

− Wer hat keinen Schlafsack oder keinen Trinkbecher?

− Wer braucht eine Decke?

Lagerrundgang: − alle wichtigen Orte zeigen und Verhaltensregeln erklären (besonders wichtig ist ein
Besuch bei der DLRG am Strand)

− generelle Regeln im Zeltlager erklären (Grenze, Niemandsland, Verlassen des
Zeltlagers)

− Wo können die Kinder im Notfall Hilfe holen (Büro, Betreuerzelt, Kasperbude)

Mittagessen: Begrüßung durch den Lagerleiter und Vorstellung der anderen Mitarbeiter

Mittagspause: − Kennenlernen der Kinder (Kennenlernspiele wie Namenskette, Namen nennen, ...)

− Wünsche und Vorstellungen aufschreiben

Spiele im Gelände: − Prinzball in der Kieskuhle

− Verstecken in der Kieskuhle

Kaffee

Spiele im Gelände: − Ballversteck auf der Halbinsel (Der Pott ist weg)

− Burgball

Abendbrot

Spiele im Zeltlager: − Ball-über-die-Schnur

− Plumpsack

− Dritter Abschlag

Freizeit: − Beschäftigung der Kinder nach eigenen Wünschen

− Zeit für den Betreuer sich um die "stillen" im Zelt zu kümmern

− sollte nicht länger als 45 Min. sein

Waschen: Sind alle Kinder im Waschraum? Haben sie Waschsachen und Schuhe mitgebracht?

Bettruhe: − Gespräch über den ersten Tag (Hat es euch gefallen. Was wollen wir morgen
machen? ...)

− Kennt jeder schon jeden?

Tabelle 1-2: Checkliste für den ersten Tag
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Die Spiele sind so ausgewählt worden, das die Kinder möglichst viel Toben können. Dabei müssen die
Zeltkammeraden auch mit Namen angesprochen werden.

Ziel des ersten Tages sollte es sein, daß die Kinder abends müde im Zelt liegen und zumindest die Namen ihrer
unmittelbaren Bettgenossen kennen.

Nachfolgend ein paar Gedanken zum ersten Tag von Sünje Tietjens:

1.1.9 Der erste Tag
Der Lautsprecher geht an und Musik weckt uns.

Da ist er! Der erste Tag, obwohl es ja eigentlich unser zweiter ist, aber der erste mit Kindern.

Es ist mal wieder wie immer viel zu früh. Der Spruch des Lagerleiters zum Wecken ist natürlich auch nur nervig.
Klar, alles ist morgens nervig.

Also was anziehen. Man will ja auf die Eltern einen guten Eindruck machen. Gut, daß das Zelt noch nicht
verwüstet ist, denn hier gucken die Eltern bestimmt auch wieder rein. So, schnell waschen und anziehen.
Nochmals das Kinderzelt kontrollieren. Sind alle Matratzen bezogen? Vorne aufmachen, damit auch hier die
Eltern reingucken können.

Was brauche ich noch?

Die Geldtasche, die Zeltlisten, Kugelschreiber,  . . . ach ja, das Kennenlernspiel: Dazu braucht man z.B. Wolle
oder einen Ball oder ähnliches (Namensbuttons machen?)

Jetzt kommt das letzte Frühstück in Ruhe nur mit den Kollegen, also genießen!!!

Während des Frühstücks kommen erfahrungsgemäß die ersten Kinder. Also immer recht freundlich! Nach dem
Frühstück und den letzten Instruktionen des Leiters strömen auch schon die Kinder:

„Oh, hallo, Dich kenne ich vom letzten Jahr! Ach herrje, Dich kenne ich leider auch. Wo will
denn der große Koffer mit dem kleinen Kind hin, laß mal helfen. Die ist ja niedlich, aber leider
nur die kleine Schwester, die noch nicht mit darf. Guck mal, solche Eltern sollten verboten
werden. Oh! Der Vater sieht gut aus, könnte mir auch gefallen.”

Das waren Gedankenbeispiele, die dann eventuell in einem umherschwirren.

Am besten ist es, wenn man sich schon jetzt mit den Kinder und natürlich auch mit den Eltern beschäftigt, z.B.
Helfen beim Tragen, sagen, wohin die Sachen sollen, wo die Anmeldung ist etc.

Die Kinder und die Eltern fühlen sich gut aufgenommen. Man selbst überbrückt langweilige und aufregende Zeit.

Jetzt ist es soweit. Alle Kinder scheinen dazusein. Die Eltern verlassen den Platz. Die Kinder werden in Gruppen
eingeteilt und dem jeweiligen Betreuer zugewiesen. Oh je, jetzt bin ich dran! Jetzt stehen 12 (die Zahl ist variabel)
Kinder vor mir. Es geht los.

„Kommt bitte mit”. Erst mal den Platz der Einteilung verlassen, damit weiter in Ruhe eingeteilt werden kann.
„Holt bitte Euer Gepäck und kommt zu dem Zelt” - ich zeige mit dem Finger drauf. Die Kinder suchen sich Ihren
Platz, eventuell entbrennt der erste Streit.

Als erstes bloß nicht vergessen: Selbstvorstellung: „Ich bin Sünje, Eure Betreuerin, ich hoffe, wir werden 2
Wochen lang viel Spaß miteinander haben”. Diesen oder ähnliche Sprüche läßt man jetzt los.

Leider kommt jetzt die Bürokratie, ist aber wichtig! Die Zeltlisten müssen ausgefüllt werden. Name, Geburtstag,
Schwimmer, Medikamente bzw. Krankheiten. Am besten als erstes ausfüllen und doppelt. Die zweite Liste muß vor
dem Mittag beim Lagerleiter abgegeben werden, damit die Küche planen kann, wieviel Kinder pro Zelt da sind.
Frage nach Schlafsäcken und Decken. Medikamente, Geld und Wertsachen nach Möglichkeit einsammeln, auch
Waffen!

Danach Lagerrundgang.

Jedes Kind sollte Bescheid wissen, wo was ist. Leider kommen jetzt sehr viele Verbote, aber wenn man das vorher
ansagt, hält sich das Gemecker in Grenzen.
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Lagerrundgang:

Müllcontainer: nicht ohne Auftrag des Betreuers

Liegewiese: nur mit Betreuer

Strand: nur mit Betreuer

Wasser: nur mit DLRG und Betreuer

Feuerstelle und Köhlerhütte: nur mit Betreuer

DRLG-Zelt: nur mit Betreuer und zum Kanufahren

Trockenzelt: nur bei Regenwetter für Wäsche, Fahrräder und nur mit Betreuer

Kasperbude: nur Nachts im Notfall an der Tür stehen bleiben und rufen

Volleyballfeld: nur mit Betreuer

Jungszelte und Jungsseite: verboten (für Mädchen!)

Mädchenzelte und -seite: verboten (für Jungs!)

Fußballfeld: nur zum Teil oder mit Betreuer

Magazin: dort gibt es Spiele vom Lagerwart nur mit Betreuer

Jungsklo und -waschräume: nur für Jungs

Essenzelt: nur zur Essenszeit (Zeiten sagen!) oder mit Betreuer

Küche: verboten!

Abwaschküche: nur bei Dienst

Büro mit Lagerleiter: nur im Notfall (nicht bei jedem Pups ansprechen!)

Mädchenwaschräume: nur für Mädchen

Alle anderen Zelte sind absolut tabu!

Tabelle 1-3: Sünjes Lagerrundgang

Während des Lagerrundgangs kann man gleich alle Dienste oder sonstigen Abläufe erklären. Auch die anderen
Kollegen, DLRG, Küche etc. dabei vorstellen.

Jetzt kann das Lagerleben endlich losgehen.

Damit man die Namen lernt, sollte man nun Kennenlernspiele machen.

Dann ist auch schon Mittag. Ich hoffe der Tischdienst (Aufdeckdienst) ist eingeteilt.

Beim Essen die Kinder so ruhig wie möglich halten. Essen nur selten nachholen. Gute Planung verringert die
Rennerei! Vielleicht auch mal beim Nachbarn gucken.

Nach dem Essen ist Mittagspause.

Diese wird im jeweiligen eigenen Zelt abgehalten, es sei denn, die Sonne brennt. Dann in den Schatten z.B. auf die
Liegewiese oder das Volleyballfeld. In der ersten Mittagspause am besten beim Zelt sein. Gespräche führen, zum
besseren Kennenlernen, Hobbys etc. Außerdem Erwartungen für die 2 Wochen besprechen. Vielleicht zusammen
mit den Kindern aufstellen, was gemacht werden soll oder kann.

Nach der Mittagspause bis zum Schlafengehen mit dem eigenen Zelt mit 2 Essenspausen am besten körperlich
anstrengende Spiele machen. Am besten begibt man sich ins Gelände, damit die verschiedenen Zelte sich aus dem
Weg gehen. Das Zelt sollte sich als Gruppe finden und abends müde sein (Sind sie nie!). Beim Waschen abends
dabei sein. (Vielleicht gleich mit fertig machen?)

Dann evtl. eine Geschichte vorlesen.

Feedback: „Wie war der Tag, was hat Euch gefallen, was nicht?” Aber auch: „Was hat mir gefallen und was
nicht?”

Letzte Weisungen:

Nicht alle auf einmal aufs Klo, GEHEN und nicht rennen und leise sein. Gute Nacht!
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Endlich ist es geschafft. Hoffentlich sind sie dieses Jahr leise (Sind sie bestimmt nicht )

Nun zur Betreuerbesprechung. Noch ein paar Weisungen erhalten. Noch ein paar Fragen klären.

Das waren viele neue Eindrücke, die man bei einem Bier oder was auch immer in der Kasperbude in Ruhe
verarbeiten kann. Was haben wohl die anderen erlebt . . . ?

Zum Schluß noch ein „Tatsachenbericht“ aus der Welt der Betreuer:

1.1.10 Gesines 1. Zeltlager2

Also, für mich ist es ja das erste Mal, daß ich so´n Zeltlager mitmache. Auf meinem Mist war diese Idee, so etwas
mitzumachen nicht gewachsen. Aber meine Freundin Anne, die schon seit drei Jahren als Betreuerin dabei ist,
hatte mir so tolle Dinge erzählt und mich also schier überredet. Rein beruflich habe ich ja nur mit kranken Kindern
zu tun.

Na ja: Ich wurde Ostern dieses Jahres also einfach mit zur ersten Betreuerbesprechung gezerrt. Und da habe ich so
viele verrückte Menschen kennengelernt. Da dachte ich mir: eine Verrückte mehr kann nicht schaden in diesem
unserem Lande!

Meine anfänglichen Ängste vor diesen kleinen, kreischenden, tobenden, ewig klebrigen und nervigen Ungeheuern
wurde von den „erfahrenen“ Betreuern einfach vom Tisch gewischt.

So war ich also zu Beginn des 2. Lagers voller Zuversicht und wartete gespannt auf „meine Kinder“. Ich sollte Zelt
9 betreuen, also die jüngsten Mädchen. Irgend jemand hatte mir erzählt, dieses Zelt wäre am leichtesten zu
betreuen, ganz lieb und immer leicht zum Spielen zu motivieren. Inzwischen weiß ich, das muß mir jemand erzählt
haben, der mich nicht leiden kann!

Es kam jedenfalls alles ganz anders und meine schlimmsten Befürchtungen wurden bei weitem übertroffen:

KLEINE MÄDCHEN sind zänkisch, vorlaut, frech, unordentlich, haben keine Ideen (immer nur Plumpsack
spielen...), kreischen und gackern nur ‘rum (Sonntags habe ich von diesen gackernden Hühnern die gelegten Eier
gesammelt; so haben sie wenigstens zu einem Frühstück mit Ei beigetragen), hängen einem ständig an den
Klamotten mit ihren bonbonverschmierten Flossen, so daß man sie absolut nicht abschütteln kann und haben eine
Tonfrequenz beim reden, daß ich schon nach zwei Tagen halb taub war und meine Stimme der eines
pubertierenden Jungen glich (stark kieksend!).

Summa Summarum: einen Sack Flöhe hüten bereitet bestimmt weniger Mühe, als diese kleinen Teufelinnen!

Und weil alles so „furchtbar“ war, komme ich garantiert nächstes Jahr wieder und hoffe, daß ich „meine Mädchen“
alle wiedersehen werde, weil ich sie alle ganz doll lieb gewonnen habe und hoffe, daß sie so bleiben, wie sie jetzt
sind!

                                                          
2 Ausschnitt aus der Lagerzeitung des 2. Lagers 1985 von Gesine Rath
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1.2 Was macht eigentlich der Lagerwart?

1.2.1 Der Tag Null

1.2.1.1 Die allgemeinen Aufgaben
Nach der Anreise des Lagerwartes wird dieser normalerweise sofort vom Leiter mit Arbeit eingedeckt:

− Er erhält den Magazinschlüssel und ein Oktavheft vom Lagerleiter.

− Er räumt sein Magazin auf und erstellt eine Inventarliste.

− Er überprüft die Holzböden der Zelte auf eventuelle Beschädigungen. Wenn nötig und möglich führt
er gleich eine Reparatur aus.

− Er überprüft, ob der Zaun um das Zeltlager in Ordnung ist. Auch hier wird nach Möglichkeit gleich
repariert.

− Die Waschräume müssen mit Klopapier und Papierhandtüchern versorgt werden.

− Er überprüft die Köhlerhütte und baut dort ein kleines Feuer auf.

− Die Wäscheleinen müssen überprüft und notfalls instand gesetzt werden.

− Das Netz des Volleyballfeldes muß überprüft werden.

− Im 1. Lager müssen die Räder vom Boden oder aus dem alten Jungenklo geholt werden.

− Die Räder werden auf verkehrssicherheit überprüft und anschließend in das Trockenzelt gebracht.

Da der Lagerwart auch für den Getränkeverkauf zuständig ist, muß auch hier einiges bedacht werden:

− Die Getränkekasse wird vom Lagerleiter übernommen.

− Der Bargeldbestand wird festgestellt und aufgeschrieben.

− Der Getränkebestand im Keller wird festgestellt und aufgeschrieben.

− Fehlbestände bei Getränken oder Bargeld werden dem Leiter angezeigt.

− Eine Liste von zu bestellenden Getränken wird für die nächste Lieferung aufgeschrieben.

Wie die Abrechnung des Getränkeverkaufes ausgeführt werden kann, ist in 3.1 genauer beschrieben.

Wenn all dieses zur Zufriedenheit des Lagerleiters erledigt ist, kann der gestreßte Lagerwart sich nach der ersten
Betreuerbesprechung zum verdienten Feierabend in die Kasperbude begeben. Andernfalls muß er morgen
„Überstunden“ machen.

1.2.2 Der erste Tag...
beginnt auch für den Lagerwart sehr früh. Gleich nach dem Aufstehen muß er sich um die Verkehrsregelung auf
dem Gelände sorgen. Damit es bei der Anreise der Eltern nicht zu einem Chaos kommt, werden die Hütchen
(Pylonen) aus dem Magazin am Tor so aufgestellt, daß ankommende Fahrzeuge nur auf den Parkplatz fahren
können.

Anschließend kümmert er sich um die eventuell angelieferten Lebensmittel aus der Meierei. Diese müssen
möglichst schnell in den Kühlraum oder direkt in die Küche. Als nächstes sorgt er dafür, daß die Köhlerhütte
geöffnet wird. Danach kann er sich beruhigt dem Frühstück widmen.

Den Vormittag nutzt er um die letzten Sachen vom Vortage zu erledigen. Manchmal müssen auch noch zusätzliche
Pritschen und Matratzen vom Boden geholt, oder von einem Zelt in ein anderes gebracht werden. Dabei Hilft
vielleicht ein Kollege von den Rettungsschwimmern oder ein Volontär. Ansonsten hält er sich zur Verfügung.

Nach der Zelteinteilung sammelt er die Hütchen wieder ein. Dann hält er sich am Magazin auf; eine gute
Gelegenheit, um notwendige Reparaturen an den Fahrrädern auszuführen. Im Laufe des Tages teilen ihm die
Betreuer dann mit, wieviele Decken sie benötigen. Diese werden von ihm dann nach dem Abendbrot an die
Mitarbeiter ausgegeben.
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1.2.3 Und jeden Tag aufs neue...
beginnt ein guter Lagerwart nach dem Aufstehen seine Liste abzuarbeiten:

− Lebensmittel holt er noch vor dem Frühstück von der Schranke ab und bringt sie in die Küche.

− Gleich darauf trifft man ihn in seinem Magazin, wo er damit beschäftigt ist, Handfeger, Schaufeln,
Besen und die Hütchen rauszustellen.

− Anschließend begibt er sich eiligen Schrittes in den Jungenwaschraum um Papierhandtücher und
Klopapier aufzufüllen. (Nicht ganz uneigennützig)

− Erst dann kann man ihn persönlich unter der Dusche erblicken.

− Nach dem Frühstück wird auch der Mädchenwaschraum mit Papierhandtüchern und Klopapier
versorgt.

− Nachdem der Platzdienst fertig ist, nimmt er das Material (Handfeger, Besen, Hütchen...) am Magazin
wieder in Empfang.

Danach sollte er eine Runde machen und sich dabei folgende Fragen stellen:

− Sind die Wäscheleinen in Ordnung?

− Hängt dort trockene Wäsche? (Dann dem Leiter Bescheid sagen.)

− Beginnt es zu regnen? Dann muß die Wäsche umgehend in das Trockenzelt!

− Wie sieht es im Trockenzelt aus?

− Hängt dort trockene Wäsche? (Dann...)

− Ist in den Waschräumen alles in Ordnung? (Fundsachen auf den Fundsachentisch im Essenzelt
bringen!)

− Wie sieht es hinter dem Haus aus? (Wo kommt denn das Klopapier her?)

− Befinden sich leere Verpackungen im Essenzelt? (Dann Entsorgung in den Keller oder in die
Köhlerhütte.)

− Haben die Kaninchen schon wieder neue Löcher auf dem Platz gegraben? (Oh, hätte ich doch eine
Flinte!)

− Ist bei den Müllcontainern alles klar?

− Sind die Zäune in Ordnung?

Teile diese Lagerwartrunde sollte mehrmals am Tag in unregelmäßigen Abständen überprüft werden.

Nach dem Mittagessen findet dann der Getränkeverkauf statt. Dabei ist auf folgendes zu achten:

− Die Kinder sollen keine Getränke „bunkern“. Ein Verkauf von ein bis drei Flaschen ist normal.

− Die erste Flasche wird grundsätzlich sofort beim Kauf geöffnet.

− Es wird ein Pfand in Höhe von 0,50 DM pro Flasche erhoben.

− Kronenkorken werden in einem gesonderten Behälter im Essenzelt gesammelt.

Anschließend erfordert die Küche noch einmal die Aufmerksamkeit des Lagerwartes. Die Essenreste im blauen
Müllsack und eventuell Blechdosen müssen zu den Containern gebracht werden. Dann hat auch der Lagerwart
Mittagspause.

Nach dem Abendbrot findet die Pfandrückgabe statt. Ein Verkauf von Getränken erfolgt nicht!

Gegen halb Neun findet man den Lagerwart vor seinem Magazin. Dort nimmt er alles entliehene Material zurück.
Anschließend macht er seine letzte Runde. Sollte sich noch Material auf dem Platz befinden, sammelt er es ein.
Gleichwohl ist dieses nicht seine Aufgabe! Dafür sollten die Betreuer sorgen!

Anläßlich dieser letzten Runde bringt er auch gleich die leeren Milchkannen an die Schranke, damit sie der
Milchwagen am nächsten Morgen mitnehmen kann. Und dann, ja dann hat der Lagerwart Feierabend.
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Neben diesen eben beschriebenen täglichen Verrichtungen hat der Lagerwart noch eine Vielzahl anderer
Aufgaben:

− Er repariert verstopfte Abflüsse und Toiletten. (sehr lecker)

− Er repariert oder imprägniert die Zelte.

− Er ist für Umbaumaßnahmen bei Veranstaltungen im Essenzelt zuständig.

− Er bereitet Spiele und Veranstaltungen mit vor.

− Bei großer Hitze kümmert er sich um das Bewässern der Grünanlagen.

− Er hilft eventuell beim Grillen oder bei Lagerfeuern.

− Er repariert die Räder.

− Er gibt die Fahrräder aus.

− Er bringt angelieferte Lebensmittel in die Küche.

− Er findet sich manchmal zu einem kleinen Schwätzchen im Büro ein.

Kurzum, unser Lagerwart ist ein echtes „Mädchen für alles“! Ein „guter“ Lagerwart zeichnet sich vor allem
dadurch aus, daß er seinen Leiter schier zum Wahnsinn treibt, wenn dieser mit einer Liste neuer Aufgaben kommt
und jedesmal von dem lächelnden Lagerwart erfährt, das wäre alles schon erledigt.

1.2.4 Morgen ist Schluß
Auch am vorletzten Tag ist der Lagerwart nicht untätig. Neben seinem üblichen Tagesgeschäft hat er noch
folgende Aufgaben:

− Er baut das Lagerfeuer zusammen mit Zelt 5 auf.

− Das gesamte gesammelte Verpackungsmaterial aus dem Keller und der Köhlerhütte kommt zum
Lagerfeuer.

− Er macht die Endabrechnung der Getränkekasse und legt diese dem Leiter vor.

− Im 3. Lager sorgt er dafür, daß die Fahrräder wieder auf den Boden kommen.

− Er hilft bei Tragen der schweren Zeltböden, wenn die Zelte gereinigt werden.

− Trockene Wäsche von den Leinen und aus dem Trockenzelt werden zum Abendbrot in das Essenzelt
gebracht.

1.2.5 Der letzte Tag
beginnt für den Lagerwart wie der erste Tag. Er kümmert sich noch vor dem Frühstück, mit den Hütchen unter
dem Arm, um das bevorstehende Parkplatzchaos. Anschließend hat er folgende Aufgaben:

− Er stellt sämtliche Handfeger, Schaufeln und Besen vor das Magazin.

− Er schaut nach, ob beim Lagerfeuer alles in Ordnung ist.

− Er hilft eventuell beim Ausräumen der Zelte.

− Er geht zum Frühstück.

− Anschließend baut er den Fundsachentisch an der Schranke auf.

− Er räumt sein Magazin auf.

Sind die Kinder weg, bleiben noch einige allgemeine Aufgaben. Sie sind in 1.1.6.3 auf Seite 17 aufgelistet.

Zum Schluß noch einige nicht ganz ernst zu nehmende Betrachtungen über den Lagerwart:
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1.2.6 Lütt Matten oder: die Aufgaben und das Wirken eines Lagertrottels3

Der Tagesablauf eines Lagerwartes sieht in etwa folgendermaßen aus:

Jeden Morgen als letzter aufstehen, als erster am Frühstückstisch erscheinen und in ungeahnter Geschwindigkeit
den anderen „Mitessern“ die Brötchen wegessen. Dann erst einmal nach dieser mörderischen Aktion aufs Ohr
legen, um neue Kraft zu sammeln, damit das Betreuerzelt entsifft, das Büro entrümpelt und die Klos besichtigt
werden können.

In der Zwischenzeit verlassen die Kinder das Lager, ganz unauffällig und leise, um ihren Trottel (oder eher
„Dödel“?) nicht bei seinen Ruhe- und Erholungspausen, ausgetragen vor dem Magazin, zu stören. Leider wird
diese Ruhephase von einigen wenigen, aber desto mehr anstrengenden Mahlzeiten unterbrochen, während dieser er
mit den notwendigen Gerätschaften unerwartet geschickt hantiert..

Einem Anfall von Kreativität und Arbeitswut folgend, stellt er aber dann doch hin und wieder das eine oder andere
ungewöhnliche Ding her, ob das „Laufende A“, die heiße Konstruktion des Toilettenpapierhalters der ersten
Mädchentoilette, die Reparatur des Küchenfensters, oder diverse Zeltreparaturen. Dazu gehört auch der
Getränkeverkauf; straff geführt, sogar gegenüber uns Betreuern!

Nebenbei hat er sich gefälligst um Abwechslung und Spaß bei den älteren Mädchen zu kümmern, damit sie ihn mit
etwas intimeren Fragen verblüffen können.

Als Lagervampir geistert er nachts nach der Gute-Nacht-Geschichte in den Zelten herum, um, ausgelaugt und
abgeschlafft vom täglich zu leistenden Arbeitspensum, die guten Jahrgänge der Kinder (besonders der weiblichen,
nana!) auszulutschen.

                                                          
3 Ausschnitt aus der Lagerzeitung des 2. Lagers 1985 von Elke Ackermann und Rolf Zander.
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1.3 Die DLRG
Die Rettungsschwimmer übernehmen im Zeltlager die Badeaufsicht am Strand und sind als Begleitpersonen bei
Kanutouren anwesend. Neben diesen DLRG-typischen Tätigkeiten werden die Rettungsschwimmer auch für
allgemeine Aufgaben im Zeltlager eingesetzt.

Die Rettungswache besteht im Allgemeinen aus drei Personen: dem Wachleiter und zwei Wachgängern.

1.3.1 Allgemeines

1.3.1.1 Ausrüstung und Qualifikation
Jeder Rettungsschwimmer, der im Zeltlager Wittenborn tätig wird sollte über folgendes verfügen:

− Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Silber oder eine vergleichbare Qualifikation.

− Eine gültige Erste-Hilfe-Ausbildung.

− ABC-Ausrüstung (Brille, Schnorchel und Flossen).

− Ein Alter von mindestens 16 Jahren.

− Erfahrung im Wachdienst an anderen Stationen.

Für den Wachleiter gilt nach Möglichkeit:

− Deutsches Rettungsschwimmabzeichen Gold oder eine vergleichbare Qualifikation.

− Ein Alter von mindestens 18 Jahren.

− Erfahrung als Wachleiter an anderen Stationen.

Für die persönliche technische Ausrüstung der Rettungsschwimmer ist das Zeltlager nicht verantwortlich!

1.3.1.2 Der Wachleiter
ist der „Chef“ der Rettungswache. Er ist unmittelbar dem Lagerleiter verantwortlich. In seinen
Verantwortungsbereich fallen:

− die Führung der Rettungswache,

− Führung des Wachbuches,

− Rettungsgeräte,

− Koordination der Badezeiten mit Betreuern und Lagerleitung,

− Koordination der Kanutouren mit Betreuern und Lagerleitung,

− Planung und Durchführung der Nichtschwimmerausbildung,

− das Rettungsboot,

− die Kanus, Paddel und Schwimmwesten,

− sowie die Ordnung und Sicherheit am Strand und in der Badezone.

Im weiteren Verlauf sollen jetzt die Verantwortlichkeiten genauer beschrieben werden.
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1.3.1.3 Rettungsgeräte
Zu den Rettungsgeräten gehören im Zeltlager:

− ein Orospirator,

− ein Rettungsball mit Leine,

− 2 Wolldecken,

− das Rettungsboot und

− die ABC-Ausrüstung der Rettungsschwimmer.

Die meisten Rettungsgeräte des Zeltlagers befinden sich in der roten DLRG-Kiste. Der Wachleiter hat dafür Sorge
zu tragen, daß diese Geräte funktionsfähig und ständig einsatzbereit sind!

1.3.1.4 Badezeiten
werden grundsätzlich mit dem Wachleiter abgemacht. Er sorgt dafür, daß die Rettungswache rechtzeitig und
einsatzbereit am Strand ist. Vor der Badezeit sollte der Strand und die Badezone auf eventuelle Gefahren überprüft
werden. Für die Durchführung einer Badezeit gilt folgendes:

− Die Rettungsgeräten befinden sich einsatzbereit am Strand.

− Der Wachleiter befindet sich während der Badezeit nach Möglichkeit am Strand.

− Die Wachgänger besetzten die Badeinsel und das Boot.

− Das Boot bewegt sich nach Möglichkeit durch die Schwimmerzone und ist in der Nähe der Badenden.

− Das Befahren des Sees mit dem Boot außerhalb der Badezone ist aufgrund der fehlenden
Bootsnummer nicht erlaubt!

− Ist nur ein Wachgänger verfügbar, so ist sein Einsatzort die Badeinsel. Das Boot wird dort befestigt.

− Die Rettungsschwimmer haben ihre ABC-Ausrüstung bei sich.

− Die Betreuer melden ihre Gruppe bei der Ankunft am Strand mit der Anzahl der Kinder beim
Wachhabenden an.

− Das Wasser wird erst nach der Erlaubnis des Wachhabenden betreten.

− Die Badezeit wird durch den Wachhabenden beendet.

− Die Betreuer melden ihre Gruppen bei Verlassen des Strandes beim Wachhabenden ab.

− Wird das Rettungsboot nicht mehr benutzt, ist es am Steg anzuschließen.

Die Dauer der Badezeit ist in Abstimmung mit den Betreuern nach dem Wetter zu richten. Pro Badezeit könne
maximal 3 Gruppen zum Schwimmen kommen. Sind nur zwei Rettungsschwimmer verfügbar, verringert sich diese
Zahl auf 2.

Für die Badenden gilt:

− Nichtschwimmer bleiben in der Nichtschwimmerzone.

− Schwimmer verfügen mindestens über das Deutsche Jugendschwimmabzeichen Bronze.

− Das Springen vom Steg ist verboten.

− Das Tauchen unter der Badeinsel ist nicht gestattet.

− Das Schaukeln auf der Badeinsel ist nach Möglichkeit zu vermeiden.

− Vom Boot ist ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.

− Das Betreten des Schilfgürtels ist verboten.

− Nach dem Baden wird sich mit der Dusche am Strand abgeduscht.

− Die allgemeinen Baderegeln sind einzuhalten.

Während der Badezeit behalten die Betreuer die Aufsichtspflicht über ihre Kinder! Sie sollten also am Strand
anwesend sein.
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1.3.1.5 Kanutouren
Das Zeltlager verfügt über zwei Kanus. Sie sind offiziell für 4 Erwachsene zugelassen. Im Zeltlager werden die
Kanus mit einem Betreuer oder Rettungsschwimmer und maximal 7 Kindern belegt. Sind zwei Kanus für den
Ausflug erforderlich, erfolgt die Begleitung durch ein Mitglied der Rettungswache. Für die Durchführung einer
Kanutour ist auf folgende zu achten:

− Alle Kinder erhalten eine orange Schwimmweste. Es gibt sie in verschiedenen Größen.

− Die Begleitpersonen erhalten eine grüne Schwimmweste mit CO2-Patrone.

− Alle Teilnehmer erhalten ein Paddel.

− Alle Teilnehmer erhalten vom Rettungsschwimmer eine Einweisung.

− Das Kanu ist vor Antritt der Fahrt auf Beschädigungen zu überprüfen.

− Die Kanutour ist beim Lagerleiter anzumelden.

Anschließend werden die Kanus gemeinsam von der Gruppe an den Strand getragen. Dort gilt für das Einsteigen
folgendes:

− Jedem Teilnehmer wird ein Platz im Kanu zugewiesen.

− Die Schuhe werden ausgezogen und zusammen mit den Paddeln in das Kanu gelegt.

− Die Paddel kommen mit dem Griff nach hinten auf die Bank, auf der man sitzt.

− Jeder Teilnehmer stellt sich an seinen Platz am Kanu. Dann wird das Boot auf Kommando ins Wasser
getragen.

− Das Kanu wird erst betreten, wenn das Wasser tief genug ist.

− Das Betreten des Kanus erfolgt einzeln von Vorne nach Hinten. Alle anderen Teilnehmer halten das
Boot fest.

− Der Betreuer steigt als letzter ein und dann geht es los...

Während der Fahrt wird

− ein Befahren von zu flachen Zonen vermieden,

− im Gleichtakt gepaddelt (verhindert das Zusammenschlagen der Paddel und eventuelle
Beschädigungen, es kommt weniger Wasser ins Kanu),

− nicht gekippelt und

− nicht aufgestanden.

Den Anweisungen der Begleitpersonen ist umgehend Folge zu leisten. Andernfalls wird die Tour abgebrochen. Ein
Befahren der durch Bojen abgetrennten Sperrzonen ist grundsätzlich verboten!

Sollte das Kanu umkippen, schwimmen alle vom Boot weg und sammeln sich beim Betreuer. Erst wenn
sichergestellt ist, daß alle Kinder vorhanden und gesund sind, kann versucht werden das Kanu zu bergen.

Nach der Fahrt wird

− das Kanu von Vorne nach Hinten verlassen,

− das Kanu von den schon Ausgestiegenen festgehalten, bis alle ausgestiegen sind,

− Das Kanu von allen gemeinsam nach oben getragen,

− die Schwimmwesten zum Trocknen aufgehängt wenn nötig,

− das Kanu bei Bedarf gereinigt und

− die Paddel zum DRLG-Zelt gebracht.

Die Sperrzonen des Mözener Sees dienen dem Naturschutz. Sie sind in der Regel durch rote Bojen abgetrennt.
Teilweise können aber auch andere Bojen oder Tonnen zum Einsatz kommen. Die Lage der Sperrzonen kann Bild
10-4 auf Seite 140 entnommen werden.



Zeltlager Wittenborn Betreuermappe

Betreuermappe (2. Aufl.) Seite 30 © Ulf Schaedla 1997

1.3.1.6 Wartungsarbeiten
Die Rettungswache führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch für:

− die Rettungsgeräte,

− das Rettungsboot,

− die Kanus und

− den Strand.

Für die Rettungsgeräte gilt:

− Sie werden grundsätzlich vor jedem Einsatz überprüft.

− Der Orospirator wird auseinander gebaut und die Funktionalität der Ventile wird überprüft.

− Die Rettungsleine wird auf schadhafte Stellen überprüft.

− Schäden oder mangelnde Einsatzfähigkeit der Rettungsgeräte sind dem Lagerleiter zu melden. Er
sorgt dann für Abhilfe.

Für das Rettungsboot gilt:

− Es wird jeden Tag sauber gehalten. Sand und Laub wird entfernt. Im Boot befindliches Wasser wird
mit einer Schüssel und einem Schwamm beseitigt.

− Nach einer Woche wird das Boot aus dem Wasser genommen und auch von Außen gereinigt.

− Die Riemen des Bootes werden vor jedem Einsatz auf eventuelle Bruchstellen überprüft.

− Schäden sind dem Lagerleiter zu melden.

Für die Kanus gilt:

− Sie werden regelmäßig gereinigt. Dieses kann auch von der Kanugruppe nach einer Tour gemacht
werden.

− Der Bootskörper wird vor jeder Fahrt auf Risse oder andere Schäden überprüft.

− Die Stabilität der Bänke wird überprüft.

− Die Funktionsfähigkeit von Paddel und Schwimmwesten werden überprüft.

− Schäden sind dem Lagerleiter zu melden.

Für den Strand gilt:

− Der Bach wird frei von Bewuchs gehalten.

− Die Holzstufen beim Jungenaufgang werden überprüft.

− Die Holzkante des Strandes wird auf Schäden überprüft.

− Müll und Unrat werden vom Strand entfernt.

− Die Nichtschwimmerzone wird abgegangen und -getaucht. Spitze Gegenstände, Flaschen, Steine,
Angelhaken, etc. werden entfernt.

− Die Badeinsel wird überprüft. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Leiter, die Beplankung und die
Spannung der beiden Ankerketten zu richten.

1.3.1.7 Sonstiges Material
Neben den Rettungsgeräten ist die DLRG auch zuständig für das Kanumaterial:

− Die Schwimmwesten werden im DRLG-Zelt gelagert.

− Die Paddel befinden sich auf einer Halterung vor dem DRLG-Zelt.

− Nasse Schwimmwesten werden zum Trocknen aufgehängt.
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1.3.2 Der Tag Null
Nachdem die Rettungsschwimmer angekommen sind, beziehen sie das DRLG-Zelt. Anschließend

− bestimmt der Lagerleiter aus der Gruppe der Rettungsschwimmer den Wachleiter,

− übernimmt der Wachleiter die Rote DLRG-Kiste mit den Rettungsgeräten, das Wachbuch und den
Bootsschlüssel. Die Kiste befindet sich auf dem Boden oder im Magazin.

− werden die Riemen, Paddel und Schwimmwesten aus dem Magazin übernommen,

− holen sie bei Bedarf die Kanus aus dem alten Jungenklo,

− überprüfen sie die Rettungsgeräte und den Strand.

Danach stehen Sie für allgemeine Aufgaben zur Verfügung.

1.3.3 Der erste Tag
Bei der Anreise der Kinder sind die DLRGisten am Strand präsent. Während dieser Zeit können sie

− die Nichtschwimmerzone abgehen,

− das Boot reinigen,

− die Kanus prüfen und reinigen,

− die Badeinsel überprüfen und

− den ankommenden Gruppen mit ihren Betreuern eine erste Anweisung geben.

Nach der Mittagspause beginnt ihre reguläre Tätigkeit eventuell schon mit der ersten Badezeit. Kanufahrten finden
am ersten Tag grundsätzlich nicht statt!

1.3.4 Und jeden Tag aufs neue...
pendeln die DLRGisten zwischen Badezeiten, Kanutouren, Nichtschwimmerausbildung und allgemeinen
Aufgaben, wie dem Eis- und Postkartenverkauf in der Mittagspause.

1.3.5 Der letzte Tag
Am letzten Morgen werden

− die Rettungsgeräte, Paddel, Schwimmwesten und Riemen im Magazin abgegeben,

− Wachbuch und Bootsschlüssel dem Lagerleiter übergeben,

− die Kanus bei Bedarf in das alte Jungenklo gebracht und

− das DLRG-Zelt geräumt und gereinigt.

Die Kassenabrechnung mit dem Lagerleiter haben unsere „Verkäufer“ natürlich schon am Vorabend erledigt.

1.3.6 DeeLeRGepist müßte man sein!4

Ein DLRGist hat es gut. Scheint die Sonne, so begibt er sich mit Handtuch und Sonnenmilch ausgerüstet zum
Strand. Damit erklärt sich auch, warum so viele DLRGisten knackig braun gebrannt sind, während die Betreuer
käsig weiß umherlaufen.

Hat er von der Sonne genug, geht er vielleicht einmal etwas ins Wasser. Aber auf keinen Fall schwimmen! Das
kostet nämlich unnötig Kraft und könnte in Arbeit und Streß ausarten. Dann befaßt man sich doch schon lieber mit
den netten Mädchen aus Zelt 6.

Manchmal besteigt er auch sein Rettungsruderboot, um wieder einmal einen Riemen zu zerbrechen oder eine Dolle
zu verlieren.

Doch da in diesen Breiten meistens das DLRGistenwetter5 vorherrscht, befaßt er sich mit seiner
Lieblingsbeschäftigung: dem Schlafen. Das hat er auch bitter nötig, denn die Nächte im Zeltlager sind unheimlich
feucht und hart.
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Das Schlafen wird nur von den Mahlzeiten unterbrochen, die der DLRGist stets pünktlich und sehr reichlich
einnimmt. Auch bei der obligatorischen „Tass Kaff“ fehlt er nie! Bei der Betreuerbesprechung schon!

Die Tatsache, daß dem Zeltlager jetzt zwei Kanus zur Verfügung stehen, hat diesen Tagesablauf nur in sofern
beeinflußt, als das er sich jetzt ab und zu von den Kindern über den See paddeln läßt.

Tja, DeeLeRGepist müßte man sein!

Im 3. Lager bin ich auch einer.

                                                                                                                                                                                       
4 Ausschnitt aus der Lagerzeitung des 2. Lagers 1985 von Ulf Schaedla.
5 Regen, Sturm, Schnee,..., Schietwetter
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1.4 Die Hierarchie im Zeltlager Wittenborn
Jugendarbeit ist Teamarbeit! Auch in Wittenborn gilt dieser Grundsatz. Alle für die Ferienmaßnahme wichtigen
Belange werden daher auf der abendlichen Betreuerbesprechung gemeinschaftlich besprochen und beschlossen.
Um einen Betrieb von 120 Personen und die Verwaltung des Zeltlagers gut durchführen zu können, ist trotzdem
eine gewisse Hierarchie notwendig. Sie beschreibt im Großen und Ganzen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten
der einzelnen Mitarbeiter; also wer an wenn „berichtet“, wie es in der Sprache einer Personalverwaltung heißen
würde. Für das Zeltlager in Wittenborn kann man von der folgenden Hierarchie ausgehen:

StelLalei
Stellvertreter des Lagerleiters

Wird aus der Betreuergruppe bestimmt

Volontär
Assistenz eines Betreuers

Volontärin
Assistenz einer Betreuerin

Betreuer
Zelt 1

12 Jungen

Betreuerin
Zelt 9

12 Mädchen

Betreuer
Zelt 2

12 Jungen

Betreuerin
Zelt 8

12 Mädchen

Betreuer
Zelt 3

12 Jungen

Betreuerin
Zelt 7

12 Mädchen

Betreuer
Zelt 4

12 Jungen

Betreuerin
Zelt 6

12 Mädchen

Betreuer
Zelt 5

12 Jungen

Pädagogisches Personal
verantwortlich für die Betreuung

der Kinder

Reinigungspersonal
Reinigung der san. Anlagen

und des Gebäudes

Küchenpersonal
Erstellung der Mahlzeiten
Bestellung und Lieferung

Lagerwart/in
Verwaltung des Magazins

Getränkeverkauf

ZbV
Allgemeine Aufgaben

nicht immer vorhanden

Wachgänger/in
Wachdienst
Eisverkauf

Wachgänger/in
Wachdienst

Kartenverkauf

Wachleiter/in
Führung der Rettungswache

Wachdienst

Nichtpädagogisches Personal
verantwortlich für Logistik

und Sicherheit

Lagerleiter/in
verantwortlich für den gesamten Lagerbetrieb

Kreisjugenheim
Mühle Bad Segeberg

Bild 1-1: Hierarchie des Zeltlagers Wittenborn
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2 Tagesablauf, Ablaufplan und Tagesprogramme

2.1 Tagesablauf

0630 Beginn der ersten Duschzeit

0700 Wecken

Der Lagerwart stellt noch vor dem Frühstück Handfeger, Schaufeln, Besen, sowie die Hütchen vor das
Magazin.

0750 Tischdienst

Mit dem ersten Klingeln decken zwei Kinder pro Zelt ihren Tisch. Was zu decken ist, steht an der Tür
zur Abwaschküche. Das Geschirr wird auf dem Wagen bereitgestellt.

0800 Frühstück

Mit dem zweiten Klingeln kommen alle in das Essenzelt. Anschließend Kaffee und Tee für die Betreuer.
Unmittelbar nach dem Frühstück beginnt der Platzdienst. Kartoffelschälen beginnt erst nach Absprache
mit der Küche.

0930 Ende der ersten Duschzeit.

1150 Tischdienst

Alle Spiele werden abgebrochen; das Material wird ins Magazin gebracht alle waschen sich die Hände.

1200 Mittagessen

Nach dem Mittagessen beginnt der Verkauf. Unmittelbar nach dem Essen beginnt die Mittagspause. Wer
nicht am Verkauf teilnimmt, begibt sich sofort in die Mittagspause.

1400 Ende der Mittagspause

Wird über Lautsprecher vom Lagerleiter bekanntgegeben.

1520 Tischdienst

Alle Spiele werden abgebrochen; das Material wird ins Magazin gebracht alle waschen sich die Hände.

1530 Kaffee

Anschließend Kaffee und Tee für die Betreuer

1700 Beginn der zweiten Duschzeit.

1750 Tischdienst

Alle Spiele werden abgebrochen; das Material wird ins Magazin gebracht alle waschen sich die Hände.

1800 Abendbrot

1830 Ende der zweiten Duschzeit

1930 Beginn der dritten Duschzeit

2030 Waschen

Die Betreuer fordern ihre Kinder auf sich bettfertig zu machen um Engpässe in den Waschräumen zu
vermeiden. Entliehenes Material wird zurück ins Magazin gebracht.

2100 Nachtruhe

2130 Betreuerbesprechung

2200 Ende des Tages

2230 Ende der dritten Duschzeit

Tabelle 2-1: Der Tagesablauf
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2.2 Beispiele für einen Ablaufplan des Zeltlagers

Tag Vormittag vor dem Kaffee nach dem Kaffee Abend

Fr.
28.07.

Anreise bis 1000

Zelteinteilung
Lagerrundgang

Sa.
29.07.

So.
30.07.

Spieleabend

Mo.
31.07.

Offener Nachmittag Offener Nachmittag Disco I

Di.
01.08.

Mi.
02.08.

Lagertoto Lagertoto Lagertoto Lagertoto

Do.
03.08.

Film

Fr.
04.08.

Karl May Karl May

Sa.
05.08.

Disco II

So.
06.08.

Olympiade Olympiade

Mo.
07.08.

Di.
08.08.

Stationslauf Stationslauf

Mi.
09.08.

Holz sammeln Holz sammeln
Zelte aufräumen

Bunter Abend
Lagerfeuer

Do.
10.08.

Abreise bis 1000

Tabelle 2-2: Der Ablaufplan des Zeltlagers
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2.3 Beispielprogramme

2.3.1 Für die ersten Tage6

Vormittags: Anreise

Formalitäten

Lagerrundgang:

Mittagspause Am ersten Tag mit dem Zelt verbringen.

Wünsche und Vorstellungen der Kinder in
Erfahrung bringen.

Vor dem Kaffee: Kennenlern-
spiele:

Wollknäuelspiel: Wollknäuel zuwerfen, Namen nennen, mit
gespanntem Netz als Gruppe "Hindernisse"
überwinden

Kugellager- oder
Zwiebelspiel:

Innenkreis und Außenkreis mit Gesicht
zueinander, die Gegenüberstehenden haben
jeweils eine Aufgabe zu erfüllen (Wippe,
Bewegungen des anderen nachmachen,
erzählen, diskutieren), nach 1 min. dreht der
Innenkreis weiter.

Wiederholungs-
spiele:

(Ich heiße X und mache so, das ist X, die
macht so, ich bin Y ...)

Fangspiele: Helfende Mäuse

Nach dem Kaffee: Ins Gelände gehen, Kennenlernen der
Umgebung.

Spiele im
Gelände:

Prinzball

Räuber und
Gendarmen

"Blindenführer" und
"Kamera"

Auf dem Rückweg ins Lager.

Abends: Spiele auf dem Sportplatz, der Liege- oder
Volleyballwiese.

Fallschirmspiele: Anstrengend, macht also müde!

Kreisspiele: Bauernhof: Bestimmte Begriffe werden vereinbart, zum
Beispiel. 'Pferd': Derjenige, der das Pferd
machen soll, "wiehert", seine Nachbarn müssen
"mit den Hufen scharren". Anschließend darf
das Pferd bestimmen, wer als nächstes ein Tier
sein soll.

Tabelle 2-3: Kleine Mädchen: Programm für den ersten Tag

                                                          
6 Aus den Ergebnissen des Vorbereitungsseminars vom 13.-14. Mai 1995 in Bad Segeberg.
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Vormittags: Geländespiel: Zwei Gruppen werden gebildet, jede baut aus
gesammelten Naturmaterialien einen
Gegenstand, ein Tier. Die jeweilige
Gegengruppe muß erraten, was 'das' ist und es
nachbauen.

Vor dem Kaffee: Spiele mit ge-
schlossenen
Augen:

Wäscheklammer-
spiel:

Der Spielleiter steckt jedem ein paar Wä-
scheklammern an. Mit geschlossenen Augen
müssen nun alle versuchen, bei den Mitspielern
Wäscheklammern zu klauen (evtl. Spielfeld
begrenzen)

Schlafender
Indianer:

Der Indianer liegt mit geschlossenen Augen in
der Mitte, alle anderen versuchen, sich im
unbemerkt zu nähern. Wenn der Indianer ein
Geräusch hört, zeigt er in die Richtung, aus der
es kam und diejenige Person muß zurück an
den Rand des Kreise oder scheidet aus.

Goofy: Alle außer Goofy haben die Augen ge-
schlossen. Trifft man einen Mitspieler, fragt
man "Goofy?". Geantwortet wird "Goofy!" -
nur Goofy antwortet nie! Hat man ihn
gefunden, sucht man seine Hand bzw. eine
freie Hand am Ende der Schlange derer, die ihn
schon vorher gefunden hatten, und darf die
Augen öffnen.

Nach dem Kaffee: Basteln: Zeltfahne, auf der alle unterschreiben oder
ihren Handabdruck hinterlassen haben.

Drache aus (10er-)Eierkartons: Jedes Kind
bemalt einen Teil des Drachens. Die zu-
sammengeklappten Kartons aneinander
gebunden ergeben einen Drachen, der den
Schlaf der Kinder behüten kann.

Abends: Kurze Kanutour zum Ausprobieren.

Tabelle 2-4: Kleine Mädchen: Programm für den zweiten Tag
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Vormittags: Anreise

Formalitäten

Lagerrundgang:

Kennenlern-
spiele:

Wollknäuelspiel: Wollknäuel zuwerfen, Namen nennen, mit
gespanntem Netz als Gruppe "Hindernisse"
überwinden

3er-Reim: Ein Spieler sagt einen 3er-Reim wie "Marte
mag Milch" oder " Susanne sucht Sachen". Der
nächste Spieler muß den vorhergehenden Reim
wiederholen und fügt dann seinen Reim an. So
entsteht eine Reim-Kette.

Zeitungsschlagen:

Mittagspause Am ersten Tag mit dem Zelt verbringen.

Wünsche und Vorstellungen der Kinder in
Erfahrung bringen. Gespräche führen.

Vor dem Kaffee: Spiele im
Gelände:

"Blindenführer" und
"Kamera"

Fotos

Tasten

Zublinzeln

Gordischer Knoten

nach dem Kaffee: Ins Gelände gehen, Kennenlernen der
Umgebung.

Bei
Sonnenschein
Baden

Bei Regen Spiele
im Essenzelt:

Hände klopfen,
Rippel-Tippel,
Goofy

Meine Oma ist
krank. Hund und
Katze

Eine Ente, 2 Beine
gehen ins Wasser
Platsch...

Abends: Tunnelspiel:

Mäuschen helfen
sich:

Plumpsack:

Bänderklau:

Frosch und Storch:

Tabelle 2-5: Große Mädchen: Programm für den ersten Tag
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Vormittags: Spaziergang ins
Gelände:

Der Pott ist weg:

Ein Mooshaus bauen

Mittagspause Stehen und Gucken7

vor dem Kaffee: Basteln: Krokodile,
Untersetzer...

nach dem Kaffee: Bei
Sonnenschein:

Völkerball

Volleyball

Brennball

Bei Regen: Watte pusten

Schokoladen würfeln

Topfschlagen

abends: Freies Spielen: Wird nichts anderes angeboten, ist "Stehen und
Gucken" immer eine gute Idee.

Tabelle 2-6: Große Mädchen: Programm für den zweiten Tag

Vormittags: Fahrradtour: Einkaufen in Wahlstedt (Quark, Gurken,..)

Baden

Fangopackung: Geht am besten am Delta.

Mittagspause Ideensammlung für andere Aktivitäten außer
"Stehen und Gucken".

Vor dem Kaffee: Massieren:

Gesichtsmaske Dafür ist der Quark und ....

Maniküre

Basteln: Nur für die "Zurückgebliebenen" oder solche,
die mit Schönheit nichts im Sinn haben.

Nach dem Kaffee: Frisör

Schminken

Abends: Nach so viel Schönheit fehlt eigentlich nur
noch die Disco.

Tabelle 2-7: Große Mädchen: Programm für den dritten Tag

                                                          
7 Diese Spiel ist eine „Spezialität“ der „großen“ Mädchen und wird mit Vorliebe von ihnen gespielt. Es ist sozusagen der erste zarte Versuch

einer Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht. Bei diesem Spiel gilt allgemein das Motto „Sehen und gesehen werden“.
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Vormittags: Vorstellung: Alle Gruppenmitglieder stellen sich vor. Diese
kann auch in Form eines Spieles geschehen.
Zum Beispiel ich heiße Bernd und bin groß (
Name und Adjektiv).

Formalitäten

Lagerrundgang: Hierbei erfolgt auch die Einteilung des
Tischdienst.

Kennenlern-
spiele:

Mittagspause Ein guter Gastgeber verbringt die Mittagspause
mit seiner Gruppe.

Vor dem Kaffee: Spiele auf der
Halbinsel:

An einem Tau
hochziehen lassen.

Tauziehen

Kreis in der
Kieskuhle:

Einer steht in der Mitte des Kreises und wird
von den anderen behutsam hin- und
hergestoßen.

Nach dem Kaffee: Teufelsschlucht Auf einem Baumstumpf stehen.

Wettlauf

Abends: Fußball Auf dem Abenteuerspielplatz

Volleyball Im Lager

Feedback

Tabelle 2-8: Große Jungen: Programm für den ersten Tag

Vormittags: Spiele im
Gelände:

Pfeifenspiel: Eine Gruppe erhält eine Pfeife und einen
Vorsprung. Sie muß sich in einem vorher
festgelegtem Gebiet verstecken. Nach einer
bestimmten Zeit gibt sie regelmäßig mit der
Pfeife Signal. Die zweite Gruppe muß dann
suchen.

Ticken:

Mittagspause

Vor dem Kaffee: Baden und
Duschen

Nach dem Kaffee: Spiele im
Gelände:

Schwänzchenklau:

Burgball:

Kioskbesuch

Abends: Schlagball

Tabelle 2-9: Große Jungen: Programm für den zweiten Tag
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2.3.2 Für Sonnen- und Regentage8

0800 Frühstück

0830-0900 Material für Kennenlernspiele Zusammenstellen:

− Wolle

− Fingerfarben für Rippel-Tippel

0900-1145 Kennenlernspiele im eigenen Zelt

− Namen nennen

− Reise zum Mond

− Mörderspiel

− Namen aufsagen

− Wollfadenspiel

− Rippel-Tippel

1200 Mittagessen

1230-1400 Mittagspause im eigenen Zelt

Geschichte vorlesen, Gespräche führen.

1400-1520 Im Regen zum Kiosk bummeln

1530 Kaffee

1550-1600 Material zusammenstellen:

− zwei Würfel

− Schokolade einpacken

− Schal, Mütze, Messer, Gabel und Handschuhe besorgen

− Blankopostkarten, Stifte

− Stoff

1600-1750 Spielen und Basteln im Essenzelt:

− Wilde Sechs

− Klatschspiel

− Schokoladenessen

− Postkarten malen und schreiben

− Fahne für das Zelt entwerfen

− Bilder malen

1800 Abendbrot

1830-2030 Abendprogramm

2100 Nachtruhe

2100-2130 Bettgeschichte vorlesen

2130 Betreuerbesprechung

Tabelle 2-10: Beispielprogramm für einen Regentag I

                                                          
8 Aus der Betreuermappe von Lowig Duer 1990
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0800 Frühstück

0830-0900 Zelt sauber machen:

− Pritschen und Koffer aufräumen

− Papier aufsammeln

− alles von der Zeltplane wegräumen

0900-1145 Basteln im Essenzelt:

− Gipsmasken bauen

− Pappfiguren und Pappburgen bauen

− Girlanden für die Disco bauen

− Papierblumen basteln

− Schlüsselanhänger knoten

1200 Mittagessen

1230-1400 Mittagspause im eigenen Zelt

Geschichte vorlesen, Rätsel raten, Zauberkunststücke vorführen (lassen)

1400-1520 Programm im Essenzelt:

− Jazz-Tanz einüben

− einen Kindergeburtstag feiern

− das Programm für den nächsten Tag organisieren

− Lagerzeitung machen

1530 Kaffee

1600-1750 Programm im Essenzelt:

− Lagerzeitung weitermachen

− Lagerfeuer in der Köhlerhütte

− Schminken

− Brettspiele

1800 Abendbrot

1830-2030 Spiele im eigenen Zelt:

− Flaschen drehen

− Tat oder Wahrheit

− Eine Lügengeschichte erzählen

2100 Nachtruhe

2100-2130 Bettgeschichte vorlesen

2130 Betreuerbesprechung

Tabelle 2-11: Beispielprogramm für einen Regentag II
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0800 Frühstück

0830-1145 Geländespiel und / oder Blumen sammeln:

− zum Abenteuerspielplatz

− zur Teufelsschlucht

− Versteck spielen

− Cowboy und Indianer

− Anschleichen

− Drachenschwanz jagen

1200 Mittagessen

1230-1400 Mittagspause

1400-1520 Gelände:

− Platz für eine Hütte suchen

− zum Kirschbaum

− Sketche für Spieleabend einüben

1530 Kaffee

1600-1750 Spiele im Lager:

− Fußball

− Ball über die Schnur

− Plumpsack

− Dritter Abschlag

1800 Abendbrot

1830-2030 Gelände:

− Hütte weiterbauen

− Grillen in der Kieskuhle am Lagerfeuer

− Ja-Nein-Spiel

− Gruselgeschichten erzählen

2100 Nachtruhe

2100-2130 Bettgeschichte vorlesen

2130 Betreuerbesprechung

Tabelle 2-12: Beispielprogramm für einen Sonnentag I
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0800 Frühstück

0830-1145 Programm im Zeltlager

1200 Mittagessen

1230-1400 Mittagspause auf der Liegewiese

− Programm für den nächsten Tag entwerfen

− Klönen

1400-1750 Kanutour zur Halbinsel und Spiele auf der Lichtung:

− Knotenmutter

− Burgball

− Schatz verteidigen

− Reiterkämpfe

− Sitzreihe

− Kaffeepause mit Kuchen

− Dösen in der Sonne

− Verstecken

− Galopper des Jahres

1800 Abendbrot

1830-2030 Gelände:

− Schnitzeljagd mit einem anderen Zelt

− Schwänzchenklau

− Täuschen

− Raubtierfütterung

2100 Nachtruhe

2100-2130 Bettgeschichte vorlesen

2130 Betreuerbesprechung

2300 Nachtwanderung mit einem anderen Zelt

Tabelle 2-13: Beispielprogramm für einen Sonnentag II
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2.3.3 Ideenliste9

Aktion Material

Papierschwalben Papier, Scheren, Klebstoff, Bauleitungen

Drachen Stoff, Müllsäcke, Scheren, Holzleisten, Klebefolie, Drachenschnur,
Klebeband

Mobile Papier, Stoff, Klebstoff, Scheren, Draht, Holzleisten, Vorlagen

Laternen Pappe, Scheren, Transparentpapier, Holzleisten, Draht, Klebstoff

Marionetten Kugeln aus Holz oder Styropor für den Kopf, Bindfaden, Klebstoff,
Holzleisten, Säge, Schere

Gipsmasken Gipsbinden, Nivea oder Vaseline, Eimer, Wasser, Pinsel, Farben

Steinmänchen Steine, Wasser, Farben, Knetmasse, Steinkleber

Figuren aus Pappe oder Joghurtbechern Pappe, Joghurtbecher, Wasser, Farbe, Klebstoff, Scheren

Postkarten Blankopostkarten, Stifte

Buttons Blanko-Buttons, Buttonmaschine, Papier, Klebefolie, Stifte

Girlanden Kreppapier, Scheren, Bindfaden, Klebstoff, Nadeln

Schlüsselanhänger Hanf, Schnüre, Wolle, Scheren, Schlüsselringe

Papierblumen Seidenpapier, Kreppapier, Blumendraht, Schere, Klebstoff

Zeltfahne Stoff, Schere, Holzleiste oder Stock aus dem Wald, Hammer, Säge,
Pappnägel, Farben

Tabelle 2-14: Ideen für Bauen und Basteln

Aktion Bemerkung

Zeltwettbewerb Welches Zelt ist das schönste, sauberste, oder, oder,
oder?

Regenwanderung Nur mit Regensachen

Lagerfeuer in der Köhlerhütte Holz sammeln, eventuell Kartoffeln aus der Küche
erbetteln oder Stockbrot machen.

Liedernachmittag Lieder zusammenstellen, wer spielt ein Instrument?

Kindergeburtstag (wenn möglich)

Bergfest Zaubertricks, Geschichten, Sketchen, Spielen...

Theaterstück oder Puppenspiel (Kasper,
o. ä.) proben

Lagerzeitung

Schminken

Spielenachmittag Kartenspiele, Würfelspiele, Gesellschaftsspiele

Ein neues Brettspiel erfinden

Tabelle 2-15: Ideen für einen Regentag

                                                          
9 Aus der Betreuermappe von Lowig Duer 1990
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Aktion Bemerkung

Lagerolympiade

Baden

Nachtwanderung

Budenfest / Budenzauber

Schnitzeljagd

Schatzsuche

Kanutour

Tischtennisturnier

Ball über die Schnur / Volleyball

Radtour nach Segeberg zum Einkaufen, Kalkberghöhle
besichtigen, zum Wildpark Ekholt, nach Wahlstedt, um
den See,...

Fallschirmspiele Wenn ein Fallschirm im Lager ist.

Brennball / Völkerball

Säuberungsaktion im Wald kann nie schaden

Seeumwanderung Dauert den ganzen Nachmittage, Kaffe und Kuchen
mitnehmen.

Besichtigung der Hebelwerke Bitte telefonisch absprechen!

Grillen in der Kieskuhle Grillgut und Holzkohle oder Holz rechtzeitig besorgen.

Modenschau mit Fundsachen

Picknick auf der Halbinsel

Zum Baden nach Kükels Anfahrt erfolgt am besten mit den Kanus

Tabelle 2-16: Ideen für einen Sonnentag
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3 Die Kassen

3.1 Die Getränkekasse
Bei der Abwicklung des Getränkeverkaufes ist größte Sorgfalt vonnöten, muß doch am Ende des Lagers mit der
Mühle abgerechnet werden. Aus diesem Grund soll hier eine Vorgehensweise vorgestellt werden. Eines ist dabei
wichtig zu wissen: Ein Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nicht! Wir rechnen also immer mit unseren
Verkaufspreisen.

3.1.1 Bestandsaufnahme und Bilanz am Anfang der Ferienmaßnahme
Aus der ersten Inventur zu Beginn des Lagers ergeben sich zum Beispiel folgende Bestände:

Preis/St. Bestand Betrag

Getränkebestand: Cola: 1,00 DM 651 Fl. 651,00 DM

Fanta: 0,80 DM 273 Fl. 218,40 DM

Sprite: 0,80 DM 389 Fl. 311,20 DM

Selter: 0,70 DM 114 Fl. 79,80 DM

1427 Fl. 1.260,40 DM

Kasse: Bar: 103,95 DM

Quittungen: 0,00 DM

103,95 DM

Anfangsbestand: 1.364,35 DM

Tabelle 3-1: Anfangsinventur der Getränkekasse

Aus dieser Anfangsinventur läßt sich jetzt ein Bilanz erstellen. Dabei wird die Summe des Anfangsbestandes auf
der Soll-Seite eingetragen, da die Kasse diesen Betrag der Mühle schuldig ist.

Haben Soll

Getränkebestand: 1.260,40 DM Anfangsbestand: 1.364,35 DM

Quittungen: 0,00 DM

Kasse: 103,95 DM

1.364,35 DM 1.364,35 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-2: Eröffnungsbilanz der Getränkekasse

Diese erste „Eröffnungsbilanz“ ist sicherlich noch nicht sehr aussagefähig. In jedem Fall aber muß sie
ausgeglichen sein. Das heißt, die Bilanzsumme beträgt 0,00 DM!
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3.1.2 Tägliche Bestandsaufnahme und Bilanz
Nach ein paar Tagen sind sicherlich die ersten Geschäftsvorfälle angefallen und eine erneute Inventur erscheint
lohnend. Hier ein Beispiel:

− Verkauft wurden 98 Flaschen Cola, 32 Flaschen Fanta und 100 Flaschen Selter.

− Die Mitarbeiter entnahmen 4 Kisten Cola zu 24 Flaschen.

− Geliefert wurden vier Kisten Selter zu 24 Flaschen.

− Die Lagerleitung hat 25,80 DM gegen Quittung aus der Kasse entnommen.

Daraus ergibt sich nach einer Inventur der folgende Bestand:

Preis/St. Bestand Betrag

Getränkebestand: Cola: 1,00 DM 457 Fl. 457,00 DM

Fanta: 0,80 DM 241 Fl. 192,80 DM

Sprite: 0,80 DM 389 Fl. 311,20 DM

Selter: 0,70 DM 110 Fl. 77,00 DM

1197 Fl. 1.038,00 DM

Preis/St. Bestand Betrag

Getränkelieferungen10: Cola: 1,00 DM 0 Fl. 0,00 DM

Fanta: 0,80 DM 0 Fl. 0,00 DM

Sprite: 0,80 DM 0 Fl. 0,00 DM

Selter: 0,70 DM 96 Fl. 67,20 DM

96 Fl. 67,20 DM

Kasse: Bar: 284,25 DM

Quittungen: 25,80 DM

Forderungen an Mitarbeiter: 96,00 DM

Tabelle 3-3: Inventur der Getränkekasse

                                                          
10 Die Lieferung ist auch schon im Bestand enthalten. Sie wird hier noch einmal erfaßt, um den hinzuzufügenden Betrag für die Soll-Seite zu

ermitteln.
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Die dazu gehörende Bilanz sieht dann wie folgt aus. Lieferungen werden als Verbindlichkeiten an die Mühle
wieder auf der Soll-Seite eingetragen.

Haben Soll

Getränkebestand: 1.038,00 DM Anfangsbestand: 1.364,35 DM

Quittungen: 25,80 DM Lieferungen: 67,20 DM

Kasse: 284,25 DM

Forderungen: 96,00 DM

1.444,05 DM 1.431,55 DM

Bilanz: 12,50 DM

Tabelle 3-4: Bilanz der Getränkekasse

Rechnet man genau nach, so müßten sich in der Kasse eigentlich 271,75 DM befinden. Erstaunlicherweise ergibt
der Kassensturz aber die Summe von 284,25 DM, was zu einer positiven Bilanz von 12,50 DM führt. Wie kann
das angehen?

Eine Klärung dieser Frage bietet der Verkauf selber. Damit die Kinder die Flaschen auch wieder zurückbringen,
wird ein Pfand von 0,50 DM erhoben. Offensichtlich haben einige dieses zum Zeitpunkt der Inventur noch nicht
gemacht! Weitere Fehlerquellen für eine unausgeglichene Bilanz sind:

− Ein Mitarbeiter hat Getränke aus dem Bestand entnommen, ohne den Verantwortlichen zu
informieren. (schlecht!)

− Der Lagerleiter hat Geld entnommen, ohne einen Beleg zu hinterlassen. (sehr schlecht!)

− Bei der Durchführung des Verkaufes wurde sich vertan. (unglücklich!)

− Beim Geldwechseln mit den Betreuern oder den anderen Kassen traten Fehler auf. (auch unglücklich!)

− Bei der Inventur wurden Fehler gemacht. (Pech gehabt. „Mach’s noch einmal Sam!“)

Generell kann man sagen, daß positive Bilanzen nicht besonders tragisch sind, stellen sie doch eigentlich einen
nicht beabsichtigten Gewinn der Getränkekasse dar. Negative Bilanzen hingegen sind mit Argwohn zu betrachten.
Eine Klärung sollte umgehend erfolgen!

Für die Führung der Kasse lassen sich einige allgemeine Aussagen treffen:

− Getränkebestände werden mit ihrem Wert auf der Haben-Seite in die Bilanz eingetragen.

− Quittungen, die eine Entnahme aus der Kasse bedeuten kommen auf die Haben-Seite.

− Die Forderungen an die Mitarbeiter sind ebenfalls auf der Haben-Seite einzutragen.

− Der Bargeldbestand der Kasse ist ein Bestandteil der Haben-Seite.

− Verbindlichkeiten an die Mühle, wie Anfangsbestand und Getränkelieferungen kommen auf die Soll-
Seite.

− Verkäufe betreffen nur die Haben-Seite. Die Bilanzsumme darf sich nicht ändern, da der Verkauf eine
Erhöhung des Kassenbestandes und eine Verringerung des Warenbestandes um den gleichen Betrag
verursacht.

− Mit jeder Lieferung erhöht sich der Wert der gesamten Kasse um den Wert der Lieferung.

− Die Bilanz muß spätestens bei der Endabrechnung ausgeglichen oder positiv sein.

Die Kasse selber sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben. Nach dem Verkauf wird sie wieder in den Safe im Büro
gebracht. Hält man sich an das eben vorgestellte Verfahren, und führt in regelmäßigen Abständen eine Inventur
durch, so sollten bei der Kassenführung eigentlich keine bösen Überraschungen auftauchen.
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3.2 Die Briefmarkenkasse

3.2.1  Bestandsaufnahme und Bilanz am Anfang der Ferienmaßnahme
Aus der ersten Inventur zu Beginn des Lagers ergeben sich zum Beispiel folgende Bestände in der
Briefmarkenkasse:

Preis/St. Bestand Betrag

Bestand: Postkarten: 0,30 DM 30 St. 9,00 DM

Briefmarken: 0,00 DM

9,00 DM

Kasse: Bar: 145,22 DM

Quittungen: 0,00 DM

145,22 DM

Anfangsbestand: 154,22 DM

Tabelle 3-5: Anfangsinventur der Briefmarkenkasse

Aus dieser Anfangsinventur läßt sich wieder ein Bilanz erstellen. Dabei wird die Summe des Anfangsbestandes auf
der Soll-Seite eingetragen, da die Kasse diesen Betrag der Mühle schuldig ist.

Haben Soll

Briefmarken: 0,00 DM Anfangsbestand: 154,22 DM

Postkarten: 9,00 DM

Quittungen: 0,00 DM

Kasse: 145,22 DM

154,22 DM 154,22 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-6: Eröffnungsbilanz der Briefmarkenkasse

Diese Eröffnungsbilanz muß ausgeglichen sein. Das heißt, die Bilanzsumme beträgt 0,00 DM!
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3.2.2 Tägliche Bestandsaufnahme und Bilanz
Nach ein paar Tagen sind sicherlich die ersten Geschäftsvorfälle angefallen und eine erneute Inventur erscheint
lohnend. Hier ein Beispiel:

− Verkauft wurden 12 Postkarten.

− Geliefert wurden Briefmarken im Wert von 20,00 DM sowie 50 Postkarten

Daraus ergibt sich nach einer Inventur der folgende Bestand:

Preis/St. Bestand Betrag

Bestand: Postkarten: 0,30 DM 68 St. 20,40 DM

Briefmarken: 20,00 DM

Preis/St. Bestand Betrag

Lieferung: Postkarten: 0,30 DM 50 St. 15,00 DM

Briefmarken: 20,00 DM

Kasse: Bar: 148,82 DM

Quittungen: 0,00 DM

Tabelle 3-7: Inventur der Briefmarkenkasse

Die dazu gehörende Bilanz sieht dann wie folgt aus. Lieferungen werden wieder als Verbindlichkeiten an die
Mühle auf der Soll-Seite eingetragen.

Haben Soll

Briefmarken: 20,00 DM Anfangsbestand: 154,22 DM

Postkarten: 20,40 DM Markenlieferung: 20,00 DM

Quittungen: 0,00 DM Kartenlieferung: 15,00 DM

Kasse: 148,82 DM

189,22 DM 189,22 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-8: Bilanz der Briefmarkenkasse

Für die Führung der Kasse lassen sich ähnliche Aussagen treffen wie schon unter 3.1.2. Die Kasse selber sollte
niemals unbeaufsichtigt bleiben. Nach dem Verkauf wird sie wieder in den Safe im Büro gebracht. Hält man sich
an das eben vorgestellte Verfahren, und führt in regelmäßigen Abständen eine Inventur durch, so sollten bei der
Kassenführung eigentlich keine bösen Überraschungen auftauchen.
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3.3 Die Eiskasse
Das Eis für den Eisverkauf wird direkt in das Zeltlager geliefert. Der Verkäufer kommt in der Regel am Dienstag.

Die Führung der Eiskasse weist gegenüber den anderen Kassen eine Besonderheit auf. Erhöhte sich bei diesen der
gesamte Wert der Kasse bei einer Lieferung um genau den Wert der Lieferung, ist dieses bei der Eiskasse nicht der
Fall. Da die Eislieferungen direkt aus der Kasse bezahlt werden, verändert sich der Gesamtwert der Kasse nicht
unmittelbar. Durch den Verkauf wird jedoch ein Gewinn erzielt. Und um die Summe des aus der Lieferung zu
erwartenden Gewinnes erhöht sich dann der Wert der Kasse. Um einen genauen Überblick über die finanzielle
Situation der Kasse zu haben, muß also auch der Gewinn berücksichtigt werden. Damit wird die Kassenführung
etwas schwieriger.

3.3.1 Bestandsaufnahme und Bilanz am Anfang der Ferienmaßnahme
Bei der ersten Inventur wird zuerst festgestellt, welche Produkte zu welchem Preis verkauft werden und natürlich
auch die dazu gehörenden Einkaufspreise. Daraus ergibt sich dann der Gewinn, der mit jedem Produkt erzielt
werden kann. Dieses könnte wie folgt aussehen:

Produkt EK-Preis VK-Preis Gewinn

Eis 1 0,15 DM/St. 0,30 DM/St. 0,15 DM/St.

Eis 2 0,30 DM/St. 0,50 DM/St. 0,20 DM/St.

Eis 3 0,50 DM/St. 0,80 DM/St. 0,30 DM/St.

Eis 4 0,70 DM/St. 1,00 DM/St. 0,30 DM/St.

Eis 5 1,00 DM/St. 1,50 DM/St. 0,50 DM/St.

Eis 6 1,30 DM/St. 2,00 DM/St. 0,70 DM/St.

Tabelle 3-9: Preise und Gewinn der Waren in der Eiskasse

Die entsprechenden Einkaufspreise pro Stück müssen im Allgemeinen aus den Preisen der entsprechenden
Verpackungseinheiten berechnet werden. Diese Informationen kann man den Lieferscheinen entnehmen. Eine
Anfangsinventur der Eiskasse könnte dann so aussehen:

EK-Preis/St. VK-Preis/St. Bestand Gewinn VK-Wert

Eisbestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 0,30 DM/St. 50 St. 7,50 DM 15,00 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 0,50 DM/St. 30 St. 6,00 DM 15,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 0,80 DM/St. 30 St. 9,00 DM 24,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 1,00 DM/St. 50 St. 15,00 DM 50,00 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 1,50 DM/St. 20 St. 10,00 DM 30,00 DM

Eis 5: 1,30 DM/St. 2,00 DM/St. 10 St. 7,00 DM 20,00 DM

99,50 DM 190 St. 54,50 DM 154,00 DM

Kasse: Bar: 45,60 DM

Quittungen: 0,00 DM

Anfangsbestand: netto: 145,10 DM brutto: 199,60 DM

Tabelle 3-10: Anfangsinventur der Eiskasse

Aus dieser Anfangsinventur läßt sich natürlich auch die erste „sinnlose“ Eröffnungsbilanz erstellen. Sie ist etwas
komplizierter, da wir auch den Gewinn berücksichtigen. Aus diesem Grunde werden zwei Bilanzen aufgestellt:
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Haben Soll

Eisbestand: 154,00 DM Anfangsbestand: 199,60 DM

Quittungen: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 0,00 DM

Kasse: 45,60 DM

199,60 DM 199,60 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-11: Brutto-Eröffnungsbilanz der Eiskasse

Diese Bilanz ist identisch mit denen der anderen beiden Kassen. Für die Warenbestände werden die jeweiligen
Bruttowerte eingetragen. Die Bilanz gibt jedoch keine Auskunft über die erzielten oder noch zu erzielenden
Gewinne. Dieses wird durch die nächste Bilanz erreicht:

Haben Soll

Gewinnbestand: 54,50 DM Gewinnanfangsbestand: 54,50 DM

Gewinn aus Verkauf: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 0,00 DM

54,50 DM 54,50 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-12: Gewinn-Eröffnungsbilanz der Eiskasse

Natürlich ist es denkbar, beide Bilanzen zu einer großen Bilanz zu vereinen. Es hat mich eine ganze Menge
Überlegungen gekostet, bis ich mich dann doch für dieses System entschieden habe. Schließlich sollen die
Bilanzen ja auch aufgehen.

Dieses Verfahren hat für mich einen großen Vorteil: Die beiden Summen in den Bilanzen haben einen direkten
Bezug zur Kasse. Die Bruttobilanz beschreibt den tatsächlichen Gesamtwert der Kasse und die Gewinnbilanz gibt
Auskunft über den zu erzielenden maximalen Gewinn der Kasse.

Damit ist es auch sofort möglich den Netto- oder Einkaufswert der Kasse zu bestimmen. Zu diesem Zweck
subtrahiert man einfach die beiden Beträge voneinander.

Diese beiden Bilanzen könne nicht nur für die Eröffnung verwendet werden. Aus diesem Grunde sind auch schon
die Posten Gewinn aus Verkauf und Lieferung eingeführt worden.

Da die Handhabung von Einkaufspreisen, Verkaufpreisen und Gewinn nicht unbedingt trivial ist, werde ich
versuchen die zur Führung der Kasse notwendigen Schritte anhand mehrerer Beispiel detailliert zu beschreiben.
Die „reinrassigen“ Betreuer mögen mir an dieser Stelle verzeihen. Aber beim Geld hört der Spaß bekanntlich auf.
Letztendlich kann jeder von uns in die Verlegenheit kommen so eine Kasse überprüfen zu müssen11.

                                                          
11 Spätestens wenn man Lagerleiter ist.
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3.3.2 Tägliche Bestandsaufnahme und Bilanz
Da in der Eiskasse mit Gewinnen gearbeitet wird, müssen diese auch festzustellen sein. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, nach jedem Verkauf und nach jeder Lieferung die Bestände aufzunehmen. Nur so kann man den zu
erwartenden Gewinn berechnen. Nachfolgend jetzt ein paar Beispiele, die immer in die gleiche Inventurtabelle
eingetragen werden:

3.3.2.1 Verkauf
Nach dem ersten Verkauf ergab eine Bestandsaufnahme folgenden Bestand:

Eis 1: 35 St.

Eis 2: 24 St.

Eis 3: 27 St.

Eis 4: 45 St.

Eis 5: 20 St.

Eis 6: 10 St.

In der Kasse befinden sich 60,50 DM.

In Tabelle 3-13 wird jetzt als erstes dieser neue Bestand eingetragen. Mit Hilfe der Einkaufspreise kann man jetzt
berechnen:

− den Einkaufswert des Warenbestandes,

− den Verkaufswert des Warenbestandes und

− den mit diesem Bestand zu erzielenden Gewinn.

Anschließend folgt der schon früher festgehaltene Anfangsbestand mit:

− Bargeld,

− Quittungen,

− Forderungen und

− dem Gewinnbestand.

Jetzt läßt sich durch Differenzbildung bei den Warenbeständen feststellen, wieviel Eis von jeder Sorte verkauft
wurde. Von Eis 3 zum Beispiel 3 Stück. Dieses muß zu einem Gewinn von 0,90 DM für die Kasse geführt haben.
Die Summe aller Gewinne aus dem Verkauf ist später ein Teil der zu erstellenden Gewinnbilanz (Gewinn aus
Verkauf).
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EK-Preis/St. Bestand EK-Wert

alter Bestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 50 St. 7,50 DM Kasse: 45,60 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 30 St. 9,00 DM Quittungen: 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 30 St. 15,00 DM Forderungen: 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 50 St. 35,00 DM Gewinnbestand: 54,50 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 100,10 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 10 St. 13,00 DM

190 St. 99,50 DM 199,60 DM

VK-Preis/St. Anzahl VK-Betrag Gewinn

Verkauf: Eis 1: 0,30 DM/St. 15 St. 4,50 DM 2,25 DM

Eis 2: 0,50 DM/St. 6 St. 3,00 DM 1,20 DM

Eis 3: 0,80 DM/St. 3 St. 2,40 DM 0,90 DM

Eis 4: 1,00 DM/St. 5 St. 5,00 DM 1,50 DM

Eis 5: 1,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 2,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

29 St. 14,90 DM 5,85 DM

EK-Preis/St. Anzahl EK-Wert Gewinn

Lieferung: Eis 1: 0,15 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

0 St. 0,00 DM 0,00 DM

EK-Preis/St. Bestand EK-Wert VK-Wert Gewinn

neuer Bestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 35 St. 5,25 DM 10,50 DM 5,25 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 24 St. 7,20 DM 12,00 DM 4,80 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 27 St. 13,50 DM 21,60 DM 8,10 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 45 St. 31,50 DM 45,00 DM 13,50 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 30,00 DM 10,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 10 St. 13,00 DM 20,00 DM 7,00 DM

161 St. 90,45 DM 139,10 DM 48,65 DM

Kasse: Bar: 60,50 DM

Quittungen: 0,00 DM

60,50 DM

Forderungen an Mitarbeiter: 0,00 DM

Tabelle 3-13: Inventur der Eiskasse nach einem Verkauf
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Aus der Inventur der Eiskasse werden jetzt die beiden Bilanzen erstellt:

Haben Soll

Eisbestand: 139,10 DM Anfangsbestand: 199,60 DM

Quittungen: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 0,00 DM

Kasse: 60,50 DM

Forderungen: 0,00 DM

199,60 DM 199,60 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-14: Bruttobilanz der Eiskasse nach einem Verkauf

Durch den Verkauf ist die Kassen um 14,90 DM angewachsen. Gleichzeitig hat sich der Verkaufswert des
Eisbestandes um den gleichen Betrag verringert.

Haben Soll

Gewinnbestand: 48,65 DM Gewinnanfangsbestand: 54,50 DM

Gewinn aus Verkauf: 5,85 DM Gewinn aus Lieferung: 0,00 DM

54,50 DM 54,50 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-15: Gewinnbilanz der Eiskasse nach einem Verkauf

Mit dem Verkauf hat sich für die Kasse ein Gewinn von 5,85 DM ergeben. Um diesen Betrag verringert sich der
Gewinnbestand der Kasse auf 48,65 DM.

Aus diesem Vorgang läßt sich erkennen, daß ein Verkauf nur die Haben-Seite der beiden Bilanzen betrifft. Die
Gesamtwerte werden nicht verändert.

3.3.2.2 Lieferung
Als nächstes erfolgt, ausgehend von dem neuen Bestand aus Tabelle 3-13, eine Lieferung von 2 Paketen Eis 6 a 10
Stück, also insgesamt 20 Stück. Eine erneute Bestandsaufnahme führt zur folgenden Inventur:
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EK-Preis/St. Bestand EK-Wert

alter Bestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 35 St. 5,25 DM Kasse: 60,50 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 24 St. 7,20 DM Quittungen: 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 27 St. 13,50 DM Forderungen: 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 45 St. 31,50 DM Gewinnbestand: 48,65 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 109,15 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 10 St. 13,00 DM

161 St. 90,45 DM 199,60 DM

VK-Preis/St. Anzahl VK-Betrag Gewinn

Verkauf: Eis 1: 0,30 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 2: 0,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 3: 0,80 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 4: 1,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 5: 1,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 2,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

0 St. 0,00 DM 0,00 DM

EK-Preis/St. Anzahl EK-Wert Gewinn

Lieferung: Eis 1: 0,15 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 20 St. 26,00 DM 14,00 DM

20 St. 26,00 DM 14,00 DM

EK-Preis/St. Bestand EK-Wert VK-Wert Gewinn

neuer Bestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 35 St. 5,25 DM 10,50 DM 5,25 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 24 St. 7,20 DM 12,00 DM 4,80 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 27 St. 13,50 DM 21,60 DM 8,10 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 45 St. 31,50 DM 45,00 DM 13,50 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 30,00 DM 10,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 30 St. 39,00 DM 60,00 DM 21,00 DM

181 St. 116,45 DM 179,10 DM 62,65 DM

Kasse: Bar: 34,50 DM

Quittungen: 0,00 DM

34,50 DM

Forderungen an Mitarbeiter: 0,00 DM

 Tabelle 3-16: Inventur der Eiskasse nach einer Lieferung
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Die zu dieser Inventur gehörenden Bilanzen sehen wie folgt aus:

Haben Soll

Eisbestand: 179,10 DM Anfangsbestand: 199,60 DM

Quittungen: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 14,00 DM

Kasse: 34,50 DM

Forderungen: 0,00 DM

213,60 DM 213,60 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-17: Bruttobilanz der Eiskasse nach einer Lieferung

Haben Soll

Gewinnbestand: 62,65 DM Gewinnanfangsbestand: 48,65 DM

Gewinn aus Verkauf: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 14,00 DM

62,65 DM 62,65 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-18: Gewinnbilanz der Eiskasse nach einer Lieferung

Durch die Lieferung erhöht sich der Bruttowert des Warenbestandes um den Einkaufswert der Waren von 26,00
DM und um den damit zu erzielenden Gewinn von 14,00 DM auf 179,10 DM. Damit vergrößert sich der
Gesamtwert der Kasse auf 213,16 DM. Also genau um den zu erwartenden Gewinn aus der Lieferung. Um genau
diesen Betrag erhöhen sich auch die Summen in der Gewinnbilanz.

Eine Lieferung an die Eiskasse führt in der Bruttobilanz also grundsätzlich zu einer Veränderung auf beiden Seiten
und somit zu einer Werterhöhung. Schließlich muß man ja einen zusätzlichen Gewinn erwarten. Ähnliches gilt
auch für die Gewinnbilanz.

3.3.3 Abschlußinventur und -bilanz
Zu Schluß möchte ich zeigen, daß mit dem eben vorgestellten Verfahren auch eine Gesamtabrechnung möglich ist.
Zu diesem Zweck gehe ich von den schon bekannten Zahlen aus Tabelle 3-10 bis Tabelle 3-16 aus.
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EK-Preis/St. Bestand EK-Wert

Anfangsbestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 50 St. 7,50 DM Kasse: 45,60 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 30 St. 9,00 DM Quittungen: 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 30 St. 15,00 DM Forderungen: 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 50 St. 35,00 DM Gewinnbestand: 54,50 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 100,10 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 10 St. 13,00 DM

190 St. 99,50 DM 199,60 DM

VK-Preis/St. Anzahl VK-Betrag Gewinn

Verkäufe: Eis 1: 0,30 DM/St. 15 St. 4,50 DM 2,25 DM

Eis 2: 0,50 DM/St. 6 St. 3,00 DM 1,20 DM

Eis 3: 0,80 DM/St. 3 St. 2,40 DM 0,90 DM

Eis 4: 1,00 DM/St. 5 St. 5,00 DM 1,50 DM

Eis 5: 1,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 2,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

29 St. 14,90 DM 5,85 DM

EK-Preis/St. Anzahl EK-Wert Gewinn

Lieferungen: Eis 1: 0,15 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 0 St. 0,00 DM 0,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 20 St. 26,00 DM 14,00 DM

20 St. 26,00 DM 14,00 DM

EK-Preis/St. Bestand EK-Wert VK-Wert Gewinn

Endbestand: Eis 1: 0,15 DM/St. 35 St. 5,25 DM 10,50 DM 5,25 DM

Eis 2: 0,30 DM/St. 24 St. 7,20 DM 12,00 DM 4,80 DM

Eis 3: 0,50 DM/St. 27 St. 13,50 DM 21,60 DM 8,10 DM

Eis 4: 0,70 DM/St. 45 St. 31,50 DM 45,00 DM 13,50 DM

Eis 5: 1,00 DM/St. 20 St. 20,00 DM 30,00 DM 10,00 DM

Eis 6: 1,30 DM/St. 30 St. 39,00 DM 60,00 DM 21,00 DM

181 St. 116,45 DM 179,10 DM 62,65 DM

Kasse: Bar: 34,50 DM

Quittungen: 0,00 DM

34,50 DM

Forderungen an Mitarbeiter: 0,00 DM

Tabelle 3-19: Endabrechnung der Eiskasse
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Haben Soll

Eisbestand: 179,10 DM Anfangsbestand: 199,60 DM

Quittungen: 0,00 DM Gewinn aus Lieferung: 14,00 DM

Kasse: 34,50 DM

Forderungen: 0,00 DM

213,60 DM 213,60 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-20: Bruttobilanz für die Endabrechnung der Eiskasse

Haben Soll

Gewinnbestand: 62,65 DM Gewinnanfangsbestand: 54,50 DM

Gewinn aus Verkauf: 5,85 DM Gewinn aus Lieferung: 14,00 DM

68,50 DM 68,50 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-21: Gewinnbilanz für die Endabrechnung der Eiskasse

Dem aufmerksamen Leser wird sicher nicht entgangen sein, daß die Gewinnbilanz nicht wie vielleicht erwartet,
mit der aus Tabelle 3-18 übereinstimmt. Daß beide Bilanzen aufgehen ist eigentlich schon beruhigend, aber den
Grund für diesen Unterschied ist vielleicht schon von Interesse.

Für eine Bilanz ist immer wichtig zu wissen, zu welchen Zeitpunkten die Anfangs- und Endbestände aufgenommen
wurden. Im Fall der Tabelle 3-18 wurde tatsächlich nur eine Zwischenbilanz erstellt. Der durch den schon früher
getätigten Verkauf aufgetretene Gewinn von 5,85 DM konnte daher nicht sichtbar berücksichtigt werden. Dafür
verringerte sich aber auch der Gewinnanfangsbestand um den gleichen Betrag. Es ist also alles in Ordnung.

Zusammenfassend kann man sagen, daß für die Führung der Eiskasse mehrere Dinge notwendig sind:

− die Kenntnis von Einkaufs- und Verkaufspreisen der Produkte,

− die Kenntnis über die getätigten Verkäufe zur Gewinnermittlung und

− die Sammlung aller Rechnungen und Lieferscheine.

Würde man, wie bei Getränke und Briefmarkenkasse, nur die Verkaufspreise berücksichtigen, käme man
spätestens nach der ersten Lieferung in Schwierigkeiten.

Prinzipiell lassen sich mit dem eben vorgestellten Verfahren auch andere mit Gewinn arbeitenden Kassen führen.
Sollte die Getränkekasse in Zukunft auch die Lieferungen bezahlen müssen, so werden in den Inventuren lediglich
die Wert- und Gewinnbestände der Getränke statt des Eises eingetragen und „that’s it!“.
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3.4 Die Lagerkasse
Diese Kasse wurde erst 1995 eingeführt. Jede Lagerperiode in Wittenborn erhält einen gewissen Betrag als
„Handgeld“. Aus dieser Kasse werden Kleinausgaben für das Zeltlager, wie Material für das Magazin, Preise, etc.
bestritten. Die Führung obliegt dem Lagerleiter. Sie ist nicht besonders problematisch, wenn man sich an ein paar
Grundregeln hält:

− Für jede Ausgabe muß ein Beleg existieren.

− Belege sind Rechnungen oder Quittungen.

− Die Belege sollten numeriert werden.

− Aus jedem Beleg sollte der Betrag, das Datum und der Verwendungszweck hervorgehen.

Um die Abrechnung zu erleichtern, kann ein Journal geführt werden. Diese könnte etwa so aussehen:

Belegnr. Datum Verwendungszweck Betrag

1 25.06.96 Grillkohle 6,80 DM

2 25.06.96 Grillanzünder 3,95 DM

3 28.06.96 Eis als Preis für Lagertoto 12.95 DM

... ... ... ...

Summe der Belege: 95,45 DM

Tabelle 3-22: Journal für die Lagerkasse

Am vorletzten Tag braucht man dann lediglich:

− die Vollständigkeit der Belege zu prüfen,

− die Eintragung aller Belege im Journal zu prüfen,

− die Beträge im Journal zu addieren und

− das restliche Bargeld in der Kasse zu zählen.

Anschließend kann man wieder eine der beliebten Bilanzen erstellen:

Haben Soll

Kasse: 304,55 DM Anfangsbestand der Kasse: 400,00 DM

Belege: 95,45 DM

400,00 DM 400,00 DM

Bilanz: 0,00 DM

Tabelle 3-23: Bilanz der Lagerkasse

Probleme kann es eigentlich nur geben, wenn

− der Anfangsbestand der Kasse am Beginn der Ferienmaßnahme nicht festgestellt wurde und

− Ausgaben nicht belegt wurden.

Im letzteren Fall kann der Leiter unter Umständen einen Handbeleg erstellen. Dieses sollte jedoch nicht zur
Gewohnheit werden.
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4 Das Zeltlager-Alphabet
Der Abenteuerspielplatz

befindet sich neben dem Parkplatz an der Teufelsschlucht. Der Betreuer sollte vor der Benutzung der Spielgeräte
diese auf mögliche Gefahren (Beschädigungen, etc.) überprüfen. Ist ein Gerät defekt, benachrichtigt man am
besten den Lagerleiter. Dieser tritt dann mit dem Platzwart des Campingplatzes und natürlich auch mit den anderen
Betreuer im Lager in Kontakt.

Der Ablaufplan

des Zeltlagers befindet sich beim Leiter im Büro. In ihm ist der aktuelle zeitliche Ablauf der Ferienmaßnahme
dargestellt. Änderungen werden von den Betreuern auf der abendlichen Betreuerbesprechung beschlossen. Der
Ablaufplan kann von den Betreuern jederzeit eingesehen werden. Die Kinder sind nach Möglichkeit, gemäß ihrem
Entwicklungsstand, an der Planung der Ferienmaßnahme zu beteiligen. Eine gute Möglichkeit bietet zum Beispiel
ein Lagerparlament.

Die Abreise

der Kinder sollte am letzten Tag bis 1000 erfolgen. Manchmal sind die ersten Eltern auch schon zum Frühstück da.
Bis dahin sollten also alle Zelte gereinigt und in Ordnung vom Lagerleiter abgenommen sein. Taschengeld und
eingesammelte Gegenstände der Kinder müssen rechtzeitig zurückgegeben werden.

Die Betreuer sollten unbedingt darauf achten, daß sich alle Kinder bei ihnen abmelden, bevor sie das Zeltlager
verlassen. Manchmal vergessen die Eltern ihre Kinder abzuholen. In diesem Fall ist der Lagerleiter zu informieren.

Am Abreisetag entsteht naturgemäß ein ziemliches Durcheinander. Der Betreuer sollte jedoch trotzdem versuchen
seine Kinder im Auge zu behalten. Grundsätzlich gilt: Unsere Verantwortung für die Kinder ist erst beendet, wenn
sie von ihren Eltern abgeholt wurden!

Der Abwaschdienst

Nach dem Essen räumt ein Zelt das Geschirr von allen Tischen ab und bringt es auf dem Wagen in die
Abwaschküche. Anschließend erfolgt die Durchführung von Abwasch und Abtrocknen. Folgende Maßnahmen
werden durchgeführt:

− Essenreste kommen in die Tonne. Diese wird nach dem Abwasch entleert.

− Das Geschirr wird mit der Dusche vorgespült.

− Anschließend wird das Geschirr auf den Körben in die Abwaschmaschine gefahren.

− Die Bedienung der Abwaschmaschine erfolgt nur von Betreuern oder dem Küchenpersonal!

− Das saubere Geschirr wird abgetrocknet und in die Regale gestellt. Die Becher werden mit der
Öffnung nach unten versetzt zu einer Pyramide gestapelt. So trocknen sie besser aus.

− Während des Abwaschens werden die Tische abgewischt.

− Die nassen Handtücher werden auf der Wäscheleine hinter der Küche zum Trocknen aufgehängt.
Schmutzige Handtücher kommen in die Wäsche.

Nach dem Abwasch wird die Abwaschküche gereinigt und trocken gewischt. Abends wird zusätzlich das Wasser
aus der Maschine abgelassen und eine gründliche Reinigung durchgeführt. Anschließend wird der Stöpsel wieder
eingesteckt (Sonst dauert der Abwasch am nächsten Morgen sehr lange, falls das Küchenpersonal des Fehlen des
Stöpsels nicht bemerkt und die Maschine nicht mit Wasser gefüllt wird). Auf die Einhaltung der Hygiene ist beim
Abwaschen unbedingt zu achten!

Die Abwaschküche wird zum Schluß vom Leiter oder dem Küchenpersonal abgenommen. Für den zuständigen
Betreuer besteht wegen der Unfallgefahr unbedingte Anwesenheitspflicht!

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, das Abwaschen nur mit jeweils 6 Kindern durchzuführen. Dieser Dienst beginnt
nach dem Mittagessen und endet nach dem Frühstück am nächsten Tag.
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Alkohol

ist für Kinder gemäß Jugendschutzgesetz streng verboten. Die Mitarbeiter sollten sich in diesem Zusammenhang
auch Gedanken über Getränke wie McTwo und alkoholfreies Bier machen (Es ist eben nicht immer vollkommen
alkoholfrei).

Für die Betreuer gilt: Alkohol während der Dienstzeit ist eine Aufsichtspflichtverletzung!

Allergien

sind unbedingt bei den Kindern zu erfragen. Besonders wichtig sind Insekten- und Lebensmittelallergien. Eine
Nickelallergie kann zu Problemen beim Essen führen (Besteck). Bei unklarer Sachlage bitte den Leiter fragen.

An- und Abmelden

Wer das Zeltlager verläßt, ob zu Fuß, per Fahrrad, mit dem Kanu oder wie auch immer, hat sich beim Lagerleiter
abzumelden. Die betreffende Anwesenheitskarte im Büro ist umzudrehen. Bei Rückkehr gilt das Umgekehrte.
Auch eine Badezeit ist beim Leiter zumindest anzukündigen.

Grundsätzlich gilt: Der Lagerleiter muß immer wissen, wo sich die Betreuer und ihre Kinder aufhalten! Diese
Regelung betrifft auch die DLRG, den Lagerwart und andere Mitarbeiter.

Angler

betreten öfter das Gelände des Zeltlagers. Sind sie im Besitz eines Angelscheins, dürfen sie am See angeln. Am
Strand und in der Badezone ist das Angeln natürlich verboten. Bei Verstößen bitte sofort den Lagerleiter
benachrichtigen. Auch wenn sich die Angler auf unserem Gelände am See aufhalten dürfen, haben wir mit unseren
Kindern „Vorfahrt“.

Die Ankunft

der Kinder erfolgt in der Regel bis 1000. Alle Betreuer sollten dann auf dem Platz anwesend sein. Bei Bedarf
können die Mitarbeiter beim Tragen der schweren Koffer helfen. Nach 1000 erfolgt die Zelteinteilung. Bis dahin
sollten sich alle Eltern von ihren Kindern verabschiedet haben.

Aschenbecher

werden nur im geleerten Zustand im Essenzelt gelagert. Für die Leerung der vollen Aschenbecher sind natürlich
die Raucher zuständig. Grundsätzlich gilt: Aschenbecher und Tabakwaren niemals unbeaufsichtigt stehen lassen!!

Aufsicht

Damit die Betreuer die Mittagspause auch einmal zu einem kleinen Schlummer nutzen können, übernehmen in der
Regel eine Betreuerin und ein Betreuer die Aufsicht über das Lager. Diese Betreuer beaufsichtigen auch Morgens
und Abends die Waschräume.

Diese Regelung bedeutet aber nicht, daß die anderen Betreuer den lieben Gott "einen guten Mann" sein lassen
können und sich nicht um ihre Kinder kümmern!

Aufsichtspflicht und Verantwortung

Wenn die Eltern ihre Kinder am Anreisetag angemeldet und das Zeltlager verlassen haben, ist die Verantwortung
für sie an die Mühle übertragen worden. Diese Verantwortung wird für die Mühle durch seine Beauftragten
übernommen. Mit der Zelteinteilung wird den betreffenden Betreuern die Verantwortung speziell für ihre Kinder
übertragen (Delegierung). Sie haben für die Dauer der Ferienmaßnahme die Aufsichtspflicht. Diese Verantwortung
endet erst, wenn die Kinder wieder ihren Eltern übergeben wurden.

Die Durchführung der Aufsichtspflicht kann grob durch drei Phasen beschrieben werden:

1. Einweisen. Bei jeder Aktion muß auf eventuelle Gefahren hingewiesen werden (Belehrung).

2. Überwachen. Die Aktion wird durch den Betreuer überwacht um die Einhaltung der Regeln
sicherzustellen und Gefahren vorzubeugen.

3. Eingreifen. Besteht eine Gefährdung, muß der Betreuer tätig werden, um die Gefahr und deren
eventuelle Folgen zu beseitigen.
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Aufsicht nach 2100

Unser Tag endet offiziell nach der Betreuerbesprechung. Doch solange die Kinder noch nicht schlafen, gehen die
Betreuer regelmäßig Runden. Diese müssen nicht unbedingt vom Lagerleiter angemahnt werden, auch wenn es
gerade sehr lustig in der Kasperbude ist.

Grundsätzlich gilt: Wir sind immer im Dienst!

Aufsicht vor 2100

hat jeder Betreuer für seine Gruppe im besonderen und im Bedarfsfall auch für andere Gruppen.

Grundsätzlich gilt: Der Betreuer muß immer wissen, wo seine Kinder sind! Und die Kinder müssen immer wissen,
wo ihr Betreuer zu finden ist!

Die Badeinsel

befindet sich im Schwimmerbereich. Da die Badeinsel aus Holz besteht und beim Badebetrieb naß wird, besteht
die Gefahr des Ausrutschens. Übermäßiges Toben, Laufen oder gar Schubsen sind daher zu unterlassen.
Grundsätzlich gilt: Den Anweisungen des Rettungsschwimmers ist unbedingt Folge zu leisten!

Das Baden

ist nur in Begleitung der DLRG an öffentlichen Badestellen und an unserem Strand während einer Badezeit
erlaubt. Ist die Badestelle bewacht, oder ist der Betreuer selbst im Besitz eines Rettungsschwimmabzeichens, kann
die DLRG-Begleitung nach Absprache mit dem Lagerleiter entfallen12. Grundsätzlich gilt: Die Baderegeln sind
immer einzuhalten!

Nach dem Baden wird sich mit der am Strand installierten Dusche abgeduscht.

Die Baderegeln

sind auf einer Tafel im Essenzelt ausgehängt. Jedes Kind und natürlich auch jeder Betreuer sollte sie kennen. Geht
also auf eurem Lagerrundgang mit den Kinder dort vorbei und sprecht darüber.

Die Badezeiten

werden von den Betreuern mit dem Wachleiter abgemacht. Sie werden durch den Betreuer oder die DLRG beim
Leiter angekündigt. Pro Badezeit können im Zeltlager maximal 3 Zeltgruppen gemeinsam baden. Grundsätzlich
gilt: Außerhalb der Badezeiten ist das Baden verboten!

Die „Ballerbude“

war früher der Treffpunkt der Betreuer nach Dienstschluß. Sie befand sich oben am Tor und wurde 1994 gegen
den Wunsch vieler Betreuer abgerissen. Als Ersatz soll die „Kasperbude“ dienen.

Das Behandlungszimmer

wird, wie die Krankenzimmer, nur vom Leiter oder nach Absprache mit ihm betreten. Hier werden verletzte oder
erkrankte Kinder vom Lagerleiter oder von ärztlichem Personal behandelt. Auf Sauberkeit und Hygiene ist
unbedingt zu achten. Da im Behandlungszimmer auch Medikamente gelagert werden, dürfen Kinder dieses
Zimmer nicht ohne Aufsicht betreten.

Besuche

werden immer beim Leiter angemeldet. Besuche von Eltern sind unerwünscht, da sie immer irgendwo Heimweh
erzeugen. Grundsätzlich gilt: Besucher am Tage werden sofort freundlich aber bestimmt abgewiesen!

Sollte dieser Versuch fehlschlagen, wird der Besuch ins Büro gebracht. Über Besucher am Abend für die Betreuer
wird in der Betreuergruppe abgestimmt.

                                                          
12 siehe Badeerlaß
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Die Betreuerbesprechung

findet abends um 2130 statt. Sie dauert in der Regel eine halbe Stunde. Die Kinder sollten zu dieser Zeit schon im
Bett sein. Auf der Betreuerbesprechung werden alle für den Ablauf der Ferienmaßnahme notwendigen Sachen
besprochen. Es ist also wichtig, daß alle Mitarbeiter anwesend sind. Während dieser Zeit verzichten die Raucher
im Team freiwillig auf die geliebte Zigarette. Erst nach der Besprechung ist unser Tag offiziell zu Ende. Störungen
durch die Kinder verlängern die Betreuerbesprechung. Sie sollten also, von Notfällen abgesehen, vermieden
werden.

Der Betreuerraum

ist der Treffpunkt der Betreuer nach Dienstschluß. Das müssen auch die Kinder wissen, um im Notfall bei den
Betreuern Hilfe holen zu können. In der Mittagspause wird aufgeräumt. Der Betreuerraum ist tagsüber
verschlossen. Einen Schlüssel befindet sich beim Lagerleiter im Büro. Aufgrund seiner baulichen Gegebenheiten
erhielt der Betreuerraum den Spitznamen „Kasperbude“.

Grundsätzlich gilt: Hier sollen sich alle wohl fühlen!

Die Betreuerzelte

sind der Wohnraum der Betreuer. Hier haben die Kinder nichts zu suchen. (Da der Ordnungssinn vieler Betreuer
meistens unter dem Niveau liegt welches sie von ihrem Zelt verlangen, ist es sinnvoll, das Betreuerzelt geschlossen
zu halten)

Bettnässer

können auch im Zeltlager auftreten. Für die betreffenden ist dieses in der Regel ein großes Problem mit dem der
Betreuer, wenn er es denn erfährt, sehr sensibel umgehen sollte. In so einem Fall gilt: Matratze auswechseln
(Lagerwart fragen), Schlafsack zum Trocknen aufhängen, Leinenschlafsack und Plastikunterlage vom Lagerwart
besorgen.

Manche Kinder verheimlichen diesen kleinen „Unfall“. Wenn der Betreuer es nicht entdeckt, finden es irgendwann
die Zeltkammeraden heraus. Hier gilt dann die alte Weisheit: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu
sorgen.“ Kinder können gerade in dieser Hinsicht sehr grausam sein. Damit dieses nicht eintritt, sollte der Betreuer
bei verdächtigem Geruch von sich aus diskret überprüfen, ob im Zelt eine kleine „Undichtigkeit“ vorliegt.

Das Büro

ist der Knoten- und Kontaktpunkt für die Betreuer. Hier arbeitet der Lagerleiter und empfängt auch Besuche. Auf
ein gewisses Maß an Sauberkeit und Ordnung sollte von allen Mitarbeitern geachtet werden. Ist die Bürotür
geschlossen gilt unbedingt: Schild beachten und anklopfen!

Da sich im Büro auch Wertsachen befinden, sollte das Büro immer verschlossen werden, wenn sich niemand dort
aufhält.

Im Bürogang

befinden sich die Betreuerschränke. Hier werden die Wertsachen der Kinder und der Betreuer aufbewahrt. Da vom
Bürogang auch das Behandlungszimmer abzweigt, ist auf Sauberkeit und Ordnung zu achten.

Decken

Sollten einige Kinder oder Betreuer eine Decke benötigen, so ist dieses dem Lagerwart am ersten Tag mitzuteilen.
Er gibt dann die Decken am Abend an die Betreuer aus. Die Decken sind Inventar des Zeltlagers. Sie sind daher
pfleglich zu behandeln. Grundsätzlich gilt: Die Decken haben außerhalb der Zelte nichts zu suchen!

Das Delta

befindet sich beim Volleyballfeld am See. Hier kann man hervorragend Dämme bauen. Aber Vorsicht! Da auch
die Angler diesen Platz bevorzugen, findet sich hier allerhand Unrat wie Flaschen und Angelhaken. Am Delta
sollte man sich also nur mit Schuhen oder Gummistiefeln aufhalten. Baden am Delta ist grundsätzlich nicht
erlaubt. Da sich das Delta am See befindet und vom Platz nicht einzusehen ist, gilt grundsätzlich: Die Kinder
dürfen das Delta ohne Betreuer nicht betreten!
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Diebstähle

kommen glücklicherweise selten vor. Meistens liegen die gestohlen geglaubten Sachen unter irgendwelchen
Pritschen oder dem Zeltboden. Auch der Strand und die Waschräume sind beliebte Plätze wo geklaute Sachen
vergessen werden. Also: erst einmal aufräumen! Dann finden sich viele Sachen wieder an.

Von einem begründeten Verdacht auf Diebstahl ist unbedingt der Lagerleiter in Kenntnis zu setzen!

Die Dienste

werden in der Regel nach dem Frühstück erledigt. Folgende Dienste müssen im Zeltlager erledigt werden:

− Der Platzdienst

− Der Abwaschdienst

− Kartoffelschälen

− Der Tischdienst

Grundsätzlich gilt: Der Betreuer beteiligt sich, als Mitglied der Gruppe, aktiv an den Diensten (Modellverhalten)!

DLRG

Am ersten Tag sollten alle Betreuer mit ihrer Gruppe an den Strand gehen, um von der DLRG eine Einweisung
über das Verhalten am Strand zu erhalten. Die DLRG hat am Strand das Sagen. Ihren Anweisungen ist daher
unbedingt Folge zu leisten.

Aber grundsätzlich gilt: Der Betreuer behält die Aufsichtspflicht für seine Kinder!!!!!!!

Die DLRG übernimmt im Zeltlager folgende Aufgaben:

− Rettungswachdienst am Strand, auf der Badeinsel und mit dem Boot.

− Ausgabe der Paddel und Schwimmwesten.

− Begleitung von Kanutouren.

− Durchführung der Schwimmausbildung.

− Reinigung und Wartung der Kanus.

− Reinigung und Wartung des Rettungsbootes. Das Boot wird jeden Abend mit eine Schwamm gereinigt
und ausgetrocknet. Nach einer Woche wird das Boot aus dem Wasser genommen und auch unter der
Wasserlinie gereinigt.

− Instandhaltung des Strandes und der Badezone. Dazu gehört auch die Freihaltung des Baches neben
dem Strand.

Der DLRG-Wachleiter

ist der Chef der Rettungswache im Zeltlager. Er hat folgende Aufgaben:

− Leitung der Rettungswache.

− Führung des Wachbuches.

− Überprüfung der Rettungsgeräte

− Überprüfung der Badezone.

− Überprüfung der Badeinsel.

− Überprüfung des Rettungsbootes.

− Überprüfung der Kanus.

− Koordination der Badezeiten mit Betreuern und Lagerleitung.

− Koordination der Kanutouren mit Betreuern und Lagerleitung.

− Abnahme von Schwimmprüfungen.
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DRLG-Zelt

Hier wohnt die Rettungsschwimmer und der Lagerwart. Bezüglich der Ordnung siehe Betreuerzelt.

Die Duschen am Strand

Nach dem Baden sollte sich jeder mit den dort installierten Duschen abduschen. Wenn sie nicht funktionieren, ist
vielleicht der Hahn abgestellt. Dieser befindet sich unter dem Waschbecken, welches sich am Haus vor dem
Essenzelt befindet.

Duschzeiten

Die Duschen in den Waschräumen sind nicht immer warm. Warm duschen kann man zu folgenden Zeiten:

1. Duschzeit:   630 -   930

2. Duschzeit: 1730 - 1830

3. Duschzeit: 1930 - 2230

Die Eimer in den Mädchentoiletten

sind zur Aufnahme von Binden und ähnlichen Hygieneartikeln bestimmt. Diese Sachen gehören also nicht ins Klo.
(Verstopfungsgefahr!!! Der Lagerwart wird’s euch danken)

Einkaufen

kann man im Zeltlager, beim Kiosk, im Laden in Wittenborn, beim Edeka in Bark und Todesfelde, in Wahlstedt
und in Bad Segeberg.

Die Eislieferung

erfolgt in der Regel jeden Dienstag. Die Ware wird direkt aus der Eiskasse bezahlt.

Die Essenausgabe

erfolgt nur an die Betreuer. Nach Absprache mit dem Leiter können eventuell die Kinder nachholen. Grundsätzlich
gilt: Schlangen vor der Essenausgabe sind zu vermeiden!

Das Essenzelt

ist unser großer Aufenthaltsraum. Hier werden auch die Mahlzeiten eingenommen. Aus diesem Grund ist auf
Sauberkeit zu achten. Tische und Bänke sollten nicht mit Schuhen betreten werden. Neben den Mahlzeiten wird
das Essenzelt auch als Veranstaltungsort für gemeinsame Spiele genutzt.

Die Fahrräder

werden durch den Lagerwart ausgegeben. Sie werden im Trockenzelt gelagert. Auf sorgsame Behandlung ist zu
achten.

Fahrradtouren

werden nur zeltweise mit Betreuer unternommen. Sie sind grundsätzlich beim Leiter anzumelden.

Es ist unbedingt notwendig, die Kinder über die Gefahren im Straßenverkehr aufzuklären. Bei einer Gruppe von
zwölf Radfahrern darf paarweise nebeneinander gefahren werden. Die Gruppe sollte nach Möglichkeit zusammen
bleiben. Eventuell vorhandene Radwege sind zu benutzen. Bei gefährlichen Verkehrssituationen ist das Rad zu
schieben.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, daß der Betreuer am Ende der Gruppe fährt. Von dort hat er die beste Übersicht.
Grundsätzlich gilt: Die Straßenverkehrsordnung ist einzuhalten!

Freizeit

für die Kinder sollte der Betreuer von Zeit zu Zeit gewähren. In dieser Zeit können die Kinder sich nach ihren
persönlichen Wünschen auf dem Gelände des Lagers beschäftigen. Zu viel Freizeit kann für viele Kinder ein
Problem sein und es kommt schnell Langeweile auf. Auf diese Weise ist schon so mancher Heimwehfall
entstanden. Also besser mehrere kurze Freizeiten als eine lange.

Fundsachen

werden im Essenzelt auf einem Tisch gesammelt. Hier sollte jedes Kind einmal vorbeischauen. Gefundene
Wertsachen werden beim Lagerleiter abgegeben.
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Die Funkgeräte

befinden sich im Büro. Ihr Einsatz wird durch den Lagerleiter festgelegt. Hat der Leiter das Büro verlassen, so
steht dort manchmal ein eingeschaltetes Funkgerät. Mit diesem kann der Leiter dann erreicht werden. Ein
Verstellen des Funkkanals ist nicht notwendig. Grundsätzlich gilt: Die Funkgeräte sind kein Spielzeug!!

Fußball

wird besonders von den Jungen gerne und häufig gespielt. Damit das Gras auf dem Fußballplatz nicht zu schnell
zur Wüste mutiert, sollten die Tore von Zeit zu Zeit versetzt werden.

Geburtstage

werden nach dem Frühstück mit einer kleinen Feier gewürdigt.

Gewitter

treten natürlich auch im Zeltlager auf. Aufgrund seiner Lage zwischen dem Mözener See, der Trave und dem
großen Segeberger See, können sie im Sommer lange andauernd und recht heftige Ausmaße annehmen. Häufig
befinden sie sich direkt über dem Gelände des Lagers. Die zu Blitzen führenden Spannungen können 300 Mio.
Volt betragen, wobei Ströme bis 100.000 Ampere fließen können. Um der Gefahr eines Blitzschlages zu entgehen,
sollte sich niemand bei Gewitter draußen auf dem Platz aufhalten. Der sicherste Ort ist in den Zelten. Das geerdete
Gestänge bilden einen sogenannten Faraday-Käfig, welcher elektrische Felder abschirmt. Somit können Blitze
nicht in das Innere eines Zeltes gelangen.

Getränke

können nach dem Mittagessen gekauft werden. Zu allen anderen Mahlzeiten werden Getränke gereicht. An
warmen Tagen stellt die Küche einen Topf mit Saft oder Tee in das Essenzelt. Grundsätzlich gilt: Der Topf ist für
alle da! Das Abfüllen von Flaschen ist daher untersagt!

Die „Grenze“

und das Niemandsland zwischen den Jungen- und Mädchenzelten wird sich nach einigen Tagen stillschweigend in
Luft auflösen. Dieses wird auf der Betreuerbesprechung festgelegt. Doch grundsätzlich gilt immer: Die Kinder
haben in fremden Zelten nichts zu suchen!

Ausnahmen müssen von den Betreuern genehmigt werden.

Grillen

ist pro Zelt einmal im Lager möglich. Gute Grillplätze sind der Lagerfeuerplatz, die Köhlerhütte und die Kieskuhle
(schlecht weil Landschaftsschutzgebiet). Grillen sollte rechtzeitig beim Lagerleiter angemeldet werden, da
manchmal noch Würstchen oder Grillkohle besorgt werden müssen. Er weiß in der Regel auch, welcher Grillplatz
zum gewünschten Termin noch frei ist. Das Grillen eignet sich sehr gut als Abschluß einer Nachtwanderung oder
zur Übernachtung in der Köhlerhütte.

Die Halbinsel

befindet sich ungefähr 15 Min. südlich des Zeltlagers. Hier kann man hervorragend Versteck spielen. Der Weg
dorthin führt jedoch über eine etwas sumpfige Viehwiese.

Heimweh

ist keine Krankheit und nicht unbedingt ein Fehler des Betreuers. Jedes Kind kann davon betroffen werden.
Meistens merkt es der Betreuer zu spät. Abhelfen kann eine direkte Beschäftigung mit dem Kind, das Verteilen
von Aufgaben und ein klärendes Gespräch. Telefone sollte man prophylaktisch vermeiden. In hartnäckigen Fällen
ist ein "Termin" beim Leiter fällig. Grundsätzlich sollte er über einen Heimwehfall informiert werden.

Über heimwehkranke Betreuer bitte den Lagerleiter informieren.

In der Zeit zwischen 2100 und 2130

haben die Betreuer nichts zu tun! Diese Ansicht einiger Leute ist leider falsch. Die halbe Stunde von Neun bis halb
Zehn sollten die Betreuer dazu nutzen um in ihrem Zelt noch einmal über den vergangenen Tag zu sprechen. Auch
die Planung des nächsten Tages oder das Vorlesen einer Gutenachtgeschichte sind beliebte Beschäftigungen
während dieser Zeit. Um halb Zehn findet dann die Betreuerbesprechung statt.
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Die Kanus

werden von der DLRG betreut. Sie sind kein Spielzeug. Jedes Kanu kann maximal 6 Kinder und einen Betreuer
tragen. In jedem Fall ist darauf zu achten, die Boote nicht zu überladen! Während der Mahlzeiten und der
Lagerruhe sind die Kanus hinter dem Haus.

Kanutouren

werden nur in Begleitung eines Rettungsschwimmers unternommen. Alle Teilnehmer müssen eine Schwimmweste
tragen. Um Schäden am Kanu zu vermeiden, werden die Schuhe an Bord ausgezogen. Kippeln oder Aufstehen im
Boot ist wegen der Gefahr des Kenterns verboten.

Der Mözener See enthält mehrere Sperrzonen. Sie dienen dem Naturschutz und sind teilweise Brutgebiet für
Vögel. Alle Sperrzonen sind durch Bojen gekennzeichnet. Grundsätzlich gilt: Ein Befahren der Sperrzonen ist
streng verboten!

Sollte das Kanu umkippen, schwimmen alle vom Boot weg und sammeln sich beim Betreuer. Weitere
Anweisungen erteilt dann der Rettungsschwimmer.

Kanutouren finden am ersten Tag des Zeltlagers nicht statt.

Karl May

Alle Kinder haben festes Schuhzeug und Regenkleidung mitzunehmen. Auch ein warmer Pullover könnte von
Nutzen sein. Nach Möglichkeit sollten die Kinder nicht soviel Geld mit zu Karl May nehmen, da die Preise
hoffnungslos überteuert sind. Bei Bedarf können nach dem Kombikaffee Butterbrote geschmiert werden. Aber
bitte nur so viele wie unbedingt nötig. Decken werden nicht aus dem Lager mitgenommen. Beim Verlassen des
Zeltlagers werden alle Zelte ordentlich verschlossen. Folgende Punkte sind unbedingt zu klären:

− Hinweg.

− Wer bewacht das Zeltlager?

− Wer sichert die Straßen in Bad Segeberg?

− Wer geht als erster und als letzter?

− Verhalten im Stadion. (An- und abmelden)

− Rückweg.

Bitte für den Notfall eine Taschenlampe, Sanitätstaschen und die Telefonnummer des Busunternehmers
mitnehmen.

Kartoffelschälen

erfolgt zeltweise nach Absprache mit der Küche. Die Kartoffeln werden vom Betreuer oder dem Küchenpersonal
mit Hilfe einer Maschine geschält. Es ist dann lediglich eine manuelle Nachbearbeitung notwendig (Restschalen
und Augen entfernen, Kartoffeln klein schneiden). Nach dem Dienst wird der Tisch ordentlich und mit viel Wasser
abgewischt, damit das Kartoffelmehl entfernt wird. Auch heruntergefallenen Kartoffeln oder Schalen werden in
den Müll befördert.

Grundsätzlich gilt: Für den Betreuer besteht wegen der Verletzungsgefahr unbedingte Anwesenheitspflicht!

Die „Kasperbude“

ist der Ersatz für die alte „Ballerbude“. Ansonsten siehe Betreuerraum.

Die Kieskuhle

befindet sich knappe 5 Minuten vom Zeltlager entfernt. Sie eignet sich für viele Spiele und auch zum Grillen.
Leider wissen das auch andere Mitmenschen und so bleibt dort häufig eine Menge Müll zurück
(Verletzungsgefahr). Es kann sicher nicht schaden, wenn wir den Müll beseitigen. Schließlich ist auch die
Kieskuhle Landschaftsschutzgebiet.
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Der Kiosk

befindet sich auf dem Campingplatz Weißer Brunnen. Wir sind dort zu Gast und müssen uns entsprechend
benehmen.

Grundsätzlich gilt: Den Anordnungen des Platzwartes ist unbedingt Folge zu leisten!

Das Betreten des Kiosk bitte mit dem Personal absprechen.

Grundsätzlich gilt: Nie mehr als drei Kinder pro Zelt in den Laden lassen!

Auf Sauberkeit, Ruhe und Ordnung auf dem Campinggelände ist zu achten.

Die Köhlerhütte

befindet sich hinter dem Wirtschaftsgebäude. Sie ist im Normalfall verschlossen. Einen Schlüssel hat der
Lagerleiter im Büro.

Die Köhlerhütte eignet sich sehr gut als Grillplatz und zum Feuer machen. Aufgrund ihrer Größe kann man sich
dort mit allen Kindern und Mitarbeitern aufhalten. Die Köhlerhütte ist vom Platz aus nicht einzusehen. Ein
Aufenthalt ohne Betreuer ist daher nicht gestattet. Grundsätzlich gilt: Wer die Köhlerhütte benutzt, muß hinterher
auch für die Reinigung sorgen!

Die Krankenzimmer

werden nur vom Leiter oder nach Absprache mit ihm betreten. Auf Sauberkeit und Hygiene ist unbedingt zu
achten.

Grundsätzlich gilt: Das Betreten des Krankenreviers ist verboten!

Krankheiten

kommen auch im Zeltlager ab und zu vor. Erkrankte Kinder sind unverzüglich dem Lagerleiter anzuzeigen. Er
entscheidet über das weitere Vorgehen. Krankentransporte müssen nach Möglichkeit von ihm oder seinem
Stellvertreter genehmigt werden. Bei ernsteren Erkrankungen oder Verletzungen die über mehrere Tage gehen,
informiert der Lagerleiter die Erziehungsberechtigten.

Kronenkorken

von Getränkeflaschen gehören nicht auf den Platz. Im Essenzelt hat der Lagerwart einen Behälter aufgestellt in
dem sie gesammelt werden. Sie eignen sich häufig für Spiele und sind daher nicht unbedingt Müll

Die Küche

ist ein Hygienebereich. Sie wird nur vom Küchenpersonal und dem Leiter betreten.

Das Küchenpersonal

besteht aus zwei bis drei Personen. Es sorgt für die Erstellung der Mahlzeiten und die Sauberkeit in den
Küchenräumen.

Eine direkt Einflußnahme auf die Kinder oder den Ablauf der Ferienmaßnahme ist nicht vorgesehen. Bei
Problemen mit den Kindern sollte der zuständige Betreuer und der Lagerleiter benachrichtigt werden.

Der Lagerleiter

ist verantwortlich für den Lagerbetrieb und den Ablauf der Ferienmaßnahme. Sein Arbeitsplatz ist in erster Linie
das Büro. Er ist zu jeder Zeit für alle Teilnehmer des Zeltlagers der Ansprechpartner für Probleme, Kritik,
Vorschläge und Anregungen.

Grundsätzlich gilt also: Der Lagerleiter ist für alle da!

Das Lagerparlament

Setzt sich aus den gewählten Vertretern der einzelnen Zeltgruppen zusammen. In diesem Forum haben die Kinder
die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen zu entwickeln und sie mit dem Lagerleiter zu besprechen.
Dieser informiert dann die anderen Mitarbeiter auf der Betreuerbesprechung. Die Mitarbeiter versuchen dann
gemeinsam die Wünsche der Kinder umzusetzen.
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Ein Lagerrundgang

sollte möglichst am ersten Tag mit der gesamten Gruppe durchgeführt werden. Folgende Ziele sollten unbedingt
dabei sein:

− Die Waschräume

− Das Magazin

− Die Küche

− Das Krankenrevier

− Das Büro

− Das Essenzelt

− Die Betreuerzelte

− Das Trockenzelt

− Der Strand

− Das Delta

− Die Volleyballwiese

− Der Betreuerraum (von außen)

− Die Köhlerhütte

− Die Kanus

− Das Lagerfeuer

− Das Tor

Auf diesem Rundgang kann man auch die anderen Mitarbeiter wie Lagerwart, Küchenpersonal, DLRG und den
Lagerleiter vorstellen. Gleichzeitig kann man den Kindern die wichtigsten Verhaltensregeln erklären.

Der Lagerwart

ist der „Chef“ im Magazin und die rechte Hand des Leiters. Ihm obliegt die technische Instandhaltung des Lagers
während der Ferienmaßnahme. Daneben gibt er Spiele aus und bereitet größere Aktionen wie Spiele für das
Lagertoto oder eine Olympiade vor. Grundsätzlich gilt: Der Lagerwart hat nicht die Aufgabe, abends die Spiele
auf dem Gelände einzusammeln!

Die Aufgaben des Lagerwartes bestehen im Wesentlichen aus:

− Verwaltung des Magazins.

− Ausgabe und Wartung der Fahrräder.

− Überprüfung der Räder bei Rückgabe und Sorge für das Putzen.

− Überprüfung und Wartung der Zäune.

− Überprüfung und Wartung der Zelte.

− Überprüfung und Wartung der Wäscheleinen auf dem Platz, im Trockenzelt und auf dem Boden.

− Abends stellt er die leeren Milchkannen an die Schranke.

− Morgens holt er die angelieferte Ware möglichst früh ab und bringt sie in die Küche.

− Beseitigung von leeren Verpackungen aus dem Essenzelt.

− Wartung der Waschräume.

− Nachfüllen von Toilettenpapier und Papierhandtüchern.

− Reinigung der Abflüsse in den Waschräumen und im Küchentrakt.

Die Liebe

erblüht auch schon in früher Jugend.

Grundsätzlich gilt: „Ein Küßchen in Ehren kann niemand verwehren!“
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Lieferanten

betreten häufig das Gelände. Lieferfahrzeuge sollten, wie alle anderen Fahrzeuge, nur bis zur Schranke fahren.

Die Liegewiese

wird bei schönem Wetter als Aufenthaltsort in der Mittagspause benutzt. Ob auch die Jungenzelte dort ihre
Mittagspause verbringen können, wird auf der Betreuerbesprechung festgelegt. Natürlich kann man die Liegewiese
auch als Spielwiese nutzen.

Grundsätzlich gilt: Die Liegewiese darf ohne Betreuer nicht betreten werden!

Das Magazin

wird vom Lagerwart verwaltet. Er gibt das Material aus und nimmt es wieder in Empfang. Grundsätzlich gilt: Der
Lagerwart ist nach Möglichkeit ständig in der Nähe des Magazins!

Ist der Lagerwart nicht verfügbar, wird das Magazin verschlossen. Einen Schlüssel hat der Lagerleiter im Büro.

Die Mahlzeiten

werden in der Regel gemeinsam im Essenzelt eingenommen. Zehn Minuten vor Beginn klingelt einmal es zum
Tischdienst. Dann werden die Tische von den eingeteilten Kindern gedeckt. Ein zweimaliges Klingeln zeigt den
Beginn der Mahlzeit an. Jetzt betreten alle anderen das Essenzelt. Jede Mahlzeit wird durch den Lagerleiter oder
seinen Stellvertreter aufgehoben. Jetzt beginnt der Abwaschdienst. Alle anderen verlassen das Essenzelt.

Möchte eine Zeltgruppe eine Mahlzeit auslassen, so ist dieses dem Lagerleiter rechtzeitig mitzuteilen.

Materialbestellungen

Wird für bestimmte Aktionen besonderes Material benötigt, ist dieses dem Leiter rechtzeitig mitzuteilen. Er
versucht dann die Beschaffung zu veranlassen.

Medikamente

müssen einige Kinder auch während des Zeltlagers einnehmen. Die Einnahme der Medikamente kann das Kind
nach Absprache mit dem Lagerleiter auch selbst vornehmen. Die Medikamente sind nach Möglichkeit nicht im
Zelt zu lagern. Das schützt vor eventuellem Mißbrauch durch Dritte; außerdem müssen viel Medikamente auch
kühl gelagert werden. Grundsätzlich gilt: Der Lagerleiter wird immer von der Notwendigkeit einer
Medikamenteneinahme in Kenntnis gesetzt!

Die Mittagspause

sollen die Kinder im Zelt oder zeltweise draußen im Schatten verbringen. Ihr Ende wird durch den Lagerleiter
angekündigt. Während dieser Zeit übernehmen zwei Betreuer die Aufsicht. Falls die Kinder die Mittagspause
außerhalb ihres Zeltes verbringen dürfen, teilt der zuständige Betreuer dieses der Aufsicht mit. Fußball,
Tischtennis und dergleichen sind in dieser Zeit nicht gestatten. Bei warmem Wetter sollte die Mittagspause nicht in
den Zelten sondern im Schatten verbracht werden. Grundsätzlich gilt: Die Mittagspause ist eine Lagerruhe!

Mülltonnen

stehen im Zeltlager wirklich genug. Zum Beispiel im Essenzelt und zwischen den Kinderzelten. Sie werden in der
Regel täglich vom Platzdienst geleert. Alle Teilnehmer des Zeltlagers sollten die Mülltonnen im Interesse der
Sauberkeit auch benutzen. Nebenbei wird dadurch auch die Arbeit des Platzdienstes erleichtert.

Die Nachtruhe

beginnt um 2100. Die Kinder sollen dann im Bett liegen.

Nachtwanderungen

werden nur nach Absprache mit dem Lagerleiter durchgeführt. Nachtwanderungen werden mindestens von zwei
Betreuern begleitet. Für Notfälle sollten eine Sanitätstasche und Taschenlampen mitgeführt werden. Damit die
Nachtwanderungsgruppe keinen unerwarteten Zulauf erhält, sollte das Lager möglichst leise verlassen und auch
wieder betreten werden.

Pro Nacht können maximal drei Zelte auf Wanderschaft gehen. Bei neun Zelten sind also mindestens drei Nächte
nötig. Es ist somit sinnvoll, frühzeitig mit den Nachtwanderungen zu beginnen.
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Nichtschwimmer

sind all jene, die nicht mindestens über das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze verfügen. Sie müssen
beim Baden in der Nichtschwimmerzone bleiben.

Die Ordnung im Zelt

ist Sache des Betreuers. Auf einige Grundlagen sollte man aber in jedem Fall achten:

− nasse Sachen gehören auf die Leine

− saubere und schmutzige Wäsche wird getrennt

− Kleidung die nicht benötigt wird, kommt in den Koffer

− keine Gegenstände an die Zeltwand setzen, stellen oder legen

Ansonsten siehe Diebstähle.

Die Organisation im Zelt

obliegt dem jeweiligen Betreuer. Die Kinder sollten jedoch nach Möglichkeit selbst entscheiden, wie sie sich im
Zelt einrichten. Auf eine gewisse Ordnung sollte jedoch geachtet werden. Grundsätzlich gilt: Nasse Sachen haben
im Zelt nichts zu suchen!

Der Platzdienst

dauert den ganzen Tag. Er beinhaltet folgende Tätigkeiten:

− Essenzelt und Platten vor dem Zelt fegen (Immer von den Küchenfenstern wegfegen).

− nach dem Fegen Tische und Bänke abwischen.

− Platten vor den Mädchen- und Jungenwaschräumen fegen.

− Papiersammeln auf dem gesamten Gelände. Auch bei den Müllcontainern.

− Ausleeren der Mülltonnen. (Bei Bedarf blaue Abfalltüten neu einlegen)

− Platz vom Leiter abnehmen lassen.

Bei der Durchführung des Platzdienstes hat sich eine Teilung der Zeltgruppe in zwei Gruppen als sinnvoll
erwiesen: Eine Gruppe ist für das Fegen zuständig, die andere kümmert sich um das Papiersammeln und die
Mülltonnen.

Die Post

für die Teilnehmer des Zeltlagers wird im Laufe des Vormittags angeliefert. Die Briefe und Pakete können dann
von den Betreuern beim Lagerleiter abgeholt werden. Einige Pakete werden von den Eltern nicht ausreichend
frankiert. In diesem Fall ist das fällige Nachporto beim Lagerleiter zu entrichten.

Briefe und Postkarten aus dem Zeltlager können im Postkasten vor dem Büro eingeworfen werden. Dieses muß
nicht in der Mittagspause geschehen. Die Post wird eh erst am nächsten Tag abgeholt.

Es empfiehlt sich, in manchen Zelten in der Mittagspause eine "Schreibstunde" einzulegen. Oft warten die Eltern
sehnsüchtig auf eine Nachricht von ihrem Sprößling.

Der Pudding

befindet sich in unmittelbarer Nähe des Zeltlagers. Diese Koppel trägt ihren Namen, weil man durch den Wald
"um den Pudding" gehen kann.

Rauchen

ist für die Kinder im Zeltlager gemäß Jugendschutzgesetz verboten. Verstöße sind dem Lagerleiter zu melden. Für
die Betreuer ist das Rauchen ab der Saison 1996 wieder im Essenzelt am Leitertisch und im Betreuerraum erlaubt.
Auf dem Platz ist das Rauchen absolut verboten! Grundsätzlich gilt: Raucher nehmen auch Rücksicht auf die
Nichtraucher im Team!

Der verantwortliche Leiter der Ferienmaßnahme ist dazu angehalten, den Nichtraucherschutz bei dienstlichen
Anlässen zu beachten.

Bei trockenem Wetter sollte jeder Raucher auf die Brandgefahr im Wald achten.
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Das Rettungsboot

wird nur von der DLRG benutzt. Sie ist auch für regelmäßige Pflege und Wartung zuständig. Das Rettungsboot ist
nur zum Einsatz in der Badezone vorgesehen. Da das Zeltlager keine Bootsnummer für das Boot hat, ist ein
Befahren des Sees außerhalb der Badezone unzulässig!

Die Sanitätstaschen

befinden sich im Bürogang. Sie enthalten Verbandszeug, Schere und eine Salbe gegen Insektenstiche. Vor Beginn
eines Ausfluges ist die Vollständigkeit zu überprüfen. Zum Kiosk müssen keine Sani-Taschen mitgenommen
werden.

Das Schild vor der Bürotür

gibt Auskunft über den momentanen Aufenthaltsort des Lagerleiters und über den Status des Büros. Sollte auf dem
Schild "Bitte nicht stören" stehen, so ist dieses wörtlich aufzufassen (Vielleicht wird gerade ein Heimwehfall oder
etwas Ähnliches verarztet). In so einem Fall darf das Büro nur in dringenden Fällen und nach vorhergehendem
Anklopfen betreten werden.

Die Schränke

Im Bürogang befinden sich 10 kleine Schränke für die Betreuer und den Lagerwart. Hier können die persönlichen
Sachen des Betreuers und das Taschengeld der Kinder verwahrt werden.

Die Schwimmausbildung

wird durch die DLRG vorgenommen. Im Zeltlager können das Frühschwimmabzeichen Seepferdchen und die
Jugendschwimmabzeichen Bronze und Silber abgenommen werden. Näheres regelt die DLRG.

Die Sitzordnung

an den Tischen im Essenzelt sollten die Kinder nach Möglichkeit selbst bestimmen. Notorische Störer sitzen am
Besten in der Nähe des Betreuers. Der beste Sitzplatz für den Betreuer ist außen an der Kopfseite des Tisches. Von
hier aus kann man sehr leicht mit dem Lagerleiter oder anderen Betreuern in Blickkontakt treten.

Der StelLalei

ist, wie der Name schon sagt, der Stellvertreter des Lagerleiters. Er wird vom Lagerleiter aus der Betreuergruppe
bestimmt. Der StelLalei tritt nur dann in Aktion, wenn der Lagerleiter nicht zur Verfügung steht.

Strafen

sind nur dann sinnvoll, wenn sie begründet sind und einen Bezug zur begangenen Tat haben. Sie sind daher nur
mit äußerstem Bedacht anzuwenden.

Da die Dienste eine Gemeinschaftsaufgabe sind, eignen sie sich nicht als Strafe.

Süßigkeiten

gibt es im Büro beim Leiter. Sie sind in erster Linie für die Kinder gedacht. Betreuer erhalten sie zum persönlichen
Gebrauch nur in Notfällen (Streßlolly).

Der Tagesablauf

ist im Anhang dargestellt. Er legt den zeitlichen Rahmen des Tages mit Mahlzeiten und Lagerruhe fest.

Taschengeld

welches die Kinder von ihren Eltern bekommen, sollte der Betreuer nach Möglichkeit einsammeln. Dadurch
verringert sich die Gefahr eines Verlustes. Daneben besteht dann die Möglichkeit den "Geldverbrauch" zu steuern.

Eine Taschenlampe

sollte jeder Betreuer mit ins Zeltlager bringen. Nachts sollte der Einsatz der Lampe mit Vorsicht betrieben werden.
Man sollte sich nicht wundern, wenn ein ruhiges Zelt nach einer Beleuchtung zu neuem Leben erwacht.
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Das Telefon

ist nach Möglichkeit nicht für die Kinder da (Heimwehprophylaxe). Mitarbeiter können das Telefon
selbstverständlich benutzen. Nach dem Telefongespräch bitte Name und Einheiten in die Telefonliste eintragen.
Die Abrechnung erfolgt in der Regel am Ende der Ferienmaßnahme. Grundsätzlich gilt: Dienstgespräche führt nur
der Lagerleiter.

Einen „Termin" beim Leiter

erhalten Kinder nur in besonders schweren Fällen von Heimweh, Verstoß gegen die Lagerordnung oder anderer
Probleme. Ein Betreuer sollte sehr sorgfältig abwägen, ob ein „Termin“ wirklich notwendig ist. Bei Problemen mit
Kindern sollte der betreffende Betreuer daher im Vorfeld ein Gespräch über die Notwendigkeit eines „Termins"
mit dem Lagerleiter führen. Ansonsten siehe Lagerleiter.

Aufsässige Betreuer erhalten keinen „Termin“ sondern ein Dienstgespräch; verzweifelte Betreuer bei Bedarf einen
Trostlollie.

Die Teufelsschlucht

trägt ihren Namen nicht zu Unrecht. Hier sind teilweise erhebliche Abhänge die zum Toben und Rutschen
geradezu einladen. Vorsicht Unfallgefahr!

Der Tischdienst

wird im Zelt organisiert. Mit dem ersten Klingeln decken zwei Kinder pro Zelt ihren Tisch. Was zu decken ist,
steht an der Tür zur Abwaschküche. Das Geschirr wird auf dem Wagen vom Küchenpersonal bereitgestellt.

Der Tresor

befindet sich im Büro. Hier werden die Kassen und andere Wertsachen der Lagerleitung aufbewahrt. Den
Schlüssel zum Tresor trägt der Lagerleiter oder sein Stellvertreter bei sich.

Das Trockenzelt

enthält die Wäscheleinen und den Fundsachentisch. Auch die Fahrräder sind hier untergebracht. Bei gutem Wetter
sollten nasse Sachen draußen auf den Leinen aufgehängt werden. Dort trocknen sie schneller.

Grundsätzlich gilt: Das Trockenzelt ist kein Spielplatz!

Unfälle

kann man nicht immer vermeiden. Ereignen sie sich im Zeltlager, so ist das verletzte Kind nach Möglichkeit in das
Behandlungszimmer zu bringen und bei Bedarf ein Arzt, ein Rettungswagen oder sogar der Notarzt anzufordern
(Diese Maßnahmen sollte der Lagerleiter oder sein Stellvertreter durchführen). Bei Unfällen außerhalb des
Zeltlagers muß der betreffende Betreuer selber entscheiden. In jedem Fall ist der Lagerleiter unverzüglich zu
benachrichtigen.

Verhalten am Strand

Eine Badezeit muß beim Wachleiter der DLRG und beim Lagerleiter angemeldet werden. Die Gruppe geht
geschlossen mit ihrem Betreuer an den Strand und meldet sich bei der Rettungswache. Diese erteilt dann die
Erlaubnis zum Baden.

Nichtschwimmer halten sich im Wasser nur im Nichtschwimmerbereich auf. Er ist durch eine Kette abgetrennt.
Der Schwimmerbereich ist durch die zweite Kette zum See hin begrenzt. Die gesamte Badezone ist nur so breit
wie der Strand. Das Betreten des Schilfgürtels ist aus Gründen des Naturschutzes nicht erlaubt. Abgesehen davon
ist dieser Bereich manchmal auch durch Müll oder andere Gegenstände verunreinigt (Verletzungsgefahr).

Die Badezeit wird durch die DLRG beendet. Die Kinder verlassen dann sofort das Wasser. Nach dem Baden
duschen sich alle mit der Dusche am Strand ab. Kinder die den Strand vorzeitig verlassen wollen, melden sich bei
ihrem Betreuer ab. Wenn die Gruppe den Strand verläßt, meldet sich der Betreuer mit seiner Gruppe bei der
Rettungswache ab.
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Verhalten beim Essen

Das Tablett mit dem Essen wird nur vom Betreuer von der Essenausgabe geholt. Bei Essen selbst sollte auf
folgendes geachtet werden:

− Alle Kinder sind vollzählig am Tisch und haben sich die Hände gewaschen.

− Das Essen ist nicht zum Spielen da. Auch nicht die Bestecke. (verbogene Löffel und Gabeln)

− Beim Essen ist der Oberkörper bekleidet, Mützen werden abgenommen.

− Die Mahlzeit sollte gemeinsam, wenn alle etwas haben, begonnen werden. (Pünktlichkeit ist hier also
für alle sinnvoll)

− Es ist für jeden genug da. Ein Überhäufen des Tellers ist zu vermeiden. Häufig essen die Kinder ihren
Teller nicht leer. (Verschwendung)

− Während der Mahlzeiten sollten die Kinder nicht aufstehen. (Man kann auch fragen, wenn sich eine
Schüssel außer Reichweite befindet)

− Bei den kleinen Zelten sollte der Betreuer die Teller und Becher füllen.

− Die Kinder erleben während des Zeltlagers viel und müssen sich deshalb auch viel erzählen. Trotzdem
sollte der Betreuer darauf achten, daß eine gewisse Lautstärke nicht überschritten wird. Bei über 100
Kinder wird eine solche Unterhaltung schnell unerträglich. Außerdem: Auch der Leiter und seine
Tischgenossen pflegen gern ein Gespräch bei Tisch.

− Nach dem Essen wird das Geschirr zur Gangmitte gestellt, um dem Abwaschdienst die Arbeit zu
erleichtern. 1 Teller für Besteck und 1 Teller für Essenreste (hoffentlich wenige). Alles andere wird
gestapelt. (Becher maximal 3 übereinander)

− Die Mahlzeit wird durch den Leiter aufgehoben.

Verhalten im Essenzelt

Das Essenzelt wird grundsätzlich nur mit Schuhen betreten. Tobereien sollten nach Möglichkeit draußen
stattfinden. Da sich die Krankenzimmer neben dem Essenzelt befinden, ist unnötiger Lärm zu vermeiden.

Verhalten in den Waschräumen

Die Waschräume sind kein Spielplatz. Sie werden einmal am Tag gereinigt. Damit der saubere Zustand möglichst
lange anhält, sollte jeder im eigenen Interesse auf Sauberkeit achten. Eine unregelmäßige Inspektion durch die
Betreuer hat schon so manche kleine Dummheit der Kinder verhindert. Beliebte Dummheiten sind:

− Die Spülung im WC wurde nicht betätigt. (kommt besonders bei den Kleinen im Eifer des Gefechtes
häufig vor)

− Wasserschlachten im Waschraum.

− Dauerduschen (Energie- und Wasserverschwendung)

− Zahnpastagrafitti auf den Spiegeln

− Gleichmäßige Verteilung von Toilettenpapier und Papierhandtüchern auf dem Boden.

− Bei den Jungen: Kommunikation mit den Mädchenwaschräumen durch das Fenster. Zu diesem Zweck
steigt Mann auf die Urinale.

Verhalten in den Zelten

Das Gestänge in den Zelten wird gerne als Turnstange benutzt. Dieses ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.
Wer ein feuchtes und muffiges Zelt bevorzugt, sollte die Anbringung einer Wäscheleine im Zelt anregen (Aber
nicht vom Leiter erwischen lassen). Deospray, Seifenblasen und dergleichen sollten in den Zelten nicht benutzt
werden. Es sein denn, man möchte unbedingt die Imprägnierung des Zeltes beschädigen.

In den Zelten besteht absolutes Rauchverbot!!!!

Um allzu neugierigen Zeitgenossen einen Blick in das Zelt zu erschweren, sollte es immer verschlossen werden
wenn sich niemand dort aufhält. Grundsätzlich gilt: Der letzte macht das Zelt zu!
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Der Verkauf

findet nach dem Mittagessen in der Mittagspause statt. Es werden Eis, Getränke sowie Postkarten und Briefmarken
von der DLRG und dem Lagerwart verkauft.

Grundsätzlich gilt: Wer nichts kaufen möchte, verläßt das Essenzelt und begibt sich in die Mittagspause!

Verletzungen

werden nach Möglichkeit vom Lagerleiter behandelt. Sollte sich die Verletzung außerhalb des Lagers ereignet
haben, ist er bei der Heimkehr unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Das Volleyballfeld

befindet sich auf der Jungenseite des Lagers. Hier ist ein Volleyballnetz aufgebaut. Natürlich sind hier auch andere
Spiele möglich. Grundsätzlich gilt: Das Volleyballfeld darf ohne Betreuer nicht betreten werden!

Waffen

bringen die Kinder eigentlich nicht mit ins Zeltlager. Messer schon. Hier gilt: Messer mit stehender Klinge sind
einzusammeln!

Die Wäscheleinen

sind kein Spielzeug. Hier sollen die Kinder ihre nassen Sachen zum Trocknen aufhängen. Die Betreuer sollten die
Kinder ab und zu auffordern, die trockenen Sachen auch wieder von der Leine zu nehmen. Die Wäscheleinen
hinter der Küche sind nur für den Bedarf der Küche vorgesehen.

Waschen

ist für viele Kinder eine heikle und manchmal auch ungewohnte Sache. In so einem Fall muß der Betreuer sehr
behutsam vorgehen um trotzdem an sein Ziel, das saubere Kind, zu gelangen. Hier einige goldene Waschregeln:

− Waschen nur mit freiem Oberkörper

− Duschen mit Badehose oder dergleichen ist als zumindest ungewöhnlich und daher nicht gestattet
einzustufen.

− Abends sollen sich die Kinder auch die Füße waschen. Erstaunlicherweise schaffen es angeblich
immer wieder Kinder ohne Schuhe und mit sauberen Füßen vom Waschraum über den dreckigen Platz
in ihr Zelt zu gelangen.

− Seine Waschsachen sollte das Kind zumindest in den Waschraum mitbringen. Besser wäre es, sie nach
erfolgreicher Benutzung auch wieder mit ins Zelt zu nehmen. (Nasse Handtücher natürlich auf die
Leine)

− Zähneputzen ist Pflicht für alle.

− Vor dem Schlafengehen sollte jedes Kind noch einmal auf Klo gehen. (Das vermindert die nächtliche
Laufzeit)

Wespen

sind im Zeltlager manchmal eine wahre Plage. Sie halten sich bevorzugt beim Essen im Essenzelt oder in den
Zelten auf, wenn dort etwas Süßes rumliegt. Hektische Bewegungen oder ein Schlagen nach den Tieren reizen sie
zu einem Angriff. Ein Stich ist dann manchmal unvermeidlich.

Wirtschaftsgebäude

enthält:

− Küche, Kühlraum, Abwaschküche und Keller.

− Büro und Bürogang

− Schlafzimmer des Lagerleiters.

− Behandlungsraum und Krankenzimmer.

− Magazin und Magazinnebenraum (Wohnraum für das Küchenpersonal).

− Waschräume und Toiletten.

− Boden
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Wo dürfen sich die Kinder ohne Betreuer aufhalten?

Die Betreuer sollen immer in der Lage sein ihre Kinder zu beaufsichtigen. Dieses ist eigentlich immer
gewährleistet, solange sich die Kinder auf dem Platz aufhalten. Der Strand, das Delta, das Volleyballfeld und die
Liegewiese sind vom Platz aus nicht einzusehen. Ein Aufenthalt ohne Betreuer ist daher nicht gestattet.
Grundsätzlich gilt immer: Das Zeltlager wird nur in Begleitung eines Betreuers verlassen!!!

Wo finde ich meinen Betreuer?

Diese Frage ist schon aus aufsichtstechnischer Sicht interessant. Die Kinder sollten immer wissen, wo ihr Betreuer
zu finden ist, damit dieser im Notfall helfen kann. Am Tage kann man generell folgende Antworten geben:

− Bei seiner Gruppe (in diesem Fall lohnt sich beim Kind häufig die Gegenfrage: Wo ist deine Gruppe?)

− Im Betreuerzelt ( z. Bsp. in der Mittagspause)

− Im Büro (Er bespricht sich mit dem Leiter)

− Im Magazin (Er bereitet ein neues Spiel vor)

− Ab und zu haben auch Betreuer menschliche Bedürfnisse (also auf dem Klo)

Nachts haben die Betreuer Feierabend. Natürlich müssen sie auch jetzt zur Verfügung stehen. Die Liste kann nun
durch den Betreuerraum erweitert werden.

Zelte

Abends sollte jeder Betreuer um sein Zelt gehen und die Steine auf die Plane legen. Bei dieser Gelegenheit kann
man auch feststellen, ob irgendwelche Gegenstände gegen die Plane kommen. Bei Schäden am Zelt ist der
Lagerleiter unverzüglich zu informieren.

Grundsätzlich gilt: Die Kinder haben in fremden Zelten nichts zu suchen!

Ausnahmen müssen von den Betreuern genehmigt werden.

Die Zelteinteilung

erfolgt unmittelbar nachdem die letzten Eltern das Zeltlager verlassen haben. Die Kinder und Betreuer sammeln
sich dann ohne ihr Gepäck vor den Jungen- und Mädchenzelten. Die Zelteinteilung erfolgt nach Alter und
körperlicher Größe der Kinder. Sie wird vom Lagerleiter vorgenommen. Eine nachträgliche Änderung der
Zelteinteilung muß vom ihm genehmigt werden.

Die Zeltlisten

werden von den Betreuern am ersten Tag ausgefüllt. Eine Ausfertigung sollte schnellstens beim Lagerleiter sein,
damit die Küche planen und der Lagerleiter die Anwesenheitslisten überprüfen kann. Beim Ausfüllen sollte ein
besonderes Augenmerk auf Allergien der Kinder und eventuell benötigte Medikamente gerichtet werden.
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5 Gemeinsame Aktionen

5.1 Eine Strandparty
− Wettkämpfe im Wasser

− Reiterspiel

− Kannenduell

− Wettschwimmen

− Wasserwettlauf

− Tauziehen

− Strudel

5.2 Offener Nachmittag
An einem Offenen Nachmittag werden von den Betreuern verschiedene Aktivitäten angeboten. Die Kinder sind
nicht an ihr jeweiliges Zelt gebunden und können nach Belieben die Angebote nutzen. Da die Kinder nicht direkt
unter Aufsicht stehen können, ist es notwendig, daß jeder Betreuer ein Auge auf die Kinder in seiner Nähe hat.

5.2.1 Spiele für einen offenen Nachmittag

− Ball über die Schnur

− Dosen werfen

− Dart

− Haarefärben

− Schminken

− Baden

− Bogenschießen

− Kegeln

− Gipsmasken

− Malen

− Knutschen und Motzen ( Miggen )

− Dammbau

− Kanu fahren

− Tischtennisturnier

− Labyrinth aus Kartons bauen

− Minigolfbahn bauen
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5.3 Lagertoto
Das Lagertoto wird in den Zeltgruppen vorbereitet. Jedes Zelt denkt sich ein bis zwei Spiele aus und überlegt,
welches Zelt zu diesem Spiel gefordert werden soll. Von den Betreuern ist im Voraus zu klären, welche Zelte
gegeneinander antreten können. Gegebenenfalls sind geeignete Spiele zu sammeln, um diese dann dem Zelt
vorschlagen zu können. Zelt und Betreuer müssen sich darauf vorbereiten, daß der gewünschte Gegner schon von
einem anderen Zelt gefordert wurde. Für diesen Fall sollte vorher ein anderer Gegner festgelegt werden.

Die Betreuer sollten darauf achten, daß die Kinder geeignete Spiele und Gegner wählen. Bei der Auswahl der
Forderungen sollte angestrebt werden, daß jedes Zelt maximal zwei Forderungen erhält.

Die Zelte bereiten sich geheim auf ihre Spiele vor und üben sie. Ziel ist es, sie möglichst gut zu beherrschen, um
sie dann auch zu gewinnen. In den Spielen dürfen auch Tricks und Kniffe angewendet werden, um einen stärkeren
Gegner trotzdem zu besiegen. Die Spielregeln werden von dem jeweils fordernden Zelt festgelegt und sind den
Geforderten bekannt zu geben.

Zu einem festgelegten Zeitpunkt werden die Forderungen ausgesprochen. Das geforderte Zelt hat die Möglichkeit,
sich auf das Spiel vorzubereiten und sich gegebenenfalls eine List auszudenken.

Alle Spiele werden in einer Liste zusammengefaßt. Die Spiele sollten so gewählt werden, daß ein Unentschieden
möglich ist. Jedes Kind erhält einen Tippzettel auf dem es ankreuzen kann, wie die einzelnen Spiele seiner
Meinung nach ausgehen werden. Bei kleineren Kindern ist es angebracht, daß der Betreuer beim Ausfüllen der
Totozettel dabei ist und hilft.

Gewonnen hat derjenige, der die meisten richtigen Tips hat. Alternativ oder zusätzlich kann auch ein Preis für das
Zelt mit den meisten richtigen Tips vergeben werden.

Zelt Zelt Spiel

6 gegen 5 Volleyball

2 gegen 4 Kugelschreiber mit Arsch in Flasche steck Spiel

9 gegen 1 Kanutauziehen

3 gegen 7 Völkerball

5 gegen 3 Dart

4 gegen 6 Handtuchstaffel

1 gegen 6 Fußball

7 gegen 4 Ball über die Schnur

8 gegen 2 Zwiebackpfeifen

Jungen gegen Mädchen Ampelspiel

5/7 gegen Betreuer Völkerball

Tabelle 5-1: Beispiel für ein Lagertoto
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5.3.1 Spiele für ein Lagertoto

5.3.1.1 Tausendfüßlerwettlauf
Die Teilnehmer hocken sich hintereinander, wobei der Hintermann mit den Händen die Fesseln seines Vor-
dermannes greift. Der so entstandene Tausendfüßler muß eine bestimmte Strecke zurücklegen. Merke: Gute
Tausendfüßler gehen im Gleichschritt.

5.3.1.2 Römisches Wagenrennen
Je drei Spieler einer Mannschaft bilden einen Wagen. Zwei von ihnen stellen sich nebeneinander auf und hacken
sich ein. Der Dritte legt seine Hände auf die Schultern der beiden anderen und bildet so die Transportfläche des
Wagens. Auf ihr kann sich der vierte Spieler als Wagenlenker niederlassen. Dieser Wagen muß eine festgelegte
Strecke in möglichst kurzer Zeit zurücklegen.

5.3.1.3 Ritterspiel
Zwei Spieler bilden Pferd und Reiter. Der Reiter erhält eine Lanze, mit der er mit Wasser gefüllte Luftballons
zerstechen muß. Jede Mannschaft bildet mehrere Ritter. In einem Staffellauf müssen alle Luftballons möglichst
schnell zerstört werden.

5.3.1.4 Elefantenwettlauf
Bei dieser Staffel stellen die Spieler Elefanten dar. Die Spieler fassen sich mit der rechten Hand an die eigene
Nase und stecken dann die linke Hand, den Rüssel, durch die Schlaufe, die der rechte Arm bildet. Jetzt muß der
Elefant eine Strecke von 10 bis 20 Metern zu einem auf dem Kopf stehenden Eimer zurücklegen. Dieser Eimer
muß zehnmal umkreist werden, wobei der linke Zeigefinger auf dem Eimer steht. Anschließend geht es zurück
zum Start und der nächste Elefant läuft los.

5.3.1.5 Pinselfechten
Jeder Spieler erhält einen Pinsel mit Farbe. Die Spieler haben die Aufgabe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
ihrem Gegner möglichst viele Pinselstriche beizubringen.

5.3.1.6 Feuerwehrschlacht
Die beiden gegnerischen Mannschaften stehen sich in mindesten zehn Meter Entfernung gegenüber. Bei jeder
Mannschaft befindet sich ein voller und ein leerer Wassereimer. Die Spieler sind mit Bechern ausgerüstet. Das
Wasser aus dem vollen Eimer muß in den leeren Eimer auf der Gegenseite transportiert werden. Bei der
Begegnung beider Mannschaften können die gegnerischen Wasserbecher entleert werden. Gewonnen hat die
Mannschaft, die nach Ablauf der Spielzeit das meiste Wasser im Eimer hat.

5.3.1.7 Zwiebackpfeifen
Die Spieler der beiden Mannschaften stellen sich in einer Reihe auf und erhalten je einen Zwieback. Auf das
Startzeichen hin beginnen die ersten beiden Spieler ihren Zwieback zu essen. Haben sie ihren Zwieback

aufgegessen, müssen sie mit einem Pfiff ihrem Nachfolger das Zeichen geben, seinen Zwieback zu essen.
Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst ihre Zwiebacks aufgegessen hat.

5.3.1.8 Erbsen mit dem Strohhalm transportieren
Die beiden Mannschaften sitzen an einem Tisch. Jeder Spieler erhält einen Teller und einen Strohhalm. Mit diesem
muß eine Erbse von Teller zu Teller entlang des Tisches transportiert werden.

5.3.1.9 Puddingwettessen
Jede Mannschaft erhält eine Schüssel mit Pudding. Nach dem Startkommando beginnen die Spieler, jeder mit
einem kleinen Löffel bewaffnet den Pudding zu essen. Sieger ist die Mannschaft, die ihre Schüssel zuerst geleert
hat. Zusätzlich kann auch die Sauberkeit gewertet werden.
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5.3.1.10 Tauziehen
noch Fragen ?

5.3.1.11 Chinesenwettlauf
Die Spieler erhalten einen Teller, einen Tennisball sowie einen Bindfaden. Wie bei den echten Chinesen darf auch
der Papierfächer nicht fehlen. Der Spieler muß eine bestimmte Strecke zurücklegen. Dabei balanciert er den Hut
(Teller) auf dem Kopf. Der Ball wird zwischen die Knie geklemmt und der Faden zwischen Nase und Oberlippe.
Mit dem Fächer in der Hand fächelt er sich dabei frische Luft zu. Gewonnen hat die Mannschaft, die ihre Läufer
zuerst über die Strecke gebracht hat.

5.3.1.12 Handtuchstaffel
Beide Mannschaften bilden Paare, die sich gegenüberstehen und mit ihren Händen ein Handtuch aufspannen. Alle
Paare bilden eine Reihe, so daß ein Ball oder ein mit Wasser gefüllter Luftballon mit dem Handtuch von Paar zu
Paar befördert werden kann. Passiert ein kleines Mißgeschick und der Ball fällt zu Boden, so beginnt dieser Ball
von vorn. Wer zuerst alle Bälle am Ziel hat, hat das Spiel gewonnen.

5.3.1.13 Kleiderkette
Nach einem Startsignal müssen die Spieler ihre Kleidungsstücke soweit sie es verantworten können ausziehen und
aneinanderknoten. Gewonnen hat die Gruppe mit der längsten Kleiderkette.

5.3.1.14 Hinderniswettlauf
Es wird ein Hindernisparcour aus Tischen Bänken, etc. auf gebaut. Diesen gilt es in einem Staffellauf möglichst
schnell hinter sich zu bringen.

5.3.1.15 Ampelspiel
Dieses Spiel spielen die Jungen gegen die Mädchen. Alle Teilnehmer stellen sich an der einen Seite des
Spielfeldes auf. Der Spielleiter hat eine rote und eine grüne Karte, Tischtennisschläger, etc. Mit diesen signalisiert
er den Teilnehmern laufen oder stehen. Wird die grüne Karte gezogen, so müssen alle Spieler das Spielfeld so
schnell wie möglich überqueren. Die letzten Spieler scheiden jeweils aus. Wird die rote Karte gezogen, so darf
sich niemand bewegen oder weiterlaufen. Wer es dennoch macht, scheidet aus. Gewonnen haben die beiden letzten
Spieler die übrig bleiben.

5.3.1.16 Mit so wenig Händen und Füßen wie möglich
Jede Gruppe hat die Aufgabe eine vorgegebene Strecke mit so wenig Händen und Füßen wie möglich zurück
zulegen.

5.3.1.17 Kanuwettziehen
siehe Tauziehen



Zeltlager Wittenborn Spieleabend

Betreuermappe (2. Aufl.) Seite 83 Version 1,01

5.4 Spieleabend
Der Spieleabend findet normalerweise nach dem Abendessen im Essenzelt statt. Die Tische und Bänke werden zu
diesem Zweck so umgebaut, daß ein großes Rund entsteht. Gegen Sieben oder halb Acht kommen dann alle
Kinder in das Zelt. Dort werden dann gemeinsam verschiedenen Spiele gespielt. Der Abend wird spätestens um
Neun Uhr beendet.

5.4.1 Spiele für einen Spieleabend

5.4.1.1 Elefanten waschen
Zwei bis drei Kandidaten verlassen den Raum. Jeder von ihnen erhält die Aufgabe mit Hilfe der Pantomime das
Waschen eines Elefanten darzustellen. Dem Publikum wird jedoch erzählt, daß der Kandidat einen anderen
Gegenstand wäscht. Bei geschickter Auswahl der zu waschenden Gegenstände oder Personen ist ein Lacher immer
drin.

5.4.1.2 Luftballonstaffel
Es werden zwei Mannschaften gebildet, deren Spieler jeweils hintereinander auf einer Bank sitzen. Jeder Spieler
erhält einen Luftballon. Auf das Startzeichen hin beginnt der erste Spieler seinen Ballon aufzublasen.
Anschließend bringt er ihn zum platzen, indem er sich auf den Luftballon setzt. Jetzt beginnt der nächste Spieler.
Und so weiter. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst fertig ist.

5.4.1.3 Das Kugelschreiber-mit-Arsch-in-Flasche-steck-Spiel
Den Spielern wird ein Kugelschreiber mit einem Stück Faden hinten an den Gürtel gebunden. Jetzt müssen sie
versuchen den Kugelschreiber in eine auf dem Boden stehende Flasche einzuführen, indem sie langsam in die Knie
gehen.

5.4.1.4 Atomspiel
Alle Spieler laufen auf der Spielfläche durcheinander. Ruft der Spielleiter "Atom" gefolgt von einer Nummer, so
müssen sich sofort Gruppen mit der genannten Anzahl von Spielern finden. Sie bilden ein Atom. Wer sich nicht an
ein Atom anschließen konnte, scheidet leider aus. Dann lösen sich die Atome auf und die Elektronen schwirren
wieder durch den Raum bis der Spielleiter zur Bildung von neuen Atomen auffordert. Gewonnen haben die letzten
Spieler die übrig bleiben.

5.4.1.5 Liebe ’ 98
Mehrere Teilnehmer verlassen den Raum. Es sollten dabei zu gleichen Teilen Jungen wie Mädchen gewählt
werden. Die ersten drei beginnen das Spiel. Dabei dient das erste Paar dem dritten Spieler als Medium mit dem er
seine Vorstellung von Liebe ' 98 darstellen kann. Hat er sein Werk vollendet, so nimmt er den Platz seines
Geschlechtsgenossen ein. Jetzt wird ein neuer Teilnehmer, möglichst vom anderen Geschlecht reingerufen, der nun
seiner Vorstellung von Liebe ' 98 Gestalt verleihen kann.

5.4.1.6 Tiere raten
Zwei bis drei Personen verlassen den Raum. Draußen wird ihnen mitgeteilt, daß sie mit Gesten, Bewegungen und
Geräuschen ein Tier darzustellen haben. Anschließend erfährt jede Person, welches Tier sie darzustellen hat. Der
Spielleiter ist jedoch auch über die Tiere informiert und setzt das Publikum hiervon in Kenntnis. Beginnt ein
Kandidat mit seiner Darstellung, so werden ihm vom Publikum alle nur denkbaren Tiere zugerufen. Nur nicht das
Tier, das er darstellt. Nach einer kleinen Weile wird der Darsteller dann vom Spielleiter erlöst.
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5.4.1.7 Raubtierfütterung
Der Spielleiter flüstert jedem Mitspieler einen Tiernamen ins Ohr so daß von jeder Art ca. drei vorhanden sind.
Der Großteil der Mitspieler erhält jedoch den gleichen Tiernamen (z.B. Affen). Dann wirft er ein paar Bonbons in
die Mitte und ruft eine Gattung zur Fütterung auf. Jedesmal werden sich die Tiere auf das Futter stürzen und
versuchen soviel wie möglich für sich zu ergattern. Nach ein paar Durchgängen werden jetzt alle Affen aufgerufen.
Sie werden dann sehr verblüfft sein.

5.4.1.8 Knotenmutter
Alle Spieler fassen sich bei den Händen und bilden so eine Kette. Der Anfang der Kette schlängelt sich nun durch
die anderen Teilnehmer hindurch und zieht so die alle Spieler hinter sich her. Dabei kann der erste Spieler über
oder unter Armen und Beinen der anderen Teilnehmer steigen. Zum Schluß wird die Kette geschlossen. Die
Kandidaten, die vor Spielbeginn ausgewählt wurden, haben nun die Aufgabe den Knoten zu entwirren ohne die
Kette zu zerstören.

5.4.1.9 Füße fassen
Fünf bis sechs Personen setzten sich in einer Reihe auf eine Bank. Ein paar Freiwillige dürfen jetzt die Beine der
sitzenden befühlen und betasten. Anschließend werden den Freiwilligen die Augen verbunden. Die auf der Bank
sitzenden Personen wechseln jetzt ihre Plätze, tauschen Schuhe oder andere Kleidungsstücke um den Freiwilligen
das erkennen der Personen zu erschweren. In diesem Zusammenhang tauchte auch schon mal ein Holzbein auf. Die
Freiwilligen müssen nun versuchen anhand der Beine die Personen zuerkennen.

5.4.1.10 Feudelhockey
Es werden zwei Mannschaften zu je sechs bis acht Spielern gebildet. Sie nehmen sich gegenüber am Spielfeld auf
einer Bank Platz. In der Mitte des Spielfeldes liegen zwei Schrubber und ein Feudel. Der Spielleiter ruft jetzt eine
Nummer von eins bis acht auf und sofort stürzen die betreffenden Spieler auf das Feld und versuchen den Feudel
mit dem Schrubber in das gegnerische Tor zu bringen. Ist ein Tor gefallen, ruft der Spielleiter ein neues Paar auf.
Gewonnen hat die Mannschaft mit den meisten Toren.

5.4.1.11 Galopper des Jahres
Alle Spieler setzen sich auf den Knien in einem Kreis zusammen und machen dem Spielleiter alles nach. Das
Rennen beginnt und alle imitieren den Hufschlag der Pferde indem sie auf ihre Knie klatschen. Kommt eine Hürde,
drücken sich alle mit den Knien ab und machen einen Satz nach oben. Über den Wassergraben gelangt man, indem
jeder einen großen Sprung in die Mitte macht. In einer Kurve lehnt man sich entsprechend nach rechts oder links.
Gelangen die Reiter an die Zuschauertribüne, grüßen sie das Publikum durch winken mit der rechten Hand. Nach
mehreren Runden kommen alle jubelnd im Ziel an.

5.4.1.12 Laurentia
Laurentia, liebe Laurentia mein, wann werden wir wieder beisammen sein?

Am Montag.

Ach, wenn es doch endlich schon Montag wär'

und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär'.

Laurentia, liebe Laurentia mein, wann werden wir wieder beisammen sein?

Am Dienstag.

Ach, wenn es doch endlich schon Montag, Dienstag wär'

und ich bei meiner Laurentia wär, Laurentia wär'.
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5.4.1.13 Hörst du die Regenwürmer husten
Hörst du die Regenwürmer husten? Öchöt, Öchöt

Wie sie durchs dunkle Erdreich zieh'n?

Wie sie sich winden!

Und dann verschwinden,

Auf nimmer, nimmer Wiedersehen.

Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich.

Hörst du die .........

5.4.1.14 Ein kleines graues Eselchen
Kanon

Ein kleines, graues Eselchen das trappelt durch die Welt.

Es wackelt mit dem Hinterteil so wie es ihm gefällt.

I Ah. I Ah. I Ah. I Ah.

5.4.1.15 Kettenreaktion
Es werden zwei gleich große Gruppen gebildet, die sich, Rücken an Rücken und die Gruppenmitglieder ne-
beneinander, hinsetzten. Jede Gruppe faßt sich an den Händen. Am Anfang der Reihe steht der Spielleiter und
wirft eine Münze. Bei Zahl wird versucht dieses durch Händedruck dem Helfer am Ende der beiden Reihen
mitzuteilen.

5.4.1.16 Affentheater
Der Spielleiter flüstert jedem Mitspieler eine Nummer von Eins bis Neun ins Ohr. Allerdings erhalten drei Viertel
der Spieler die Zahl Null. Danach stellen sich alle Teilnehmer im Kreis auf und haken sich unter. Der Spielleiter
ruft nun einzelne Zahlen auf und die betreffenden Spieler versuchen sich hinzusetzen, wobei sie von den anderen
gehalten werden. Am Schluß der Runde wird die Null aufgerufen und ein allgemeines Erstaunen wird die Folge
sein.

5.4.1.17 Oberaffe
Zwei bis fünf Freiwillige verlassen den Raum. Eine Gruppe von rund zehn Leuten bleibt im Zimmer. Der Oberaffe
der Gruppe beginnt, sobald ein Kandidat den Raum betritt, Bewegungen und Gesten auszuführen. Alle anderen
Gruppenmitglieder machen diese Bewegungen nach. Aufgabe des Kandidaten ist es den Oberaffen zu erkennen. Ist
ihm dieses gelungen, so beginnt der nächste Freiwillige. Den letzten Kandidaten erwartet freilich eine besonders
schwere Aufgabe. Betritt er den Raum, so ahmen alle Gruppenmitglieder seine Bewegungen nach.

5.4.1.18 Dumbo
Zwei Betreuer verwandeln sich mit Hilfe einer Decke in den Lagerelefanten Dumbo. Dieser kann allerlei
Kunststückchen, die er zusammen mit seinem Dompteur dem staunenden Publikum vorführt. Besonders mutige
können es sogar wagen Dumbo über sich hinwegsteigen zu lassen, ohne daß sie verletzt werden. Leider ist Dumbo
nicht ohne Fehler, und so kann es geschehen, daß sich gerade bei diesem Kunststück seine Blasenschwäche
störend bemerkbar macht.

Merke: Ein mitfühlendes Publikum quittiert dieses Mißgeschick mit einem stillen Lächeln.

5.4.1.19 Luftballons rasieren
ein Spiel für Schaumschläger

Wer schafft es ein mit Rasierschaum eingeschmierten Luftballon zu rasieren ohne das dieser platzt ??
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5.4.1.20 Löffelballon
Zwei Spieler erhalten einen Kochlöffel und müssen versuchen einen Luftballon in das gegnerische Tor (einen
Eimer) zu bringen.

5.4.1.21 Tunnelspiel
Alle Mitspieler bilden zwei Reihen, die sich gegenüberstehen. Die beiden Gegenüberstehenden fassen sich bei den
Händen und heben die Arme zu einem Tunnel. Ein einzelner Mitspieler steht am Anfang des Tunnels und läuft
durch ihn hindurch, wobei er sich einen anderen Mitspieler zum Ende des Tunnels mitnimmt. Dort bilden sie ein
weiteres Tunnelelement. Der Mitspieler, der seinen Partner verloren hat, läuft nun ebenfalls zum Tunnelende, von
außen herum und betritt den Tunnel wieder am Anfang um sich ebenfalls einen Partner zu greifen. Auf diese
Weise bewegt sich der Tunnel, bis allen die Lust vergeht.

Dieses Spiel kann auch zum Kennenlernen gespielt werden. Dabei kann der Spielleiter zum Beispiel den Namen
des zu greifenden Mitspielers rufen oder der Fänger muß den Namen seines Opfers nennen, bevor er es mitnehmen
darf.

5.4.1.22 Kerzenlöschen
Benötigt wird pro Gruppe ca. 2,5 m Schnur, 1 Korken, eine Heftzwecke oder Klebeband, eine möglichst dicke
Kerze und zwei Stühle oder Ähnliches.

An die beiden Enden der Schnüre werden Schlaufen gemacht, die so groß sind, daß man sie über ein Ohr hängen
kann. In der Mitte der Schnur wird der Korken mit der Heftzwecke oder einem Streifen Klebeband befestigt. Die
beiden Stühle werden dann in einem Abstand von 1 m aufgestellt. Zwischen ihnen steht in der Mitte eine bren-
nende Kerze. Die beiden Spieler stehen so auf den Stühlen, daß sie sich mit den Gesichtern gegenüberstehen. Über
das rechte Ohr ziehen sie jetzt die Schnur mit der Schlaufe.

Die Paare haben nun die Aufgabe, die Kerze mit dem Korken zu löschen. Allerdings müssen die Knie während der
gesamten Zeit durchgedrückt bleiben. Sieger ist die Gruppe, welche als erstes ihre Kerze gelöscht hat.

Um Schummeln zu verhindern, kann der Spielleiter aus dem restlichen Publikum für jedes Team einen Schieds-
richter bestimmen.

5.4.1.23 Hast Du ein Zimmer für mich frei?
Die Gruppe sitzt in einem Kreis auf Stühlen. Allerdings fehlt, wie bei der "Reise nach Jerusalem", ein Stuhl. Der
Spielleiter oder ein Teilnehmer steht in der Mitte des Kreises. Er geht dann auf einen Mitspieler zu und fragt ihn:
"Hast Du ein Zimmer für mich frei?" Wird diese Antwort verneint, muß sich der Fragesteller einen neuen
Kandidaten suchen. Allerdings muß auf eine negative Antwort immer eine positive folgen. Diese Antwort kann
jedoch zum Beispiel durch "Ja, aber nur für alle, die schwarze Schuhe tragen." eingeschränkt werden. Sofort
müssen alle, die schwarze Schuhe tragen ihren Platz verlassen und sich einen neuen suchen. Der Frager versucht
natürlich auch einen Platz zu ergattern und so bleibt wieder ein Mitspieler in der Kreismitte zurück um auf
Zimmersuche zu gehen. Die Antworten können sich beziehen auf:

− bestimmte Kleidungsstücke oder Farben,

− Erlebnisse (alle, die schon einmal geflogen sind)

− Vorlieben oder Abneigungen (alle, die gerne ... essen)

− Verhaltensweisen (Nasepopeln, vom Urlaub träumen,...)

Diese Spiel ist für 8 bis 40 Spieler geeignet.
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5.4.1.24 Balljagd
Klein Hugo geht im Wald spazieren. Vor lauter Fliegen im Gesicht hätte er beinahe den kleinen süßen Regenwurm
zertreten, der sich gerade auf den Weg zu dem Castortransporter nach Gorleben machte, um dort mit dem
Borkenkäfer die Straße zu unterhöhlen. Klein Hugo ist unterdessen am idyllischen Waldteich angelangt, wo sich
der weiße Schwan aufgrund seiner übertreibenden Morgenwäsche den Hals brach und so keine Chance hatte, vor
dem herannahenden weißen Hai zu flüchte. Fasziniert von diesem Schauspiel verlor Klein Hugo sein
Gleichgewicht, fiel darauf hin in den mit Entengrütze besudelten Waldteich und saute seine neue Hose so
dermaßen ein, daß er erstemal wieder nach Hause mußte um sich umzuziehen. Dort angekommen wurde er von
seiner hysterischen Mutter Daleilama, wegen seiner mit Entengrütze beschmierten Hose dazu verdonnert, ab sofort
3 Wochen lang die Perserkatze zu bürsten. Natürlich ließ Klein Hugo diese Boshaftigkeit nicht widerstandslos
über sich ergehen und flüchtete in den Wald, genauer gesagt direkt zum Waldteich, an dem das ganze Dilemma
begonnen hatte. Dort angekommen stellte er fest, daß von dem gerupften Vogel nichts mehr zu sehen war und lief
darauf hin weiter zu dem nahe gelegenen Truppenübungsplatz in Wittenborn. Auf diesem nämlich gab Mr. Spock
gerade eine Autogrammstunde für die verwirrten Teilnehmer des Zeltlagers. Von den riesigen Hasenohren des
Außerirdischen beeindruckt übersah Klein Hugo, daß bereits Stunden vergangen waren und es kurz vor
Mitternacht war. Dank des Vollmondes und eines guten Freundes, fand er aber den Weg nach Hause ohne
weiteres. Denn sein Freund, der Werwolf, begleitete ihn noch eine Weile, bis er sich sicher sein konnte, daß Hugo
problemlos an der tollwütigen Eule vorbei war. Doch Hugo konnte diesen Abend nicht beenden, ohne sich an seine
fiesen Mutter gerächt zu haben. Kurz entschlossen nahm er seine quietschende aufblasbare Gummiantilope und
legte sie unter die Bettdecke seiner Erzeihungsberechtigten. Als er dann tief in der Nacht die kreischenden Schrei
aus dem Nachbarzimmer hörte, drehte er sich zufrieden auf die Seite, gab seinem Chamäleon noch einen
flüchtigen Gutenachtkuß und schlief zu frieden ein.

(Regenwurm, Borkenkäfer, Schwan, Ente, Lama, Hasen, Werwolf, Antilope, Chamäleon, Eule)
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5.5 Stationsläufe

5.5.1 Stationslauf (3. Lager 1994)

Weg und Aufgaben für Gruppe A

1. Station Pudding Julia

Aufgabe Hinweg: Die ganze Gruppe soll auf so wenig Händen und Füßen stehen bleiben.

(Zeit und Füße aufschreiben)

Aufgabe Rückweg: Zwiebackpfeifen

2. Station Kieskuhle Dr. Ben

Aufgabe Nägel einschlagen.

Wegaufgabe A: verschiedene Blätter sammeln und benennen.

Bei B-Gruppen: Blättersammlung auswerten.

4. Station Gatter zur Halbinsel Thomas

Aufgabe: Eimer mit Wasser füllen.

Blättersammlung auswerten.

Aufgabe: Eimer mit Wasser füllen

5. Station Halbinsel Cecil und Marco

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: in möglichst kurzer Zeit über den See fahren.

6. Station Badestelle Mözen Carsten

Entfernung ca. 15 min.

Kaffeepause ca. 10 min.

Aufgabe für den weiteren Weg: Schritte zählen.

7. Station Weggabelung nach Wittenborn Simone

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Das Ja-Nein-Spiel

Aufgabe für den weiteren Weg: Suchspiel von Michael.

8. Station halbe Strecke von Mözen nach Wittenborn Gernot

Entfernung ca. 20 min.

Standort eines Autos.

Suchspiel auswerten.

Aufgabe Erbsen schätzen.

Aufgabe für den weiteren Weg: Schreibt ein Gedicht über das Zeltlager.

9. Station Ecke Teufelsschlucht Nina

Entfernung ca. 20 min.

Aufgabe: Pendelkegeln mit verbundenen Augen.
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10. Station Parkplatz Aliresa

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Blinder Spaziergänger

11. Station Pferdewiese am Weg zum kleinen Campingplatz Matten

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Gegenstände suchen

12. Station Seeweg Benjamin

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Quiz

13. Station Siedlung Thomas

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe:

Weg und Aufgaben für Gruppe B

1. Station Zeltlager Ulf

2. Station Pudding Julia

Entfernung ca. 5 min.

Aufgabe A: Auf so wenig wie möglichen Händen oder Füßen stehen bleiben.

Aufgabe B:

3. Station Siedlung Thomas

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe:

4. Station Seeweg Benjamin

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Quiz

5. Station Pferdewiese am Weg zum kleinen Campingplatz Matten

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Gegenstände suchen

6. Station Parkplatz Aliresa

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Blinder Spaziergänger

7. Station Ecke Teufelsschlucht Nina

Entfernung ca. 20 min.

Aufgabe: Pendelkegeln mit verbundenen Augen.

Aufgabe für den weiteren Weg: Schreibt ein Gedicht über das Zeltlager.
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8. Station halbe Strecke von Mözen nach Wittenborn Gernot

Entfernung ca. 20 min.

Standort eines Autos.

Suchspiel auswerten.

Aufgabe Erbsen schätzen.

Aufgabe für den weiteren Weg: Suchspiel von Michael.

9. Station Weggabelung nach Wittenborn Simone

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: Das Ja-Nein-Spiel

Aufgabe für den weiteren Weg: Suchspiel von Michael.

10. Station Badestelle Mözen Carsten

Entfernung ca. 15 min.

Kaffeepause ca. 10 min.

Aufgabe für den weiteren Weg: Schritte zählen.

11. Station Halbinsel Cecil und Marco

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe: in möglichst kurzer Zeit über den See fahren.

12. Station Gatter Heike

Entfernung ca. 10 min.

Blättersammlung auswerten.

Aufgabe: Eimer mit Wasser füllen

13. Station Kieskuhle Markus

Entfernung ca. 10 min.

Aufgabe Nägel einschlagen.

Aufgabe für den weiteren Weg: verschiedene Blätter sammeln und benennen.
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5.6  Geländespiele
Die Geländespiele sind aus dem Stationslauf entstanden. Sie sind meistens in eine Rahmengeschichte „verpackt“.
Die Kinder werden in 9 bis 10 Gruppen eingeteilt, in denen alle Altersstufen vertreten sind. Sie gehen ohne
Betreuer ins Gelände. Die Betreuer sind dann im Gelände auf verschiedenen, festen oder beweglichen Stationen
verteilt und spielen eine bestimmte Figur.

5.6.1 Odyssee in Rebuazien13 (2. Lager 1989)

Nachdem euch der Fluch des großen Zauberers Retiel Regal14 getroffen hat, möchtet ihr natürlich aus der Gewalt
des Magiers entkommen.

Ihr müßt deshalb den Zauberspruch in Erfahrung bringen, den der Zauberer stückweise bei den Bewohnern von
Rebuazien versteckt hat. Bedauerlicherweise müßt ihr den Spruch auch noch übersetzen. Erst dann lassen euch die
beiden Wächter wieder aus Rebuazien hinaus.

Die Bewohner von Rebuazien haben teilweise viele Tips und Ratschläge für euch. Jeder kann wichtig sein! Auch
die kleinste Kleinigkeit.

Manchmal müßt ihr auch eine Aufgabe lösen bevor sie euch helfen. Wenn ihr Glück habt werdet ihr dafür belohnt.
Die Belohnung könnt ihr dann im Lager umtauschen.

Leider weiß niemand so genau, wo sich die Bewohner von Rebuazien aufhalten. Ihr müßt sie also suchen.

Nun aber los!

Auf nach Rebuazien! Geht zu einem der beiden Wächter und betretet das wundersame Land.

Viel Glück!

                                                          
13 ein zauber = nei rebuaz = rebuaz ien
14 Lagerleiter = Retielregal



Zeltlager Wittenborn Betreuermappe

Betreuermappe (2. Aufl.) Seite 92 © Ulf Schaedla 1997

1. Der Narr Dagmar

Er redet nur dummes Zeug und verrät falsche Zaubersprüche. Wird er richtig angesprochen, so stellt er eine
Aufgabe. Für die richtige Lösung der Aufgabe gibt es Geld und einen Teil des Zauberspruches. Der Narr schickt
die Kinder auf alle Fälle zu roten Wächter.

Schlüssel: Lirum, larum Besenstiel, blöde Geister labern viel.

2. Der Menschenfresser Miggen

Er fängt Kinder um sie am Spieß zu rösten. Gegen Geld läßt er seine Gefangenen allerdings auch wieder frei. Nur
wenn man ihm sagt, daß man auch gerne Kinder frißt wird er freundlich. Wenn er seinen Lieblingsspruch hört,
verrät er einen Teil des Zauberspruches.

Schlüssel: gib den Spruch heraus du Schwein, sonst wird das dein Ende sein

3. Der Wirt Hansi

Er ist ständig betrunken und verschenkt alles. Nebenbei erzählt er ständig den Mieslingwitz.

4. Der Miesling Christian

Er sammelt Witze und bezahlt sie. Hört er den Mieslingwitz, so sagt er einen Teil des Zauberspruches. Außerdem
verrät er, wie der Zokker betrügt.

Mieslingwitz: Zicke Zacke Koboldkacke

5. Der Steinmensch Sandra

Er ist versteinert. Nur wenn man die richtige Medizin hat, kann man ihn wieder zum Leben erwecken. Dann sagt er
einen des Zauberspruches und schickt die Kinder zum Wirt

Medizin: soviel Gras wie möglich über seinen Kopf streuen

6. Der Zokker Dres

Er spielt für sein Leben gern und betrügt dabei natürlich. Hier kann man ein Vermögen gewinnen oder verlieren.
Wird er überführt, verrät er einen Teil des Zauberspruches und den Spruch für den Narren. Er weiß auch, daß der
Menschenfresser einen Teil des Zauberspruches kennt.

7. Der Medizinmann Heiko

Er braut ständig neue Tränke. Dafür braucht er Kräuter, die er für gutes Geld kauft. Selbstverständlich weiß er
auch eine Medizin für den Steinmenschen.

8. Die gute Fee Tanja

Sie warnt vor dem Menschenfresser. Durch die Lösung einer Aufgabe gibt sie einen Teil des Zauberspruches und
den Bannspruch für den Menschenfresser bekannt.

9. Der Weise Tobi

Er warnt vor der Hexe und weiß, daß sie Blumen über alles liebt. Wenn man ihm bei einer Aufgabe hilft, belohnt
er mit Geld. Aber auch sonst hat er allerlei Ratschläge und Hilfen.

10. Die Hexe Dorthe

Sie lügt wie gedruckt und schickt die Kinder zum Menschenfresser. Nur wenn sie Blumen bekommt verschenkt sie
etwas Geld und verrät den Weg zum Miesling. Sie weiß auch, daß dieser für einen guten Witz Geld bezahlt.

11. Der grüne Wächter Sünje

Er stellt den Neuankömmlingen eine Aufgabe. wird sie gelöst, gibt er den Hinweis auf den Weisen mit der Karte.

12. Der rote Wächter Matten

Siehe grüner Wächter. Aber, er weißt auf die gute Fee hin.

Beide Wächter lassen die Kinder nur mit dem Zauberspruch wieder heraus.
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Roter Wächter

Grüner Wächter

Der Narr

Der Zokker

Gute Fee

Menschenfresser

Medizinmann Steinmensch

Der Wirt

Mießling

Der Weise

Hexe

Bild 5-1: Hinweisplan zur „Odyssee in Rebuazien“
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5.6.2 Die Entführung der Marina (3. Lager 1991)

1. Mad Maffiosi Miggen

Er ist der Boß der Gangsterbande und hat Marina entführt. Brandgefährlich macht er jederzeit von seiner Pistole
Gebrauch. Nur wenn man ihn festhält und kitzelt, erzählt er, daß er diesen Idioten von Peppino umbringen will,
weil er die Codetabelle verloren hat. Man kann Peppino ruhig warnen, es wird ihm doch nichts helfen, denn Mad
Maffiosi wird Peppino in der Pizzeria eine Falle stellen. Damit man aufhört ihn zu kitzeln, bietet er einen Teil der
Codetabelle an.

2. Peppino der Kurier Sven

Peppino hatte die Aufgabe die Codetabelle an Paolo Prosciutto zu überbringen, damit dieser in der Lage war den
Aufenthaltsort von Marina zu entschlüsseln. In seiner Dummheit hat er leider die Teile zerrissen und
weggeworfen. Jetzt ist er auf der Suche um sie wieder zu finden, den er hat große Angst vor seinem Boß Mad
Mafiosi. Wird er vor den Machenschaften seines Chefs gewarnt, so gibt er seinen Teil der Codetabelle heraus und
beschließt das Land zu verlassen. Zuvor jedoch erzählt er von Umberto dem Blinden, der am liebsten Vino
Verreco trinkt. Man muß dem Blinden nur ein Schild vorhalten, auf dem steht, das es in der Pizzeria Vino umsonst
gibt.

3. Valentino der V-Mann Uli

Valentino bewegt sich ständig im Untergrund und ist mit jedem Mafiaboß per Du. Sein Lieblingsspeise sind
Spaghetti Carbonara, die er jeden Sonnabend mit seiner Verlobten Françesca Limes verspeist. Wird ihm eine
Einladung von Françesca überbracht, so erzählt er von seinem schweren Job und das er unlängst in Erfahrung
gebracht hat, daß Mad Mafiosi seinen dummen Kurier Peppino zu den Fischen schicken will.  Dieser hat nämlich
die Codetabelle zerrissen und in alle Wind verstreut. Selbstverständlich hat er schon einen Teil dieser Tabelle
gefunden den er jetzt weiter gibt. Dieses macht er auch, wenn er von Calzone eine Nachricht erhält, daß dieser
auch zu seiner Hochzeit mit Françesca Limes eingeladen werden möchte. Als V-Mann ist er natürlich auf
Konatktpersonen im Untergrund angewiesen und so bittet er darum Peppino unauffällig zu warnen. Natürlich
kennt er sich mit Geheimschriften bestens aus und kann notfalls jeden Code knacken. Allerdings muß er dazu die
ganze Codetabelle kennen.

4. Kommissar Calzone Carsten

Kommissar Calzone ist ein richtiger italienischer Polizist. Er versucht möglichst schnell die nächste Beförderung
zu erreichen, ohne jedoch sich mit unnötiger Arbeit zu belasten. Bedauerlicherweise überkommt ihn immer wieder
seine Spielleidenschaft und er versucht in die Spielhölle des Salvatore zu gelangen. Da er jedoch die Losung nicht
kennt, wird ihm immer wieder der Eintritt verweigert. Sollte er jemals erfahren, wie die Losung für die Spielhölle
heißt, so würde er sofort alles stehen und liegen lassen. Auch den Teil der Codetabelle die er schon gefunden hat.
Ansonsten ist er ein guter Bekannter von Mama Christina, die alle Neuigkeiten bereitwillig erzählt, wenn man sie
mit einem Strauß Blumen erfreut.

Wenn man ihm Blätter für seine Blättersammlung bringt, dann bittet er darum dem V-Mann seinen Wunsch, auch
zu dessen Hochzeit eingeladen zu werden, zu überbringen.

5. Paolo Prosciutto Tobi

Der Zuhälter hat nichts anderes zu tun als den ganzen Tag in seinem SE zu sitzen und Zigarillos zu rauchen. Wird
ihm ein Schlaflied vorgesungen, so setzt er sich auch sofort ins Land der Träume ab und man kann ihm einen Teil
der Codetabelle aus seinem SE entwenden. Im Schlaf spricht Paolo häufig davon, wie er die Zöllnerin Françesca
Limes überlisten will um eine Ladung Zigarillos über die Grenze zu schmuggeln. Trifft man ihn wach an, so
versucht er sofort die Damen zu überreden für ihn zu arbeiten. Erhält er von der Zöllnerin die Mahnung das
Schmuggeln aufzugeben, so erzählt er, daß sein Freund Mad Mafiosi unheimlich kitzlig ist.
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6. Don Govanni und Pablo Pasta Jerry, Gunnar

Don Govanni betreibt zusammen mit seinem Vetter Pablo Pasta eine Pizzeria am Lago Mözana. Jeder Reisende
erhält bei ihm Speis und Trank. Dabei erzählt er, daß die Prostituierte Nutella immer Hunger hat. Er bittet darum,
ihr etwas zum Essen mitzunehmen. Wird er vor Mario dem Killer gewarnt, erzählt er, daß Mario unheimlich Angst
vor Kommissar Calzone hat, Wenn man Mario damit droht seinen neuesten Auftrag an den Kommissar zu
verraten. wird er keiner Fliege etwas zuleide tun. Aus Dankbarkeit verschenkt Pablo Pasta einen kleinen Zettel,
den ein Gast als Pfand für seine Schulden zurückgelassen hat. Auf ihm befindet sich ein Teil der Codetabelle.

7. Mario der Killer Gernot

Mario ist ständig auf der Suche nach neuen Opfern, die er mit Betonfüssen versehen im Lago Mözana versenken
kann. Droht man ihm damit seinen Auftrag an Kommissar Calzone zu verraten, so gibt er einen Teil der
Codetabelle heraus. Er gibt den Tip einmal seinen Freund Salvatore in seiner Spielhölle zu besuchen. Allerdings
wird man nur eingelassen, wenn man zu Salvatore sagt: "Wir trinken gern Lambrusco!" Echte Freunde erkennt er
an einer Spielkarte, die Sie von Salvatore erhalten. Dann ist er natürlich sehr hilfsbereit.

8. Nutella Tati

Sie geht für Paolo Prosciutto anschaffen um die Reparaturen an seinem SE zu finanzieren. Bringt man ihr von ihrer
Mutter Mama Christina etwas zu essen, so verschenkt sie als Gegenleistung den Teil der Codetabelle, den sie in
der Gosse zufällig gefunden hat. Sie warnt eindringlich vor dem Zuhälter, der ständig auf der Suche nach neuen
Pferdchen ist. Als alter Hase im Geschäft weiß sie, daß Paolo in seinem SE einschläft, wenn man ihm ein
Schlaflied vorsingt.

9. Salvatore der Zokker Rüdi

Er führt eine illegale Spielhölle in die man nur mit der Losung "Wir trinken gern Lambrusco" eingelassen wird.
Dann spielt Salvatore um ein Teil der Codetabelle "Fang die Dame". Gewinnt man, so erzählt er, daß er schon oft
Kommissar Calzone rausgeschmissen hat, weil er die Losung nicht kannte. Ohne Losung gibt er eine Spielkarte
aus und verweist auf seinen Freund den Killer Mario.

10. Mama Christina Christine

Sie ist eine richtige italienische Mutter, die ständig die neuesten Tratsch zu erzählen weiß. Bringt man ihr Blumen,
so erzählt sie von ihrer Tochter Nutella, die für den Zuhälter Paolo Prosciutto arbeitet. Da Nutella immer Hunger
hat bittet sie darum, ihr etwas zu essen zu bringen. Werden ihr keine Blumen gebracht, so bittet sie darum, dem
Kommissar Calzone Blumen für seine Sammlung zu bringen.

11. Umberto der Blinde Arne

Umberto ist augenscheinlich ein heruntergekommener Penner, der nur seinen Vino Verrecco im Kopf hat. Zeigt
man ihm ein Schild auf dem steht, daß in der Pizzeria umsonst Vino ausgeschenkt wird, gerät er ganz aus dem
Häuschen. Er ist gar nicht blind. Damit sein Geheimnis nicht verraten wird, bietet er einen Teil der Codetabelle an.
Als angeblich Blinder sieht er natürlich mehr als andere Leute. Er weiß unter anderem, daß der Killer Mario von
Mad Mafiosi den Auftrag erhalten hat, den Pizzabäcker Don Govanni zu beseitigen, da dieser sich geweigert hat
das Schutzgeld zu bezahlen. Da Don Govanni Umberto öfter mal einen ausgibt, bittet er darum den Pizzabäcker
vor dem Killer zu warnen.

12. Françesca Limes die Zöllnerin Sinje

Sie hat die Aufgabe alle Schmuggler zu fangen. Dabei ist es ihr gelungen eine Geheimnachricht sicherzustellen,
die sie jetzt vor lauter Stolz öffentlich verteilt. Leider ist es ihr noch nicht gelungen Paolo Prosciutto auf frischer
Tat beim Zigarillo schmuggeln zu ertappen. Für einen Tip ist sie natürlich jederzeit dankbar. Dann verteilt sie
zusätzlich einen Teil der Codetabelle und bittet darum Valentino eine Einladung zum Essen zu überbringen. Wird
sie gefragt, ob sie weiß wohin Marina verschleppt worden ist, so gibt sie den Tip einmal den Zuhälter an der
Betonpiste zu fragen. Man solle ihm ruhig einen schönen Gruß bestellen, er möge das Schmuggeln aufgeben, den
Sie würde ihn eh schnappen.
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5.6.3 Der Stein der Weisen (3. Lager 1992)
Lösungswort: Ene Mene Fußbettschweiß und schon wird der Stein zu Eis

1. Pyro Man der Feuerspucker Michael

Von allen vier Elementen des Aristoteles mag er das Feuer am liebsten. Er bewacht zusammen mit Reni die
Eingänge zum Zauberwald. Eis mag er überhaupt nicht. Um seine Macht zu beweisen, verwandelt er Eis in Steine.
Da er weiß, daß sein Freund der Maulwurf seinen Wintervorrat an Regenwürmern sammelt. Da sein Revier durch
die dauernde Hitze sehr trocken geworden ist, rät Pyro ihm es doch einmal am See zu versuchen.

2. Waldemar der Maulwurf Kai

Er sitzt vor seinem Hügel und wartet darauf, das ihm jemand Regenwürmer für seinen Wintervorrat bringt. Selbst
für einen Tip ist er dankbar. Wenn man ihm sagt wo er Regenwürmer finden kann gibt er einen Teil des
Lösungsspruches raus und verrät, daß die Hexe Blumen mag.

Lösungsspruch: ENE

3. Anti, die Hexe Tinchen

Sie ist durch und durch falsch und schickt die Kinder zum Baumtroll. Nur wenn man ihr Blumen bringt zeigt sie
den Weg zum Kobold. In diesem Fall gibt sie einen Teil des Lösungsspruches raus. Außerdem weiß sie, daß der
Kobold Witze sammelt

Lösungsspruch: MENE

4. Blätterfix, der Baumtroll Rüdiger

Er stellt die Menschen vor eine unüberwindliche Aufgabe. Nur wenn man den Bannspruch des Hobbit weiß, erhält
man einen Teil des Lösungswortes ohne die Aufgabe zu erfüllen. Er weiß, daß die Waldfee Kräuter für ihren
Zaubertrank benötigt.

Lösungsspruch: Fuß

Schlüssel: gib den Spruch heraus du Schwein, sonst wird das dein Ende sein

5. Anniroc, die Waldfee Corinna

Sie kocht einen Zauberspruch um die Hexe ein für alle Mal unschädlich zu machen. Wenn man ihr Kräuter bringt
freut sich und hilft mit einem Teil des Lösungswortes. Außerdem weiß sie, daß man dem Einhorn ein Schweifhaar
ausreißen muß um den Hexenbann zu brechen.

Lösungsspruch: bettschweiß

Schlüssel: Kräuter (Blätter)

6. Hörni, das Einhorn, Marina

wurde von der bösen Hexe verzaubert und kann seit dem nicht mehr sprechen. Nur wenn man ihr ein Schweifhaar
ausreist findet sie ihre Sprache wieder und verrät, daß der wird Haare für ein neues Toupet sammelt. Außerdem
kennt sie einen Teil des Lösungswortes.

Lösungswort: und

Schlüssel: Haare ausreißen

7. Willem, der Wirt Kai

ist ständig betrunken und erzählt dabei den Koboldwitz. Bekommt er ein Haar für sein Toupet, verschenkt er
Kaffee und Kuchen.

Schlüssel: Haare
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8. Der Kobold Michael

So allein Im Zauberwald hat er nicht zu lachen, deshalb sammelt er Witze. Nur wenn er den Koboldwitz hört lacht
er sich kaputt und sagt einen Teil des Lösungswortes. Dann verrät er auch, daß der Waldschrat am liebsten Wasser
ins Gesicht bekommt.

Lösungsspruch: schon

Schlüssel: Zicke zacke Koboldkacke

Becher und Wasser nicht vergessen!!!!!!!

9. Der Waldschrat Gernot

Er läßt die Kinder Ameisen oder andere sinnlose Sachen sammeln. Nur wenn er Wasser ins Gesicht bekommt
verrät er einen Teil des Lösungswortes und das Riesengedicht.

Lösungswort: wird

Schlüssel: Wasser ins Gesicht

10. Hähri, der dumme Riese Carsten

Er labert nur dummes Zeug, Auf Fragen reagiert er mit seiner Lieblingsantwort (Häh?). Nur wenn er das Rie-
sengedicht hört schickt er die Kinder zu Reni dem Gnom und verrät einen Teil des Lösungswortes. Sie sollen Reni
fragen, ob es Männer regnet

Lösungswort: zu Eis

Schlüssel : Hallo Riese lang und dumm, warum sabbelst du so rum, sag uns bitte was du weißt, damit der
Waldschrat uns nicht beißt.

11. Reni, der Gnom Uta

Sie bewacht den Ausgang des Zauberwaldes. Man kann ihn nur verlassen, wenn man das Lösungswort weiß. Fragt
man Reni ob es Männer regnet, gibt sie einen Teil des Lösungswortes heraus und verrät das Olleg der Hobbit am
liebsten auf der Nase gestreichelt wird.

Lösungswort: der

Schlüssel: Regnet es Männer?

12. Olleg, der Hobbit Olli

Er warnt vor dem Baumtroll, weil dieser den Menschen unüberwindliche Aufgaben stellt. Wird er auf der Nase
gestreichelt, verrät er einen Teil des Lösungswortes und den Bannspruch für den Baumtroll.

Lösungswort: Stein

Schlüssel: Nase streicheln
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Koboldwitz

Wasser ins Gesicht

Riesengedicht

Regnet es Männer?

Nase kitzeln

Bannspruch

Start

Bild 5-2: Hinweisplan zum „Stein der Weisen“
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5.7 Aufgaben für ein Geländespiel oder einen Stationslauf

5.7.1 Suchspiel
Im nachstehenden Text sind Tiere versteckt! Suche und unterstreiche diese!

(Zum Beispiel: "Das Dach sah nicht sehr gut aus". Satzzeichen zählen als nicht vorhanden.)

Am selben Tag, gleich nachdem der Kaffee getrunken war, ging die Reisegesellschaft am eisernen Gitter des
Schloßparks entlang, um das sich dichter Efeu schlang. Ein gewaltiger, hoch- und schön gewachsener, aber doch
herbstlich gefärbter Baum zog ihre Blicke voll Bewunderung an sich. Welch ein Baum kann das sein, Eberhard?
fragte eine Dame in langem Seidenkleid und starrte hinauf, wo sich zu Hunderten die Äste und Zweige unter dem
Blätterdach streckten. Ich weiß es auch nicht, sagte mit verlegenem Lachen neben ihr ein merkwürdig elegant ge-
kleideter Herr und drehte sich zu ihr um. Er kam aus Eventer und war mit einem Dampfer den Rhein
heruntergefahren, um an dieser Besichtigung teilzunehmen.

Lösung:

Am selben Tag, gleich nachdem der Kaffee getrunken war, ging die Reisegesellschaft am eisernen Gitter des
Schloßparks entlang, um das sich dichter Efeu schlang. Ein gewaltiger, hoch- und schön gewachsener, aber doch
herbstlich gefärbter Baum zog ihre Blicke voll Bewunderung an sich. Welch ein Baum kann das sein, Eberhard?
fragte eine Dame in langem Seidenkleid und starrte hinauf, wo sich zu Hunderten die Äste und Zweige unter dem
Blätterdach streckten. Ich weiß es auch nicht, sagte mit verlegenem Lachen neben ihr ein merkwürdig elegant
gekleideter Herr und drehte sich zu ihr um. Er kam aus Eventer und war mit einem Dampfer den Rhein
heruntergefahren, um an dieser Besichtigung teilzunehmen.

Amsel, Affe, Unken, Esel, Schaf, Ameise, Schlange, Wal, Tiger, Hund, Rabe, Gans, Elch, Eber, Gemse, Star,
Hunde, Dachs, Sau, Igel, Reh, Maus, Ente, Pferde.

27 Tiere sollen es sein !
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5.7.2 Quiz

− Wieviele Zelte gibt es im Zeltlager? Antwort: 14 ohne das Zelt von HeKü

− Wie alt sind alle Betreuer (DLRGisten) zusammen?

− Wieviele Kinder sind im Zeltlager?

− Wieviele Autos sind im Zeltlager

− Welche Farben hat die Fahne die am Mast im Zeltlager hängt?

− Wann sind die Duschen warm?

− Wie heißt der Kreisjugendpfleger?

− Wie lautet die Autonummer von Herrn Kühl?

− Wieviele Fahrräder gibt es im Zeltlager?

− Wie heißt der Lagerleiter mit Nachnamen?

− Enten im Teich. Eine schwimmt vor zweien, eine schwimmt hinter zweien und eine schwimmt zwischen
zweien. Wieviele Enten sind das? ( 3 )

− Kuno fragt seinen Freund Jürgen: "Möchtest du mir nicht einen deiner Äpfel abgeben? Dann habe ich doppelt
so viele wie du!" Jürgen findet diesen Vorschlag überhaupt nicht gut. "Soweit kommt es noch!" mault er, "Du
hast doch sowieso schon mehr Äpfel als ich. Gib mir doch lieber einen von deinen, dann hat jeder von uns
gleich viele!" Wie viele Äpfel hat jeder? ( 7 und 5 )

5.7.3 Scherzfragen

− Wie weit kann der Hase in den Wald hineinlaufen? ( bis zur Mitte )

− Wie sieht ein Neger aus der ins Rote Meer fällt? ( Naß )

− Wieviel Euter hat eine Kuh? (1)

− Wieviele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? ( war das nicht Noah? )

− Welche Steine sind innen hohl? ( Schornstein )

− Wie lange dauerte der 30-jährige Krieg? ( Na... )

− Was war am 6. Dezember 1945? ( Nikolaus )

− Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? ( Das Handtuch )

5.7.4 Das Ja-Nein-Spiel
Die Antworten dürfen nicht Ja oder Nein lauten. Hier einige Fragen:

− Ist dies die erste Frage?

− Ist kaltes Wasser naß?

− Ist eine Regenwolke blau?

− Liegt Weihnachten in Australien Schnee?

− Kann man im Kopfstand etwas runterschlucken?

− Gibt es am Nordpol Pinguine?

− Ist Donald Duck eine Ente?

− War Cäsar ein griechischer Gott?

− Sind alle Ärzte Doktoren?

− Können Affen nicht fliegen?

− Können Delphine ertrinken?

− Ist dies die letzte Frage?
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6  Spielesammlung

6.1 Spiele für draußen

6.1.1 Prinzball
Alle Spieler stehen eng zusammen. Ein Spieler ist der Prinz. Er hat einen Ball und wirft ihn hoch in die Luft.
Solange der Ball den Boden nicht berührt, dürfen die anderen Spieler vom Prinzen weglaufen. Ist der Ball auf den
Boden gefallen, so ruft der Prinz "Stop" und alle bleiben stehen. Der Prinz darf jetzt drei Schritte machen.
Anschließend versucht er, einen anderen Spieler mit dem Ball zu treffen. Dieser ist dann der neue Prinz.

6.1.2 Pfeifen Tick
Es werden zwei Gruppen gebildet, die sich auf dem Spielfeld gegenüberstehen. Der Spielleiter lost aus, welche
Gruppe zuerst die Pfeife erhält. Ein Mitglied dieser Gruppe darf jetzt versuchen gegnerische Spieler abzuticken.
Allerdings nur solange, wie der Atem zum Pfeifen reicht. Ist die Pfeife nicht mehr zu hören, erhält die andere
Gruppe die Pfeife. Abgetickte Spieler gehören zur Gegnerischen Mannschaft. Sieger ist die Gruppe in der sich am
Schluß alle Spieler versammelt haben.

6.1.3 Pfeifenversteck
Eine Gruppe erhält eine Pfeife und einen Vorsprung. Sie muß sich in einem vorher festgelegtem Gebiet verstecken.
Nach einer bestimmten Zeit gibt sie regelmäßig mit der Pfeife Signal. Die zweite Gruppe muß dann suchen. Hat
sie die Pfeifengruppe gefunden, wird gewechselt.

6.1.4 Waldmemory:
2 Gruppen sammeln verschiedene Dinge (Blätter, Früchte, Müll usw.) im Wald, alles wird nebeneinander gelegt
und zugedeckt. Die Gegengruppe darf sich die Gegenstände 1 min. ansehen und muß diese dann in begrenzter Zeit
noch einmal sammeln.

6.1.5 Stöckchen (oder Steine) werfen:
Jeder sucht sich einen Stein oder einen kleinen Stock. Zwei Linien werden markiert, Start und Ziel. Am Start
stehen alle nebeneinander. Der Reihenfolge nach wirft jeder einen Stein, soweit, daß er ihm noch hinterherspringen
kann. Wer das nicht schafft, muß zurück an den Start - man muß also seine "Sprungkraft" gut einschätzen können.
Wer zuerst die Ziellinie erreicht, hat gewonnen.

6.1.6 Ein pflegeleichtes Geländespiel:
Die Betreuerin macht zur Vorbereitung (Mittagspause) einen Spaziergang und versteckt "sichtbar" gleich viele
Wollfäden in so vielen Farben, wie es Gruppen geben soll. Später machen alle zusammen einen Spaziergang, der
Betreuer darf dabei nicht überholt werden. Jede Gruppe sammelt "ihre" Farbe. Am Ende werden die einzelnen
Fäden zusammengeknotet und die Gruppe mit dem längsten Gesamtfaden hat gewonnen.

6.1.7 Schwänzchenklau
Jeder erhält ein kleines Schwänzchen (Faden, Stoffstreifen). Die Spieler versuchen nun möglichst viele andere
Schwänzchen zu klauen ohne ihr eigenes zu verlieren. Wer die meisten Schwänzchen erobert hat ist Sieger.
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6.1.8 Eins, zwei, drei Ochs vorm Berg
Ein Spieler ist der Berg. Die anderen Spieler sind die Ochsen und stehen in einer bestimmten Entfernung vor dem
Berg. Dieser steht mit dem Rücken zu den Ochsen und ruft: "Eins, zwei, drei Ochs vorm Berg". In dieser Zeit
dürfen die Ochsen versuchen den Berg zu erreichen. Ansonsten müssen sie still stehen bleiben. Bewegt sich ein
Ochse trotzdem, so muß er zurück in die Ausgangsposition. Anschließen erfolgt wieder der Ruf: "Eins, zwei, drei
Ochs vorm Berg". Der Ochse, der den Berg als erster erreicht, ist der neue Berg.

6.1.9 Burgball
Aus drei Ästen wird ein Indianerzelt gebaut. In die Spitze wird ein Ball gelegt. Damit ist die Burg fertig. Ein
Spieler verteidigt die Burg gegen die Attacken der Angreifer. Diese versuchen die Burg mit einem zweiten Ball
zum Einsturz zu bringen.

6.1.10 Monsterblob
Zwei Spieler fassen sich an den Händen. Sie sind das Monster, daß immer auf der Suche nach Nahrung, die
anderen Spieler fressen will. Zu diesem Zweck jagt es hinter den anderen her. Erwischt das Monster einen, sagt es
"Blop", der Spieler ist gefressen und das Monster ist um einen Spieler gewachsen. Zum Schluß des Spiels existiert
nur noch ein riesengroßes Monster. Alle Spieler haben gewonnen. Leider muß das Monster dann vor Hunger
sterben und löst sich auf. Einzig zwei Spieler bleiben als Keimzelle für ein neues Monster zurück. Damit nimmt
die Evolution erneut ihren Lauf.

6.1.11 Knotenmutter (Gordischer Knoten)
Alle Spieler fassen sich bei den Händen und bilden so eine Kette. Der Anfang der Kette schlängelt sich nun durch
die anderen Teilnehmer hindurch und zieht so die alle Spieler hinter sich her. Dabei kann der erste Spieler über
oder unter Armen und Beinen der anderen Teilnehmer steigen. Zum Schluß wird die Kette geschlossen. Die
Kandidaten, die vor Spielbeginn ausgewählt wurden, haben nun die Aufgabe den Knoten zu entwirren ohne die
Kette zu zerstören.

6.2 Spiele für einen Regentag

6.2.1 Rippel Tippel

6.2.2 3er-Reim
Ein Spieler sagt einen 3er-Reim wie "Marte mag Milch" oder " Susanne sucht Sachen". Der nächste Spieler muß
den vorhergehenden Reim wiederholen und fügt dann seinen eigenen Reim an. So entsteht eine lange Reim-Kette.

6.2.3 Wollknäuelspiel
Die Spieler werfen sich gegenseitig ein Wollknäuel zu und behalten dabei immer den Faden in ihrer Hand. Dabei
nennt jeder, der das Knäuel erhält, seinen Namen. Alsbald ist die gesamte Gruppe in ein großes, gespanntes Netzt
verstrickt, mit dem man dann gemeinsam auf die Wanderschaft gehen kann und dabei allerlei Hindernisse
überwindet.

6.2.4 Namen nennen
Alle setzen sich im Kreis an den Tisch. Der erste nennt seinen Namen, Wohnort, was er gerne macht, usw. der
zweite nennt den Namen des ersten und seinen eigenen und der dritte nennt .............
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7 Erste Hilfe und Erkrankungen
Diese Kurzübersicht soll dem Mitarbeitern des Zeltlagers einen kurzen Überblick über die Erste Hilfe, sowie die
häufigsten Erkrankungen und Verletzungen und deren Behandlungsweise im Zeltlager geben. Keinesfalls kann sie
eine Erste-Hilfe-Fibel und eine gute Ausbildung als Ersthelfer ersetzen. Sie kann aus diesem Grund natürlich nicht
als vollständig betrachtet werden. Empfehlungen oder Tips zur Verabreichung von Medikamenten sind in aller
Regel mit Vorsicht zu genießen. Laien oder nichtärztlichem Personal ist es grundsätzlich nicht gestattet,
Medikamente zu verabreichen. Selbst die Anwendung eines einfachen Desinfektionsmittels kann zu Problemen
führen (Allergien, Unverträglichkeiten). Bei kleineren Wehwehchen kann jedoch gelten: Wo kein Kläger, da auch
kein Richter. In jedem Fall ist der verantwortliche Leiter vor der Verabreichung von Medikamenten über die
Notwendigkeit einer Einnahme in Kenntnis zu setzen!! Der Beipackzettel des Medikamentes sollte immer
durchgelesen werden, damit man sich über sein Tun im klaren ist!

Diese Zusammenfassung wurde zwar mit aller Sorgfalt erstellt, jedoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Für Schäden, die aufgrund dieser Kurzübersicht entstehen und eventuell daraus folgende Haftungsansprüche
Dritter, können daher weder die Verfasser noch die Mühle Bad Segeberg haftbar gemacht werden. Im Zweifelsfall
sollte daher immer ein Arzt zu Rate gezogen werden.

7.1 Allgemeines

7.1.1 Definition der Ersten Hilfe15

Als Erste Hilfe bezeichnet man die sofortige, vorläufige Hilfeleistung bei Unfällen oder plötzlich auftretenden
Erkrankungen, bis ein Arzt die weitere medizinische Versorgung übernimmt. Jedermann ist gesetzlich verpflichtet
(§ 323c StGB), Erste Hilfe zu leisten.

Kurse zum praktischen Erlernen der Erste Hilfe veranstalten das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-
Hilfe, der Malteser-Hilfsdienst und der Arbeiter-Samariter-Bund.

Grundsätzlich beschränkt sich die Erste Hilfe an Unfallbetroffenen oder Erkrankten auf Rettung aus unmittelbarer
Gefahr, Versorgung und Lagerung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder Notarztes, Überwachung und
Abwehr lebensbedrohlicher Zustände (Ersticken, Atemstillstand, Verblutung, Schock).

                                                          
15 © Meyers Lexikonverlag
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7.1.2 Notruf
Ein telefonischer Notruf kann in Deutschland im allgemeinen über die Notrufnummer 112 abgesetzt werden. Er
erfolgt bei:

− lebensbedrohlichen Verletzungen,

− Brüchen,

− Kreislauferkrankungen,

− Anfällen (Asthma, Epilepsie),

− Herzkreislaufstillstand,

− Erbrechen von Blut,

− starken allergischen Reaktionen,

− Bewußtlosigkeit,

− Verbrennungen,

− Vergiftungen,

− Ertrinken und

− immer wenn sich der Helfer im Zweifel über den Zustand des Verletzten befindet.

Die Notrufmeldung sollte folgenden Inhalt haben:

− Wo geschah der Unfall? (möglichst genaue Angabe über den jetzigen Aufenthaltsort des oder der
Verletzten)

− Was ist passiert? (Kurze Beschreibung des Unfallherganges)

− Wieviele Verletzte?

− Welche Art von Verletzungen liege vor? (Lebensbedrohliche Verletzungen besonders schildern)

− Wer meldet den Unfall

− Warten auf Rückfragen

Das Gespräch mit der Rettungsleitstelle wird nicht vom Notrufmelder beendet, sondern immer von der
Leitstelle selbst!

Bei Bedarf muß das Rettungspersonal bei seiner Ankunft eingewiesen werden.

7.1.3 Ausstattung einer Sanitätstasche
Ein Verbandskasten oder eine Sanitätstasche sollte folgenden Inhalt aufweisen:

1. Pflaster

2. Verbandsstoffe (Mullbinden, Kompressen, ...)

3. Zwei Dreieckstücher (eignen sich als Polster oder Tragering)

4. Latex-Handschuhe in ausreichender Anzahl (Eigenschutz beachten; Hepatitis, Aids, ...)

5. Brandwundenverbandstücher

6. Rettungsdecke (kompakt und eignet sich zur Wärmeerhaltung des Patienten)

7. Hansaplast, Leukosilk oder ähnliches

8. Taschenbeatmungsmaske (Empfehlung: Firma Laerdal)

9. Salbe gegen Insektenstiche (Fenistiel, Soventol, Pellit, Psilobalsam,...)

Zu gutem Material gehört ebenfalls eine gute Ausbildung. Aus diesem Grund sollte ein Betreuer jährlich einen
Erste-Hilfe-Kurs besuchen.
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7.1.4 Apothekerliste für das Zeltlager
In der Apotheke des Zeltlagers sollten sich nach Möglichkeit einige der folgende Medikamente befinden:

Medikament Anwendungsbereich Nebenwirkungen, Bemerkungen

Acetylsalicylsäure

Paracetamol®,

Prontopyrin®,

Tomapyrin®,

Aspirin®

Ben-uron®

Fieberzäpfchen

Kopf-, Zahn- und Gliederschmerzen,
Fiebersenkung

Auftreten einer Encephalopathie
(Erkrankung mit schweren
Krämpfen)

Kohlekompretten Durchfallerkrankungen ohne Fieber.

(Nach drei erfolglosen Behandlungs-
tagen zum Arzt)

Nicht mit anderen Medikamenten
zusammen nehmen.

Imodium® Durchfallerkrankungen

Fenistil®-Gel Juckreiz, Insektenstiche, leichte
Verbrennungen

Nicht in Wunden oder auf offenen
Hautstellen auftragen

Mobilat®-Gel

Reparil®-Gel

Zerrungen, Prellungen Nicht in Wunden oder auf offenen
Hautstellen auftragen. Bei
Windpocken oder Pilzerkrankungen
nicht anwenden.

Nasivinetten®

Olynth®

Othrivin®

(Nasensprays)

Abschwellung der Nasenschleimhaut.
Nicht länger als zwei Wochen anwenden
(Abhängigkeit)

Nicht bei erhöhtem Augeninnen-
druck anwenden.

Halsschmerztabletten

Doritricin,

Lemocin,...

Halsentzündung, Schluckbeschwerden,
Rachen- und Kehlkopfentzündung.

Desinfektionsmittel

Betaisodona®

Merfen

Wund- und Schleimhautantiseptikum bei
kleinen Wunden.

Nicht auf große Wunden aufbringen
(Unkenntlichkeit für Arzt- und
Sanitätspersonal). Mögliche
Unverträglichkeiten und Allergien
beachten.

Thermometer möglichst ohne Quecksilber.

Handdesinfektionsmittel

Kühl- und Wärmepacks Insektenstiche, Bauchschmerzen,...

Tabelle 7-1: Apothekerliste
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7.2 Kurzübersicht der häufigsten Krankheiten

7.2.1 Appendizitis (Blinddarmentzündung)
Die akute Appendizitis ist schwer festzustellen. Typische Symptome sind:

− Übelkeit

− Erbrechen

− Kolikartige Schmerzen (erst nach Stunden im rechten Unterbauch im Leistenbereich)

− Belegte Zunge

− Fieber (37,5°C - 39 °C)

Treten nur einige Symptome auf, so ist der Patient weiterhin streng zu beobachten. Im Zweifelsfall ist ein
Arztbesuch unumgänglich.

Bei starkem Verdacht auf eine Blinddarmentzündung, ist ein Arztbesuch unbedingt notwendig. Bei starken
Schmerzen sollte ein Rettungswagen angefordert werden.

7.2.2 Bauchschmerzen
Bauchschmerzen können verschiedene Ursachen haben. Daraus folgt, daß es wichtig ist die Ursache des
Schmerzes zu klären. Hier einige Möglichkeiten:

− Appendizitis

− Regelschmerzen

− Vergiftungserscheinungen (Lebensmittel, Alkohol, Medikamente, diverse Gifte)

− Gallen-, Nierensteine

− Ulkus (Geschwür)

− Verstopfungen

− Blähungen

− Darmverschluß

Es würde den Rahmen sprengen, alle möglichen Ursachen zu schildern. Grundsätzlich sollte man Bauchschmerzen
mit Argwohn beobachten und spätestens nach drei Tagen den Arzt aufsuchen. In dringenden Fällen wie zum
Beispiel bei starken, kolikartigen Schmerzen, bei Fieber über 39°C und bei schwarzem, teerartigem Stuhl sollte
umgehend ein Arzt konsultiert werden.

Medikamente sollten bei Bauchschmerzen nur nach Absprache mit dem Arzt verabreicht werden. Folgende Mittel
könnten zur Anwendung kommen:

Medikament Anwendungsbereich Nebenwirkungen, Bemerkungen

Imodium® chronische Diarrhöe Bei ersten Anzeichen einer
Verstopfung sofort absetzen!

Tannacomp® chronische Diarrhöe Stuhl nimmt gelbliches Aussehen
an.

Kohlekompretten Durchfall ohne Fieber Nicht mit anderen Medikamenten
zusammen nehmen. Nach drei
erfolglosen Behandlungstagen zum
Arzt gehen!

Tabelle 7-2: Medikamente für Bauchschmerzen
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7.2.3 Fieber
Fieber ist häufig eine Begleiterscheinung bei folgenden Beschwerden:

− Kopf- und Gliederschmerzen

− Unwohlsein

− Frösteln

− Licht, und Geräuschempfindlichkeit

− gerötetes oder blasses Gesicht

− Trockener Mund

− Durst

− Herpes

− Appetitlosigkeit

Bei der Pflege eines Fieberpatienten ist folgendes zu beachten:

− Der Patient braucht Zuwendung und Ruhe

− kein grelles Licht

− Patient leicht zudecken

− Wäsche häufig wechseln (Schwitzen)

− Kein Durchzug, jedoch genügend Frischluft

− Bettruhe

− Bei Herpes: Mund- und Lippenpflege.

− Viel Flüssigkeit trinken (Tee, Fruchtsäfte, Bouillon)

− Leichte, fettarme und kohlehydrathaltige Kost (Eiweiß belastet den Stoffwechsel)

Bei Fieber sollten folgende Kontrollen durchgeführt werden:

− Aussehen

− Puls, Atmung

− Blutdruck

− Körpertemperatur (mehrmals am Tage messen und notieren)

Sollte das Fieber mehr als 39°C betragen oder länger als zwei Tage anhalten, so ist ein Arzt aufzusuchen.
Folgende Medikamente könnten zur Anwendung kommen:

Medikament Anwendungsbereich Nebenwirkungen, Bemerkungen

Paracentamol® hohe Temperatur, Kopfschmerz,
Gliederschmerz

Dosierhinweise beachten

Ben-uron® hohe Temperatur, Kopfschmerz,
Gliederschmerz

Dosierhinweise beachten

Aspirin hohe Temperatur, Kopfschmerz,
Gliederschmerz

Dosierhinweise beachten

Tabelle 7-3: Medikamente gegen Fieber

Diese Medikamente können in Form von Tabletten oder Zäpfchen verabreicht werden. Der Beipackzettel ist
unbedingt zu beachten!
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7.2.4 Husten
Husten ist meist eine recht harmlose und dennoch lästige Erkrankung. Er tritt allein allerdings selten auf. Häufig
wird er von einem grippalen Infekt oder Halsschmerzen begleitet. Linderung verschaffen diverse Hustensäfte.
Aber Achtung: Bei einigen Medikamenten, wie zum Beispiel Codein, besteht, bei längerer Einnahme, eine akute
Abhängigkeitsgefahr. Darüber hinaus kann es zu eingeschränkter Reaktionsfähigkeit in Straßenverkehr oder bei
der Bedienung von Maschinen kommen..

Bei einem ständigem Reiz und/oder bei vermehrtem Auswurf sollt der Arzt aufgesucht werden.

7.2.5 Halsschmerzen
Halsschmerzen liegt meist ein Infekt oder eine Entzündung im Mund-Rachen-Raum zugrunde. Folgende
Symptome können auftreten:

− Schluckbeschwerden

− belegte Zunge

− angeschwollene Mandeln

− auffällige Lymphknoten

− eventuell Fieber

− Kratzen und Trockenheit im Mund-Rachen-Raum

Als Therapie bietet sich das Lutschen von Halstabletten an:

Medikament Nebenwirkungen, Bemerkungen

Doritricin® kann Überempfindlichkeitsreaktionen
auslösen.

Dobendan® Da diese Tabletten große Ähnlichkeit in
Geschmack und Aussehen mit Bonbons
haben, besteht die Gefahr der
Verharmlosung.

Tabelle 7-4: Medikamente gegen Halsschmerzen

Besser als jedes Medikament ist es, das Auftreten von Halsschmerzen zu verhindern, indem der Betreuer darauf
achtet, daß die Kinder der Witterung entsprechend gekleidet sind!

7.2.6 Kopfschmerzen
Allgemeine Kopfschmerzen sind oft ein Zeichen für Ermüdung, ungewöhnliche körperliche Belastung, dem
Aussatz eines zu großen Lärmpegels,... Dennoch muß geklärt werden, ob der Patient

a) zuvor gestürzt ist (auch wenn es schon einige Tage her ist)

b) bisher an Encephalitis oder

c) an einem Hirntumor

leidet oder gelitten hat. Können diese drei Punkte mit Sicherheit ausgeschlossen werden, so ist es möglich, unter
größtmöglicher Vorsicht, Schmerzmittel anzubieten. Zur Anwendung können die verschiedenen Medikamente mit
Acetylsalicylsäure wie z. Bsp. Aspirin, oder aber Paracetamol kommen.

Bei länger anhaltenden Kopfschmerzen ist ein Besuch beim Hausarzt oder Neurologen anzuraten.
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7.2.7 Hitzeerschöpfung
Da die Kinder im Zeltlager sich häufig und gerne, auch bei großer Hitze, in den Zelten aufhalten, kann es leicht zu
einer Hitzeerschöpfung kommen. Dabei kommt es durch körperliche Belastung und ungeeigneter Kleidung wegen
starken Wasser- und Kochsalzverlustes zu einem Kreislaufversagen. Eine Hitzeerschöpfung kann durch folgende
Anzeichen erkannt werden:

− Blässe

− Der Patient fühlt sich schwach.

− Kalter Schweiß mit Frösteln.

− Schneller und schwacher Puls.

− Normale Körpertemperatur.

− In einigen Fällen kann es auch zu Erbrechen kommen.

Bei einer Hitzeerschöpfung besteht immer die Gefahr einer Bewußtlosigkeit! Folgende Maßnahmen sollten dann
ergriffen werden:

− Patient in den kühlen Schatten bringen. Keinesfalls im heißen Zelt liegen lassen!

− Den Betroffenen zudecken, wenn er fröstelt.

− Bei vorhandenem Bewußtsein salziges Wasser trinken lassen (1 Teelöffel Salz auf 1 Liter Wasser).

− Nach der Erholung sollte der Patient körperliche Anstrengungen meiden.

Trat Bewußtlosigkeit ein, so ist der Patient in die stabile Seitenlage zu bringen und eine permanente Atemkontrolle
durchzuführen. Bei einem Atemstillstand muß eine Atemspende erfolgen. Bei Bewußtlosigkeit muß ein Arzt
benachrichtigt werden! (Notruf)

7.2.8 Hitzschlag
Ursachen für einen Hitzschlag sind: feucht-schwüle, heiße Witterung und körperliche Anstrengung insbesondere
bei Menschenansammlungen. Der Körper stellt die Schweißbildung ein und es kommt zu einem Wärmestau.
Anzeichen für einen Hitzschlag sind:

− hochroter Kopf

− heiße, trockene Haut

− stumpfer Gesichtsausdruck

− taumelnder Gang

− hohe Körpertemperatur

− Schwindelgefühl

− Erbrechen

Auch beim Hitzschlag besteht die Gefahr einer Bewußtlosigkeit! Folgende Maßnahmen sind zu treffen:

− Patient an einen kühlen Ort bringen.

− Kleidung weit öffnen damit der Körper sich abkühlen kann.

− Kalte Tücher auflegen und nach kurzer Zeit erneuern.

− Durch Zufächeln von Luft die Verdunstung erhöhen.

− Für eine längere Körperruhe sorgen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Rückfalls. Dieser kann mit
akuter Lebensgefahr verbunden sein!

− Notruf

Ist der Patient zusätzlich bewußtlos, so gilt das gleiche wie bei der Hitzeerschöpfung.
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7.2.9 Sonnenstich
Ein Sonnenstich stellt eine Reizung der Hirnhaut dar. Sie wird durch eine starke, unmittelbare Sonnenbestrahlung
des Kopfes verursacht. Gefährdet sind Menschen mit heller Haut, keiner Kopfbedeckung oder wenigen Haaren
und unangepaßter Kleidung. Besondere Gefahr besteht für Kleinkinder und Säuglinge. Ein Sonnenstich kann
erkannt werden an:

− hochrotem, heißem Kopf,

− kühler Körperhaut,

− Unruhe,

− Kopfschmerz,

− Schwindelgefühl, Übelkeit und Erbrechen,

− Nackensteifigkeit,

− und Bewußtseinsschwund.

Kleinkinder bekommen häufig nach längerer Sonneneinstrahlung scheinbar grundlos ein hohes Fieber. Dieses tritt
manchmal auch erst nach längerer Zeit ein. Solche Kinder sehen oft blaß aus.

Bei Sonnenstich besteht, wie bei Hitzeerschöpfung und Hitzschlag, die Gefahr der Bewußtlosigkeit! Der Betreuer
sollte folgend Maßnahmen ergreifen:

− Patienten in den kühlen Schatten bringen.

− Kopf erhöht lagern.

− Den Kopf mit nassen Tüchern kühlen. Diese werden häufig gewechselt

− Puls und Atmung kontrollieren

− Notruf

Ist der Patient zusätzlich bewußtlos, so gilt das gleiche wie bei der Hitzeerschöpfung.
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7.3 Verletzungen

7.3.1 Kleine Schnitt- und Rißwunden
Wunden entstehen durch äußere Einwirkungen. Gewalt, Hitze und Kälte sowie chemische Stoffe zerstören dabei
die Haut teilweise oder vollständig. Dadurch wird die schützende Funktion der Haut gegenüber Keimen der
Außenwelt nachhaltig gestört (Infektionsgefahr). Je nach Tiefe der Wunde können größere Blutgefäße, Nerven,
Muskel, Knochen und Organe verletzt werden.

Wunden werden mit einem keimfreien Verband abgedeckt, eingedrungene Fremdkörper dürfen nicht entfernt
werden. Bei stärkeren Blutungen ist ein Druckverband anzulegen. Alle größeren Schnitt- und Schürfwunden sowie
Stich-, Platz-, Quetsch-, Riß-, Schuß-, Kratz- und Bißwunden müssen einem Arzt gezeigt werden!

Kleinere Verletzungen dieser Art kann der Betreuer in der Regel vollständig selbst versorgen. Wichtig ist, daß der
Verletzte über eine aktive Tetanusimunisierung (Wundstarrkrampf) verfügt. Bei Bißwunden von Tieren ist auch
die Gefahr einer Tollwutinfektion in Erwägung zu ziehen. Für die Versorgung von Wunden sind grundsätzlich
zwei Maßnahmen zu treffen:

− Die Wunde muß eventuell gesäubert und desinfiziert werden.

− Die Blutung wird mit Hilfe von Pflaster oder Verband gestillt.

Müssen die Wunden von einem Arzt weiter behandelt werden, so ist bei einer Desinfektion darauf zu achten, daß
die Wunde nicht unkenntlich gemacht wird. Darüber hinaus sind auch eventuelle allergische Reaktionen des
Verletzten bei einer Desinfektion in Betracht zu ziehen. Im Zweifelsfall sollte die Desinfektion einem Arzt oder
Sanitäter überlassen werden.

Große oder stark blutende Wunden sollten grundsätzlich nur von medizinischem Fachpersonal versorgt werden!
Der Betreuer sollte in so einem Fall nur die Maßnahmen der Ersten Hilfe treffen. Dabei gilt:

− Wunde nicht berühren und nicht auswaschen.

− Keine Puder, Salben oder Desinfektionsmittel verwenden.

− Fremdkörper aus der Wunde nicht entfernen. Andernfalls können starke Blutungen die Folge sein.
Auch besteht die Möglichkeit, daß der Fremdkörper zerbricht und Reste in der Wunde verbleiben.

− Wegen der Infektionsgefahr wird die Wunde keimfrei abgedeckt. Durch einen Verband kann der
Wundbereich ruhig gestellt werden. Dadurch vermindern sich die Schmerzen des Patienten.

− Patient einem Arzt vorstellen.

Bei Fremdkörpern in der Wunde muß die Wundauflage so angelegt werden, daß der Fremdkörper nicht tiefer in
die Wunde gedrückt werden kann. Befinden sich Fremdkörper auf der Augapfeloberfläche oder gar im Augapfel
selbst, so sind dem Verletzten sofort beide Augen zu verbinden. Ein Besuch beim Augenarzt ist dann
unumgänglich!

Ein starker Blutverlust des Verletzten kann zu einem Schock führen. Es ist daher angezeigt, auf die Anzeichen
eines Schocks zu achten. Gegebenenfalls müssen nach der Stillung der Blutung Maßnahmen zur
Schockbekämpfung eingeleitet werden.
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7.3.2 Verstauchungen, Verrenkungen und Prellungen
Eine Verrenkung entsteht durch die gewaltsame Trennung der Gelenkteile. Dabei kommt es zu einer Überdehnung
oder Zerreisung von Gelenkkapsel und Bändern.

Wird das Gelenk nur zeitweise durch Gewalteinwirkung verschoben oder gedehnt, spricht man von einer
Verstauchung. In beiden Fällen kann es zusätzlich zu einer Schädigung von Blutgefäßen kommen.

Eine Prellung ist eine Verletzung, die durch die Einwirkung von stumpfer Gewalt wie sie von einem Stoß, einem
Schlag oder ein Sturz verursacht wird, entsteht. Diese schmerzhaften Verletzungen sind häufig mit einem
Bluterguß verbunden.

Eine sichere Diagnose dieser Verletzungen ist für den medizinischen Laien sehr schwierig und sollte daher einem
Arzt überlassen werden. Sichere Anzeichen für eine dieser drei Verletzungen sind:

− Blutergüsse (Hämatome)

− Hautrötung

− Schwellungen

− Schmerzen bei der Bewegung

Da der Ersthelfer nicht erkennen kann, ob es sich um eine Verstauchung, Verrenkungen oder bereits um einen
Bruch handelt, sollten die gleichen Maßnahmen wie bei einer Fraktur eingeleitet werden:

− Keine Einrenkung vornehmen.

− Verletztes Gelenk ruhigstellen.

Bei Verletzungen dieser Art können im Zeltlager Salben wie Mobilat® oder Reparil® zur Anwendung kommen.
Grundsätzlich sind die Verletzungen aber mit Argwohn zu beobachten. Im Zweifelsfall muß ein Arzt konsultiert
werden.

7.3.3 Knochenbrüche
Sie entstehen durch Gewalteinwirkung auf den Körper. Man unterscheidet zwischen offenen Brüchen (mit
sichtbarer Wunde) und geschlossenen Brüchen. Knochenbrüche können erkannt werden an:

− einer oftmals abnormen Lage des gebrochenen Gliedes,

− einer Einschränkung der Bewegungsfähigkeit durch Schmerzen im Bruchbereich und

− einer Schwellung.

Durch einen eventuell im Bruchbereich auftretenden Flüssigkeits- oder Blutverlust besteht Schockgefahr. Diese
wird durch die Schmerzen noch vergrößert. Bei einem offenen Bruch droht zusätzlich Infektionsgefahr. Folgende
Maßnahmen müssen getroffen werden:

− Körperbereich mit der Bruchstellen nicht bewegen.

− Verletztes Glied durch Lagerung oder Festlegen mit geeignetem Material ruhigstellen.

− Bei offenem Bruch keimfreie Wundabdeckung.

− Schockbekämpfung durch Ruhigstellen, Schocklage wenn möglich.

− Notruf

Knochenbrüche, die durch Lagerung ruhiggestellt werden können:

− Hirnschädelbruch

− Schädelbasisbruch

− Unterkieferbruch
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Knochenbrüche, die durch Festlegung ruhiggestellt werden können:

− Ober- und Unterschenkelbruch

− Bruch im Bereich des Hüftgelenkes

− Bruch im Bereich des Kniegelenkes

− Bruch im Bereich des Fußgelenkes

Knochenbrüche, die mit Dreiecktüchern ruhiggestellt werden können:

− Rippenbruch

− Schlüsselbeinbruch

− Schulterblattbruch

− Schultergelenkbruch

− Oberarmkopfbruch

− Oberarmbruch

− Unterarmbruch

− Handbruch

Besonderes Augenmerk sollte auf vermutete Wirbel- oder Rückenverletzungen gelegt werden. Diese machen sich
durch:

− Bewegungsunfähigkeit der Wirbelsäule,

− Schmerzen im Rückenbereich,

− eventuell Kribbeln oder Gefühllosigkeit in Armen oder Beinen sowie

− den Abgang von Stuhl oder Urin bemerkbar.

In so einem Fall erfolgt grundsätzlich ein dringender Notruf! Die Lage des Verletzten darf nicht verändert werden,
bis der Arzt oder Rettungswagen am Unfallort ist. Eine Bewegung des Patienten darf nur zur Verhinderung einer
lebensbedrohenden Zusatzgefahr erfolgen!

Bei einem Beckenbruch werden die Muskulatur der Beine und der Bauchdecke durch Unterlegen einer Knierolle
entspannt. Ansonsten werden die gleichen Maßnahmen wie bei Wirbelverletzungen getroffen.
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7.3.4 Verbrennungen und Verbrühungen
Durch ausgedehnte Verbrennungen verliert der Körper große Mengen von Flüssigkeiten und Mineralien (Salze).
Dieses führt, genau wie ein starker Blutverlust, zum Schock. Dabei wird der Schock durch den
Verbrennungsschmerz noch verstärkt. Bei dieser Art von Verletzung entwickelt sich immer auch die sogenannte
Verbrennungskrankheit, die eine sofortige Behandlung im Krankenhaus erforderlich macht. Verbrennungen
können erkannt werden durch:

− Hautrötung,

− Blasenbildung auf der Haut und bei tiefergehenden Gewebeschädigungen durch

− Brandwunden. Bei diesen finden sich in den angrenzenden Hautbezirken immer auch Blasenbildung
und Hautrötung.

Durch offenen Brandwunden besteht zusätzlich die Gefahr einer Infektion. Bei Verbrennungen werden, je nach
Sachlage, folgende Maßnahmen notwendig:

1. Bei brennender Kleidung: Brennende Person aufhalten und löschen. Dieses kann erfolgen durch:

− Begießen mit Wasser,

− Im Notfall auch Anwendung eines Pulverlöschers (nicht auf das Gesicht richten),

− Ersticken der Flammen durch Umhüllung mit einer Decke oder geeigneten Kleidungsstücken,

− wälzen auf dem Boden.

− Um weitere Verletzungen zu vermeiden, dürfen eingebrannte Kleiderreste nicht entfernt werden!

2. Bei Verbrennungen der Gliedmaße:

− Kühlung durch kaltes Wasser bis eine Schmerzlinderung anhält. Dieses sollte mindestens 10 bis
15 Minuten lang erfolgen, um die Hitze aus den geschädigten Körperbereichen zu entfernen und
so eine weitere Hitzeschädigung zu vermeiden.

− Brandwunden keimfrei und locker mit Brandwundenverbandmaterial abdecken.

− Puls- und Atemkontrolle.

3. Bei Verbrennungen am Körperstamm:

− Keimfreie Abdeckung mit Brandwundenverbandmaterial einem sauberen Leinentuch oder
ähnlichem.

− Dringender Notruf!

− Schockbekämpfung

− Um den Flüssigkeits- und Mineralienverlust auszugleichen erhält der Verletzte Kochsalzlösung
in kleinen Schlucken zu trinken (1 Teelöffel Salz auf 1 Liter Wasser).

− Um einen Wärmeverlust des Patienten zu vermeiden, wird dieser zugedeckt. Dabei muß ein
Drücken auf die Wunden vermieden werden.

4. Bei Gesichtsverbrennungen:

− Keine Abdeckung

− Schockbekämpfung

5. Bei ausgedehntem Sonnenbrand:

− Arztbesuch

6. Bei Verbrühungen:

− Nasse Kleidung rasch aber vorsichtig entfernen. Sonst wie bei Verbrennungen.



Zeltlager Wittenborn Verletzungen

Betreuermappe (2. Aufl.) Seite 115 Version 1,01

7. Bei Verbrennungen durch heiße oder brennende Stoffe:

− Die mit heißen Ölen, Fetten, Teer, Bitumen oder Asphalt behafteten Kleidungstücke sind
augenblicklich zu entfernen oder mit Hilfe von Wasser zu löschen (Dabei sollte der Eigenschutz
des Helfers nicht vernachlässigt werden).

− Gelangten die heißen Stoffe unmittelbar auf die Haut, so dürfen sie nicht entfernt werden. Die
betroffenen Körperpartien werden nur gekühlt.

Maßgebend für die Schwere einer Verbrennung ist die Ausdehnung der Wunde in Fläche und Tiefe.
Verbrennungen können daher für Säuglinge und Kleinkinder besonders gefährlich sein. Je nach Schwere der
Verletzung ist eine Arztbesuch oder sogar ein Notruf notwendig.

Auf die Verwendung von Gel, Puder oder Sprays zur Kühlung sollte verzichtet werden.

7.3.5 Gehirnerschütterung
Sie entsteht im Allgemeinen durch eine äußere Gewalteinwirkung auf den Kopf. Dabei kann es zu einer
Bewußtlosigkeit kommen, deren Tiefe und Dauer vom Schädigungsgrad abhängig ist. Eine Gehirnerschütterung
kann erkannt werden an:

− kurzem Bewußtseinsschwund,

− anschließende Erinnerungslücke,

− Übelkeit und eventuell Erbrechen,

− Schwindelgefühl.

Bei einer Gehirnerschütterung besteht die Gefahr eines Hirndrucks. Dieser kann bei Verstärkung zu einer erneuten
Bewußtlosigkeit, Atemstillstand und, als letzte Folge, zu einer Hirnschädigung führen. Durch den Hirndruck
befindet sich der Verletzte in Lebensgefahr! Folgende Maßnahmen sollten getroffen werden:

− Bei festgestellter Atmung und Bewußtlosigkeit: stabile Seitenlage, sonst Atemspende.

− Notruf!

− Puls- und Atemkontrolle.

Ist der Patient bei Bewußtsein, so muß er liegenbleiben, bis das Rettungspersonal eingetroffen ist. Nur ein Arzt
kann entscheiden, ob der Betroffene nach wiedererlangtem Bewußtsein aufstehen darf.
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7.4 Diverses

7.4.1 Ohnmacht
Eine Ohnmacht entsteht durch eine vorübergehende Störung der Sauerstoffversorgung des Gehirns. Dazu kann es
in großen Menschenansammlungen, bei schlechter Luft in Räumen, bei langem Stehen, etc. kommen. Erkennen
kann man eine Ohnmacht durch

− das überraschende Zusammensinken des Patienten,

− und blasses Aussehen.

Während der Ohnmacht ist der Patient vorübergehend nicht ansprechbar. Durch das Umfallen besteht die Gefahr,
das sich der Betroffene zusätzlich verletzt. Bei einer Ohnmacht sollten folgende Maßnahmen getroffen werden:

− Patient hinlegen, Beine hochlagern. Dadurch wird das Gehirn nach wenigen Sekunden infolge der
besseren Durchblutung wieder ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

− Nach Wiedererlangen des Bewußtseins zum Liegenbleiben veranlassen.

− Später an die frische Luft bringen.

− Atmung und Puls kontrollieren.

− Bei anhaltender Ohnmacht müssen zusätzlich die gleichen Maßnahmen wie bei einer Bewußtlosigkeit
getroffen werden.

Nach einer Ohnmacht sollte sich der Patient nicht sofort wieder aufrichten. Sonst besteht die Gefahr einer erneuten
Ohnmacht.

7.4.2 Bewußtlosigkeit
Eine Bewußtlosigkeit kann verschiedene Ursachen haben:

− Gewalteinwirkung auf Kopf oder Brustkorb,

− Unfälle durch elektrischen Strom,

− Flüssigkeitsverlust,

− Vergiftung,

− Erkrankungen (Diabetes, Epilepsie,...),

− Hitze.

Der Bewußtlose ist immer für einen längeren Zeitraum nicht ansprechbar. Sind Puls und Atmung vorhanden,
müssen folgende Maßnahmen getroffen werden:

− Der Bewußtlose wird in die stabile Seitenlage gebracht.

− Atemwege freihalten (Zu diesem Zweck werden Zahnspangen, Prothesen, Kaugummi, Erbrochenes
oder sonstige Fremdkörper aus dem Mund entfernt.

− Notruf

− Puls- und Atemkontrolle

Wenn keine Atmung vorhanden ist, muß eine Atemspende mit Kontrolle des Pulses erfolgen bis der Bewußtlose zu
atmen beginnt oder das Rettungspersonal eingetroffen ist.

Das Fehlen des Pulses deutet auf einen Herzkreislaufstillstand hin. In diesem Fall ist eine Herz-Lungen-
Wiederbelebung (Reanimation) und ein dringender Notruf notwendig .
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7.4.3 Schock16

Als erstes soll an dieser Stelle die Information über den Schock aus einem Lexikon wiedergegeben werden:

Schock, [frz.] Medizin: durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufenes akutes, lebensbedrohlichen
Kreislaufversagen mit unzureichender peripherer Durchblutung (Kreislauf-Schock). Auslöser eines
hypovolämischen Schocks sind starke Verminderung des Blutvolumens nach äußeren oder inneren
Blutungen sowie hohe Wasser- und Plasmaverluste nach anhaltenden Durchfällen. Ein kardiogener
Schock tritt nach einem Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen oder Herzmuskelentzündugen auf, der
hypoglykämische Schock nach einer übermäßigen Insulinzufuhr bei Diabetes mellitus und der
anaphylaktische Schock ist Folge eines extremen allergischen Geschehens.

Beim Schock ist die Kapillardurchblutung und damit die Sauerstoffversorgung des Gewebes vermindert.
Die Blutversorgung wird daraufhin auf zentrale Organe wie das Herz und das Gehirn beschränkt. Die
anderen Organe versuchen den Energieverlust durch Glykolyse zu kompensieren. Die vermehrte
Lactatbildung führt zur Übersäuerung und Schädigung der Gewebe. Wegen der gestörten Blutzirkulation
verkleben rote und weiße Blutkörperchen, und es bilden sich Mikrothromben.

Die Symptome des Schock sind Blässe, kalter Schweiß, Übelkeit, schneller, schwach tastbarer Puls,
Kälteempfindung, Angst und Unruhe. Die Behandlung erfolgt durch Hochlagerung der Beine,
Beruhigung, Sauerstoffzufuhr, eventuell Blutstillung und Infusionsbehandlung (außer beim kardiogenen
Schock).

Durch seelische Erschütterung mit schockähnlichen vegetativen Reaktionen wird ein psychischer Schock
hervorgerufen. Neben den Symptomen des Kreislauf-Schock kommt es zu Orientierungsverlusten,
Erregung oder Erstarrung. Ein psychischer Schock kann Ausgangspunkt für eine traumatische
Neuroseentwicklung sein.

Ein Schock tritt immer dann ein, wenn es zu einer Differenz zwischen Gefäß- und Blutvolumen kommt. Er kann
durch eine plötzliche Gefäßerweiterung (Schreck) starken Blutverlust oder eine Verbrennung entstehen. Je nach
Schwere des Schocks kann der Patient dabei in akute Lebensgefahr geraten.

Bei einem Blutverlust nimmt die kreisende Blutmenge im Körper ab. Das Herz versucht seine Arbeit und Leistung
diesem Umstand anzugleichen. Das verringerte Blutvolumen wird daher schneller durch den Körper gepumpt.
Somit wird der Puls schneller und auch schwächer. Die Entwicklung eines Schocks kann daher sehr gut mit Hilfe
des Pulses überwacht werden. Grundsätzlich gilt: Je größer der Blutverlust, desto stärker ist der Schock.

Erleidet der Körper einen bedrohlichen Blutverlust, so hilft er sich zunächst selbst durch eine Zentralisation des
Kreislaufes. Dabei werden die nicht unmittelbar lebenswichtigen Körpergebiete wie Arme, Beine und die Haut
zunächst weniger und schließlich nicht mehr durchblutet. Durch dieses Verhalten des Organismus sind Blässe,
Kälte und das Frieren des Patienten zu erklären. Im Extremfall funktioniert der Kreislauf nur noch zwischen Herz,
Lunge und Gehirn. In diesem Fall kann der Puls eventuell an der Halsschlagader gefühlt werden. Ein Schock kann
also erkannt werden durch:

− schneller und schwächer werdenden, schließlich kaum noch tastbaren Puls,

− eventuelle Bewußtlosigkeit,

− fahle Blässe des Patienten,

− kalte Haut,

− frieren,

− Schweiß auf der Stirn,

− und auffallende Unruhe des Verletzten
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Die eben aufgezählten Anzeichen müssen nicht immer gleichzeitig auftreten. Im Normalfall bleibt ein
Schockpatient bei Bewußtsein. Bei einem Schock sind folgende Maßnahmen zu treffen:

− eventuell Blutstillung der Wunde.

− Patient in Schocklage bringen.

− weitere Wärmeverluste vermeiden.

− Puls und Atmung ständig kontrollieren.

− für Ruhe sorgen und Vielgeschäftigkeit vermeiden.

− Notruf.

Patienten, die einen Schock erlitten haben, werden in die sogenannte Schocklage gebracht. Dabei gilt folgende
Reihenfolge:

1. Der Verletzte liegt flach auf dem Rücken.

2. Beide Beine bis zur Senkrechten heben. Dadurch erfolgt ein Rückstrom des Blutes zum Herzen.

3. Nach kurzer Zeiten werden die Beine schräg gelagert. Dazu kann ein Stuhl oder eine geeignetes
Gepäckstück verwendet werden.
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7.5 Kurzübersicht über die häufigsten Kinderkrankheiten17

7.5.1 Masern (Morbilli)
Weltweit verbreitete, durch Myxoviren hervorgerufene, fieberhafte, ansteckende, vor allem Kinder befallende
Infektionskrankheit mit Hautausschlag und Schleimhautentzündung. Masern hinterlassen eine lebenslange
Immunität.

Etwa neun Tage nach der Ansteckung tritt das Vorstadium mit Fieber bis 39ºC, Husten, Schnupfen und
Bindehautentzündung mit vermehrtem Tränenfluß sowie Lichtscheu, Unwohlsein, Kopf- und Halsschmerzen auf.
In der Mundhöhle, vor allem am vorderen Gaumen und am Zäpfchen, treten braunrote, zusammenfließende
Flecken auf. Gleichzeitig erscheinen kleine weißliche Flecken mit rotem Hof (Koplik-Flecke) an der
Wangenschleimhaut. Der typische Masernausschlag (Masern exanthem) tritt erst am 15. Tag nach der Infektion
auf. Er beginnt im Gesicht und hinter den Ohren und greift dann auf Oberkörper, Arme, Bauch und Beine über.
Masern führen zu einer Abwehrschwäche; daher können sich an die Masern Nachkrankheiten anschließen. Am
häufigsten sind Lungenentzündung und eitrige Mittelohrentzündung.

7.5.2 Mumps (Parotitis epidemica, Ziegenpeter)
Weltweit verbreitete, hochinfektiöse Viruserkrankung der Ohrspeicheldrüsen mit sehr schmerzhafter
Anschwellung der Ohrspeicheldrüsen, meist auch der Unterzungen- und Unterkieferspeicheldrüsen, sowie
Schwellung und Rötung des Wangenbereichs.

7.5.3 Röteln (Rubeolen, Rubeola, Rubella)
Durch das Rötelnvirus verursachte, im allgemeinen durch Tröpfchen übertragene, fiebrige Infektionskrankheit. Der
Rötelnausschlag (vergleichsweise deutlich umschriebene, leicht erhabene, rundliche, hellrosarote Flecken) beginnt
am Kopf und breitet sich dann über den gesamten Körper aus; typisch sind Lymphdrüsenschwellungen im Nacken
und hinter den Ohren. Erkranken Frauen während der ersten drei Schwangerschaftsmonate an Röteln, kann es zu
Fruchtschäden an der Augenlinse, am Innenohr oder zu angeborenen Herzfehlern kommen.

7.5.4 Windpocken (Schafblattern, Spitzpocken, Wasserblattern, Wasserpocken)
Sehr ansteckende, in der Regel gutartig verlaufende virusbedingte Infektionskrankheit mit bläschenförmigem, den
ganzen Körper befallendem Hautausschlag. Dabei entstehen jeweils innerhalb von Stunden aus linsengroßen,
blaßroten Flecken Papeln und Bläschen mit rotem Saum, deren Decke leicht einreißt. Nach einigen Tagen stehen
frische und unter einer Kruste abheilende Bläschen nebeneinander. Windpocken sind ansteckend bis zum Abfall
der letzten Krusten (Isolierung des Erkrankten). Schutzimpfung möglich.

7.5.5 Scharlach (Scarlatina)
Anzeigepflichtige, durch hämolysierende Streptokokken verursachte Infektionskrankheit vor allem des
Kindesalters. Nach einer Inkubationszeit von 3–6 Tagen treten plötzlich hohes Fieber mit Kopfschmerzen und
Erbrechen auf. Dazu kommen Halsschmerzen, nicht selten auch Schüttelfrost. In diesem Stadium sind die
Mandeln, der gesamte Rachen und Gaumen flammend „scharlachrot“. Die Zunge ist weißlich und pelzig belegt.
Die einzelnen Geschmacksknospen sind entzündlich geschwollen, so daß die Oberfläche der Zunge einer
Himbeere ähnelt (Himbeerzunge). Auf der Haut erscheint 1–3 Tage nach Beginn der Erkrankung der
Scharlachausschlag in Form von stecknadelkopfgroßen, dichtstehenden, hochroten Fleckchen, die etwas erhaben
sind, wodurch die Haut sich samtartig anfühlt; blaßt nach 2–4 Tagen ab. Behandlung mit Penicillin.
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7.5.6 Keuchhusten (Stickhusten, blauer Husten, Pertussis)
Äußerst ansteckende, akute Infektionskrankheit besonders von Kleinkindern, für die krampfhafte, stoßartige
Hustenattacken mit typisch ziehendem Einatmungsgeräusch (Keuchen) und Hervorwürgen von Schleim, nicht
selten auch Erbrechen am Ende eines Hustenanfalls bezeichnend sind. Erreger des Keuchhusten ist das Bakterium
Bordetella pertussis, dessen Übertragung durch Tröpfcheninfektion erfolgt; Inkubationszeit 7–14 Tage.
Keuchhusten hinterläßt eine langdauernde Immunität. Der Keuchhusten dauert im allgemeinen 6–8 (auch bis 10)
Wochen. Säuglinge und Kleinkinder unter zwei Jahren sind besonders gefährdet und sollten gegen Keuchhusten
geimpft werden.

7.5.7 Impfplan für Kinder und Jugendliche 18

Lebensalter Art der Impfung

Neugeborene BCG (Tuberkulose)-Schutzimpfung: optional, z.B. für gefährdete oder exponierte
Personenkreise

ab 3. Lebensmonat DPT (Diphterie-Pertussis-Tetanus / Diphterie-Keuchhusten-Wundstarrkrampf):

dreimal im Abstand von 4 Wochen oder alternativ:

DT (Diphterie-, Tetanus-Impfung):

zweimal im Abstand von mindestens 6 Wochen
Hib (Haemophilus influenzae Serotyp b):

2 Impfungen im Abstand von mindestens 6 Wochen oder simultan mit der 1. und 3. DPT-
Impfung oder 3 Impfungen mit kombiniertem DPT-Hib-Impfstoff im Abstand von 4
Wochen.

Poliomyelitis (Kinderlähmung):
2 Schluckimpfungen im Abstand von mindestens 6 Wochen, mit der 1. und 3. DPT-
Impfung oder Teilnahme an Impfaktionen der Gesundheitsämter im folgenden Winter
(November/Januar)

2. Lebensjahr

(nicht vor dem 15.
Lebensmonat)

DPT: 4. Impfung (Abschluß der Grundimmunisierung) oder alternativ19:

DT: 3. Impfung (Abschluß der Grundimmunisierung)

Hib: 3. Impfung, gegebenenfalls mit der 4. DPT-Impfung oder 4. Impfung mit
kombiniertem DTP-Hib-Impfstoff

Poliomyelitis: 3. Schluckimpfung (Abschluß der Grundimmunisierung)

Masern, Mumps und Röteln (Kombinationsimpfstoff): 1. Impfung

ab 6. Lebensjahr Masern, Mumps und Röteln (Kombinationsimpfstoff): 2. Impfung

DT:  Auffrischungsimpfung

ab 10. Lebensjahr Poliomyelitis: Wiederimpfung

11. - 15. Lebensjahr Röteln (alle Mädchen, auch wenn im Kleinkindalter bereits geimpft)

DT: Auffrischungsimpfung

Tabelle 7-5: Impfplan für Kinder und Jugendliche

                                                          
18 Impfempfehlungen der Ständigen Impfkommission / Robert-Koch-Institut - Bundesinstitut für Infektionskrankheiten und nicht

übertragbare Krankheiten. Stand: Oktober 1994. - Bei Personen mit bestehenden hirnorganischen Störungen sowie bei Immundefizienz des
Impflings oder engen Kontaktpersonen sind besondere, bei den zuständigen Ärzten oder Ämtern zu erfragende Vorsichtsmaßnahmen und
Vorschriften zu beachten.

19 Bei Kindern mit progressiven neurologischen Erkrankungen, Krampfleiden, neurologischen Erkrankungen, die besonders häufig mit
Krampfanfällen einhergehen, sollte anstelle der DPT-Impfung die DT-Impfung erwogen werden (zwei Impfungen im Abstand von
mindestens sechs Wochen und eine dritte Impfung im 2. Lebensjahr), da eine Verschlechterung des Leidens oder Krampfanfälle der
Impfung angelastet werden könnten. Andererseits sind diese Kinder durch Keuchhusten sehr gefährdet. Vom impfenden Arzt ist eine
sorgfältige Risikoabwägung vorzunehmen.
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8 Aufsichtspflicht
Neben der pädagogischen Betreuungstätigkeit ist die Aufsichtspflicht und ihre Durchführung das wohl wichtigste
Thema für einen Gruppenleiter. Sie stellt eine Aufgabe dar, die dem Betreuer per Gesetz zugewiesen wird. Erfüllt
er sie nicht, kann guter Rat teuer sein. Die Aufsichtspflicht stellt also keinesfalls einen Faktor dar, den man getrost
vernachlässigen sollte.

Da Form und Inhalt der Aufsichtspflicht manchmal verschieden ausgelegt werden und ihr eigentliches Wesen
somit häufig im Dunklen verborgen bleibt, soll an dieser Stelle versucht werden, ein wenig Licht in die Finsternis
zu bringen. Tatsächlich genügen ein paar elementare Kenntnisse und deren praktische Anwendung, um der
Aufsichtspflicht zu genügen. Der altbekannte Satz vom Jugendgruppenleiter, der mit einem Bein im Gefängnis
steht, relativiert sich dann ganz schnell.

Die nun folgende Übersicht gliedert sich in 4 Teile:

1. Definition und Aufgabe der Aufsichtspflicht

2. Haftung

3. Aufsichtspersonen

4. Durchführung der Aufsicht

Am Ende dieses Kapitels folgt ein Urteil des BGH zur Jugendarbeit, welches im unmittelbaren Zusammenhang zur
Aufsichtspflicht steht.

8.1 Definition und Aufgabe der Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht ist im Zivilrecht die Pflicht zur Beaufsichtigung Minderjähriger oder wegen ihres geistigen
oder körperlichen Zustandes besonderer Beaufsichtigung Bedürftiger (Betreuungspflicht). Bei Verletzung der
Aufsichtspflicht ist grundsätzlich die Aufsichtsperson (Eltern, Vormund, Lehrer, Ausbilder,...) ersatzpflichtig.20

Die gesetzliche Grundlage für die Aufsichtspflicht und die Folgen ihrer Verletzung sind im § 832 des Bürgerlichen
Gesetzbuches beschrieben. Dementsprechend ergeben sich für die Aufsicht zwei einfache Pflichten:

Der Aufsichtspflichtige hat die Aufgabe

1. die ihm zur Beaufsichtigung anvertraute Person vor Schaden zu bewahren. Dieses schließt sowohl die
körperliche Unversehrtheit als Teil der Personensorge, als auch die Vermögenssorge ein.

2. Dritte vor Schaden durch die ihm zur Beaufsichtigung anvertraute Person zu schützen. Hierzu zählen
auch andere Teilnehmer der Veranstaltung.

Wird die Aufsichtspflicht verletzt, so ist der Aufsichtspflichtige haftbar, wenn die Aufsichtspflichtverletzung
fahrlässig oder vorsätzlich geschehen ist.

8.2 Haftung
Bei der Haftung im Falle einer Aufsichtspflichtverletzung wird zwischen

1. zivilrechtlicher Haftung und

2. strafrechtlicher Haftung

unterschieden.

Die zivilrechtliche Klage kann von den Erziehungsberechtigten angestrebt werden. Sie umfaßt zum Beispiel
Schmerzensgeld oder Schadenersatz. Unabhängig davon tritt eine strafrechtliche Verfolgung in Kraft, wenn gegen
Recht und Gesetz verstoßen wurde.
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8.3 Wer kann Aufsichtsperson sein?
Auf diese Frage gibt es zwei Antworten, denn es gibt Aufsichtspersonen, die es kraft Gesetz sind und solche
Aufsichtspersonen, die kraft Vertrages die Aufsichtspflicht erhalten haben.

Aufsichtsperson kraft Gesetzes sind:

1. Eltern über ihre Kinder,

2. Vormund und Pfleger über ihre Mündel,21

3. Ausbilder über Auszubildende im Rahmen ihrer Ausbildung und

4. Lehrer über Schüler22.

Aufsichtsperson kraft Vertrages sind im Allgemeinen:

1. Jugend- und Gruppenleiter während der Veranstaltung über die ihnen anvertrauten Kinder und
Minderjährigen sowie

2. Reise- und Freizeitleiter über die jugendlichen Teilnehmer.

Der „Vertrag“ selbst bedarf nicht zwingend der schriftlichen Form. Es genügt eine in irgendeiner Weise zum
Ausdruck gebrachte Einwilligung des Erziehungsberechtigten in die Teilnahme an der Veranstaltung. Bei größeren
Unternehmungen sollte allerdings immer eine schriftliche Zustimmung eingeholt werden.

An jugendliche Mitarbeiter über sechzehn Jahren kann die Aufsicht delegiert werden. Auf folgendes ist jedoch zu
achten:

1. Der jugendliche Mitarbeiter muß Willens und in der Lage sein, die Aufsicht auszuüben.

2. Die Erziehungsberechtigten des Mitarbeiters müssen ihr Einverständnis zur Ausübung der Aufsicht
erklären.

Der jugendliche Mitarbeiter selber kann nicht aufsichtspflichtig sein. Er führt die Aufsicht lediglich in Vertretung
eines volljährigen Mitarbeiters. Dieser muß durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, daß die Aufsichtspflicht
von dem Vertreter entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten durchgeführt wird. Zu diesen Maßnahmen gehört
auch die Pflicht, die Durchführung der Aufsicht zu überwachen und zu kontrollieren.

Mitarbeitern unter sechzehn Jahren kann in keinem Fall, auch nicht in Vertretung, die Aufsicht übertragen werden!

Für das Zeltlager in Wittenborn und ähnliche Ferienmaßnahmen kann von folgendem Sachverhalt ausgegangen
werden:

1. Die Erziehungsberechtigten übertragen die Aufsichtspflicht kraft Vertrages an den Träger der
Ferienmaßnahme. Dazu gehört im Allgemeinen eine verbindliche und schriftliche Anmeldung sowie
die persönliche Übergabe der Kinder an den Träger. Entsprechend beginnt die Aufsichtspflicht für den
Träger spätestens in dem Moment wo die Eltern das Zeltlager verlassen haben. Von jetzt an sind alle
Mitarbeiter für alle Kinder aufsichtspflichtig!

2. Der Träger delegiert die Verantwortung für die Aufsichtspflicht über bestimmte Kinder und
Jugendliche an seine Mitarbeiter. Dieses geschieht in Wittenborn im Rahmen der Zelteinteilung. Ab
diesem Zeitpunkt ist ein bestimmter Mitarbeiter für eine Gruppe von Kindern speziell
aufsichtspflichtig. Wird die Zelteinteilung durch den verantwortlichen Leiter der Ferienmaßnahme
(Lagerleiter) durchgeführt, so handelt dieser im Auftrage des Trägers.

3. Jugendliche Mitarbeiter über sechzehn Jahren führen die Aufsicht über ihre Kinder nur in Vertretung
des Lagerleiters. Diese hat für die betreffenden Kinder die Aufsichtspflicht.

                                                          
21 Ein Mündel ist ein unter einer Vormundschaft stehender Minderjähriger.
22 In diesem Fall bildet § 839 BGB beziehungsweise der Artikel 34 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 839 BGB die Rechtsgrundlage.
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8.4 Durchführung der Aufsicht
Das Ausmaß der gebotenen Aufsichtspflicht ergibt sich unter anderem aus dem Alter, der Eigenart und dem
Charakter der Aufsichtsbedürftigen. Daneben muß der Aufsichtspflichtige auch den jeweils gegebenen Umständen
Rechnung tragen.

Daraus läßt sich zum Beispiel folgern, daß Kinder anders beaufsichtigt werden müssen, als Jugendliche. Innerhalb
einer Altersgruppe läßt sich auch darin ein Unterschied ausmachen, ob die Kinder zum Beispiel alleine auf dem
bekanntem Gelände einer Ferienmaßnahme spielen, oder ob das Spiel außerhalb in vielleicht unbekanntem und
sogar gefährlichem Gelände stattfindet.

Der Aufsichtspflichtige muß jeweils das tun, was laut Rechtsprechung nach vernünftigen und verstandesmäßigen
Anforderungen getan werden muß, um Schaden zu verhindern. Nach welchen Gesichtspunkten die Aufsicht
durchgeführt werden kann, läßt sich aus der folgenden Tabelle entnehmen:

1. Faktoren die in der Person
des Aufsichtsbedürftigen
liegen:

− Alter, Eigenart und Charakter

− körperlicher, seelischer und sozialer Entwicklungsstand

− Verhaltensauffälligkeiten, Krankheiten und Behinderungen

2. Gruppenverhalten der
Aufsichtsbedürftigen:

− Größe der Gruppe

− Zeit des Bestehens der Gruppe

− gruppendynamische Gesetzmäßigkeiten

3. Gefährlichkeit der
Beschäftigung:

− Art der Spiele

− Art und Bauweise der Spielgeräte, insbesondere ihre Gefährlichkeit

− Ausflüge, Wettkämpfe, Besichtigungen

− Baden

4. Örtliche Umgebung: − Abgeschlossenheit des Geländes

− auf dem Wege

− auf dem Spielplatz

− Nähe von Gewässern

− sonstige Gefahrenquellen, insbesondere Steinbrüche, Hochgebirge, hoher
Schnee

5. Faktoren, die in der Person
des Aufsichtspflichtigen
liegen:

− Kenntnisse und Fertigkeiten

− pädagogische Erfahrung

6. Verhältnis zwischen
Aufsichtspflichtigen und
Aufsichtsbedürftigen:

− Gruppengröße

− Dauer des Bekanntseins

− Vertrautsein im Umgang miteinander

7. Erziehungsauftrag: − Erziehung zur Selbständigkeit

8. Grundsatz der Fachlichkeit
und Verhälnismäßigkeit
der gebotenen Aufsicht:

− unter gleichwertigen Maßnahmen die pädagogisch sinnvollere auswählen

− belehren, dann überwachen und erst dann, wenn nötig eingreifen

9. Zumutbarkeit für den
Aufsichtspflichtigen:

− Die notwendigen Maßnahmen zur Durchführung der gebotenen Aufsicht
müssen dem Betreuer zuzumuten sein.

− Eine ständige und direkte Beaufsichtigung „rund um die Uhr“ ist nicht nur
unmöglich, sondern auch unzumutbar.

Tabelle 8-6: Bestimmungsfaktoren der Aufsichtspflicht

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung beginnt die Aufsichtspflicht schon vor einer Veranstaltung. Um Schaden
zu vermeiden und somit der Aufsichtspflicht zu genügen, sind folgende Punkte zu beachten:
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1. Die Planung und Vorbereitung einer Veranstaltung sollte sorgfältig durchgeführt werden. Dabei
müssen alle möglicherweise eintretenden Situationen genau überdacht werden.

2. Bei Bedarf muß eine ausreichende Anzahl von geeigneten und sachkundigen Helfern rechtzeitig zur
Verfügung stehen. Sie sind ebenfalls aufsichtspflichtig.

3. Da Schäden erfahrungsgemäß auch beim Sammeln zu einer Veranstaltung eintreten können, müssen
die Aufsichtspflichtigen schon frühzeitig erscheinen.

Üblicherweise erstreckt sich die Aufsichtspflicht nicht auf den Hinweg zu und Rückweg von einer Veranstaltung.

Besondere Vorsicht und ausreichende Unterweisung der Aufsichtsbedürftigen sind erforderlich bei

1. Baden in unbekannten Gewässern,

2. Boots- oder Schiffstouren,

3. Bergtouren und, wegen der erhöhten Feuergefahr, bei

4. Übernachtungen in Berghütten oder ähnlichen Holzhäusern.

Eine theoretische Belehrung über Gefahren, Gebote und Verbote ist nicht ausreichend! Der Aufsichtspflichtige
muß vielmehr auch immer ihre Einhaltung überwachen und sich mit den zu betreuenden bei geeigneten
Gelegenheiten über mögliche Gefahrensituationen unterhalten.

Allerdings hat das Ausmaß und die Verantwortung der Aufsichtspflicht auch seine Grenzen: Besonders bei
Jugendlichen kann dem betreffenden Betreuern nicht zugemutet werden, ihre Schützlinge ständig und „auf Schritt
und Tritt“ zu begleiten. Die Grenzen werden hier durch den „gesunden Menschenverstand“ und die „allgemein
übliche Sorgfalt“ gesetzt.

Der Aufsichtspflichtige hat grundsätzlich die Pflicht zur Belehrung. Dabei gilt:

1. Kinder müssen über die allgemeinen Gefahren des täglichen Lebens belehrt werden, die ihnen überall
begegnen, zum Beispiel im Straßenverkehr, beim Baden, bei der Benutzung von elektrischen Geräten,
beim Entzünden von Feuer, beim Werfen von Steinen oder anderen Gegenständen, bei Balgereien, ...

2. Jugendliche müssen über Gefahren besonders belehrt werden, die im Zusammenhang stehen mit der
unbefugten Benutzung von Kraftfahrzeugen, Schußwaffen, Booten oder auch der Teilnahme an
Protestaktionen.

Man kann zusammenfassend sagen, daß Kinder grundsätzlich über alles belehrt werden müssen, Jugendliche nur
über Gefahren, mit denen sie im normalen täglichen Leben nicht zwingend konfrontiert werden.

Die Durchführung der Aufsichtspflicht kann grob durch drei Phasen beschrieben werden:

1. Einweisen Bei jeder Aktion muß auf eventuelle Gefahren hingewiesen werden (Belehrungspflicht). Es
ist für jede Situation genau zu überlegen, welche möglichen Gefahren sich für die
Aufsichtsbedürftigen oder Dritte ergeben können und ob für eventuelle strafbare
Handlungen ein Anreiz besteht.

Ist dieses der Fall, so muß vor der Gefahr oder der strafbaren Handlung eindeutig gewarnt
werden!

2. Überwachen Die Beachtung der gegebenen Warnungen und der erteilten Anweisungen oder Verbote ist
zu überwachen. Allerdings ist eine ständige Überwachung nicht zwingend erforderlich. Es
genügen, vom Alter der Aufsichtsbedürftigen abhängigen, stichprobenartig durchgeführte
Überprüfung.

3. Eingreifen Wird bei den Stichproben festgestellt, daß die gegebenen Warnungen nicht befolgt oder
gegebene Anweisungen nicht beachtet werden, so ist den betreffenden Gruppenmitgliedern
eindeutig klar zu machen, daß ihr Verhalten wegen der damit verbundenen Unfallgefahr
oder gar strafbaren Handlungen nicht geduldet werden kann. Besteht eine Gefährdung, muß
der Betreuer tätig werden, um die Gefahr und deren eventuelle Folgen zu beseitigen.

Tabelle 8-1: Checkliste zur Durchführung der Aufsicht
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8.5 Urteil des Bundesgerichtshofes zur Jugendarbeit
In einem Urteil des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe vom 5. 12. 1983 wird festgestellt:

Die im Interesse und im Rahmen der Zweckbestimmung des Vereins liegende Jugendarbeit ist
eine gefahrgeneigte Tätigkeit.

Gemäß diesem Urteil ist davon auszugehen, daß im Rahmen der Jugendarbeit Gefahren bestehen oder gefährliche
Tätigkeiten durchgeführt werden, die trotz einer einwandfreien Ausübung der Aufsichtspflicht zu Unfällen und
Schäden führen können. Dazu ein Beispiel:

Ein Gruppenleiter besucht mit seiner Gruppe 8 bis 10-jähriger Kinder einen Spielplatz, auf dem sich eine Rutsche
befindet. Die Rutsche als Spielgerät birgt natürlich gewisse Gefahren in sich. Unser Gruppenleiter weist
entsprechend in vorbildlicher Weise auf die möglichen Gefahren hin: Nur einer zur Zeit rutschen, auf
ausreichenden Abstand achten, nur mit Blickrichtung nach vorne rutschen,...

Natürlich überprüft er das Spielgerät vor der Benutzung durch seine Kinder auf mögliche Gefahrenquellen und
kann zum Glück keine feststellen. Anschließend setzt er sich auf die der Rutsche gegenüberliegende Bank und
beobachtet das Spielen seiner Kinder. Trotz all dieser Vorsicht verletzt sich ein Kind auf der Rutsche, da es die
Rutsche nicht schnell genug verlassen hat und das nächste Kind ihm in den Rücken rutscht.

Sicherlich wäre der Schaden nicht entstanden, wenn der Gruppenleiter den Spielplatz mit seinen Kindern nicht
besucht hätte, oder zumindest die Benutzung der Rutsche verboten hätte. Aber ist er deswegen haftbar?

Ein wesentlicher Zweck der Jugendarbeit ist das Spiel, auch das Spiel oder die Benutzung einer Rutsche auf einem
Spielplatz gehört dazu. Würde man die Benutzung der Rutsche einfach verbieten, so wäre der Zweck der
Jugendarbeit verfehlt. Konsequenterweise müßte man alle Tätigkeiten, die mit irgendeiner Gefahr verbunden sind
verbieten. Damit würde ein wesentlicher Zweck der Jugendarbeit in Frage gestellt werden.

In diesem Fall hat der Gruppenleiter seiner Aufsichtspflicht genügt. Eine fahrlässige Handlung ist ihm nicht
vorzuwerfen. Zweifellos hat er den Spielplatz vorsätzlich betreten und das Rutschen erlaubt. Allerdings ist es den
Kindern seiner Altersgruppe durchaus zuzumuten, die Rutsche nach einer Einweisung alleine und auch
unbeaufsichtigt zu benutzen. Trotz seines Verhaltens konnte der Gruppenleiter diesen Unfall nicht verhindern. Er
hat jedoch alles notwendige getan, um das Risiko eines Unfalls zu vermindern. Ein Schaden läßt sich unter diesen
Umständen nie ganz ausschließen. Der Unfall hätte sich auch zu beliebigen anderen Zeitpunkten im täglichen
Leben Kinder ereignen können. Ein Vorsatz ist aus diesen Gründen auch nicht nachzuweisen. Entsprechend kann
der Gruppenleiter für diesen Schaden nicht haftbar gemacht werden.
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9 Recht

9.1 Gesetz zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchg)

§ 1. Jugendgefährdende Orte

Halten sich Kinder oder Jugendliche an Orten auf, an denen ihnen eine unmittelbare Gefahr für ihr körperliches,
geistiges oder seelisches Wohl droht, so haben die zuständigen Behörden oder Stellen die zur Abwendung der
Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, haben sie die Kinder oder Jugendlichen

(1) zum Verlassen des Ortes anzuhalten,

(2) einem Erziehungsberechtigten zuzuführen oder, wenn kein Erziehungsberechtigter erreichbar ist, in die Obhut
des Jugendamtes zu bringen.

In schwierigen Fällen haben die zuständigen Behörden oder Stellen das Jugendamt über den jugendgefährdenden
Ort zu unterrichten.

§ 2. Altersstufen, Erziehungsberechtigte

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht vierzehn, Jugendlicher, wer vierzehn, aber noch nicht
achtzehn Jahre alt ist.

(2) Erziehungsberechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist

1. jede Person, der allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des
Bürgerlichen Gesetzbuches die Personensorge zusteht (§ 1626 BGB Abs. 1),

2. jede sonstige Person über achtzehn Jahre, soweit sie aufgrund einer Vereinbarung mit dem
Personensorgeberechtigten Aufgaben der Personensorge wahrnimmt oder soweit sie das Kind oder
den Jugendlichen im Rahmen der Ausbildung oder mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten
im Rahmen der Jugendhilfe betreut.

(3) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten ankommt, haben die in
Absatz 2 Nr. 2 genannten Personen ihre Berechtigung auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die Berechtigung zu überprüfen.

(4) Soweit nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben Kinder und Jugendliche ihr Lebensalter auf
Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das
Lebensalter zu überprüfen.

(5) Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche

§ 3. Aufenthalt in Gaststätten

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten23 darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn Jahren nur gestattet werden,
wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet. Dieses gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche

1. an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen,

2. sich auf Reisen befinden oder

3. eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen.24

(2) Jugendlichen ab sechzehn Jahren ist der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung eines
Erziehungsberechtigten bis 24 Uhr gestattet.

(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in vergleichbaren
Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.

                                                          
23 Mit Gaststätten sind alle öffentlichen Verkaufsstellen gemeint, in denen gewerbsmäßig Getränke oder Nahrungs- und Genußmittel zum

Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden. Darunter fallen auch Discotheken, Cafés, Eisdielen, etc.
24 Dieses gilt jedoch nicht, wenn eine Mahlzeit oder ein Getränk bestellt wird, um den Aufenthalt in der Gaststätte zu rechtfertigen.
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§ 4. Alkoholabgabe

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen

1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur
geringfügiger Menge enthalten25, an Kinder und Jugendliche

2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter sechzehn Jahren

weder abgegeben, noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einem Personensorgeberechtigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 1) begleitet
werden26.

(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. Dieses gilt nicht,
wenn der Automat in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch Vorrichtungen oder durch
ständige Aufsicht sichergestellt ist, daß Kinder und Jugendlichen unter sechzehn Jahren alkoholische Getränke
nicht aus dem Automaten entnehmen können. § 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.

§ 5. Tanzveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten darf
Kindern und Jugendlichen unter sechzehn Jahren nicht und Jugendlichen ab sechzehn Jahren längstens bis 24
Uhr gestattet werden27.

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kinder bis 22 Uhr und Jugendlichen unter sechzehn Jahren
bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe
durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege28 dient.

(3) Ausnahmen von Absatz 1 können auf Vorschlag des Jugendamtes zugelassen werden.

§ 6. Filmveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur gestattet werden,
wenn die Filme von der obersten Landesbehörde zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind. Kindern
unter sechs Jahren darf die Anwesenheit nur gestattet werden, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten
begleitet sind.

(2) Film, die geeignet sind, das körperlich, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen zu
beeinträchtigen, dürfen nicht zur Vorführung vor ihnen freigegeben werden.

(3) Die oberste Landesbehörde kennzeichnet Filme29 mit

1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,

2. „Freigegeben ab sechs Jahren“,

3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“,

4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“,

5. „Nicht freigegeben unter achtzehn Jahren“.

Kommt in Betracht, daß ein nach Abs. 1 Nr. 5 gekennzeichneter Film den Tatbestand des § 131 oder des § 184 des
Strafgesetzbuches erfüllt, ist dieses der zuständigen Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.

                                                          
25 Darunter fallen auch Weinbrandbohnen, Mon Cherié, etc.
26 Personensorgeberechtigten sind in der Regel die Eltern. Jugend- und Gruppenleiter nehmen im Rahmen ihrer Tätigkeit kraft Vertrages nur

Teile der Personensorge wahr.
27 Eine Veranstaltung gilt als öffentlich, wenn jedermann, der sich den Eintrittsbedingungen unterwirft, Zutritt hat. Dieses gilt auch für

geschlossene Veranstaltungen, deren Geschlossenheit nicht streng eingehalten wird oder werden kann, zu denen also beliebige Personen
Zutritt finden (Polterabende, etc.).

28 Dazu zählen zum Beispiel Karnevals- und Vereinsfeste oder Kinderbälle.
29 Der Betreiber eines Filmtheaters ist verpflichtet, die Freigabeentscheidung durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu

machen. Für diese Bekanntmachung dürfen nur die im Gesetz festgelegten Bezeichnungen verwendet werden. Bei der Ankündigung und
Werbung der Filme darf werden auf jugendgefährdende Inhalte hingewiesen werden, noch dürfen die Anzeigen und Hinweise so
aufgemacht sein, daß sie selbst jugendgefährdend sind.
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(4) Im Rahmen der Absätze 1 und 3 Nr. 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen ohne
Begleitung eines Erziehungsberechtigten nur gestattet werden

1. Kindern, wenn die Vorführung bis 20 Uhr,

2. Jugendlichen unter sechzehn Jahren, wenn die Vorführung bis 22 Uhr,

3. Jugendlichen über sechzehn Jahren, wenn die Vorführung bis 24 Uhr

beendet ist.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der Art der
Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beiprogramme.

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die
Filme nicht gewerblich genutzt werden.

(7) Auf Filme, die von der obersten Landesbehörde nach Absatz 3 Nr. 1 gekennzeichnet worden sind, finde die §§
1 und 11 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften keine Anwendung.

§ 7. Video, Bildplatten u.ä.

(1) Bespielte Videokassetten, Bildplatten, und vergleichbare Bildträger dürfen Kindern und Jugendlichen nur
zugänglich gemacht werden, wenn die Programme von der obersten Landesbehörde für ihre Altersstufe
freigegeben und gekennzeichnet worden sind.

(2) Für die Freigabe und Kennzeichnung findet § 6 Abs. 2 und 3 Nr. 1 und Abs. 6 entsprechende Anwendung. Auf
die Alterseinstufung ist mit einem fälschungssicheren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist vom Inhaber der
Nutzungsrechte auf dem Bildträger und auf der Hülle in einer deutlich sichtbaren Form anzubringen, bevor der
Bildträger an den Handel geliefert oder in sonstiger Weise gewerblich verwendet wird.

(3) Bildträger, die von der obersten Landesbehörde nicht oder mit „Nicht freigegeben unter achtzehn Jahren“
gekennzeichnet worden sind, dürfen

1. einem Kind oder Jugendlichen nicht angeboten, überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden30,

2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die
der Kunde nicht zu betreten pflegt oder im Versandhandel angeboten oder überlassen werden.

(4) In der Öffentlichkeit dürfen bespielte Bildträger nicht in Automaten angeboten werden.

(5) Auf Bildträger, die von der obersten Landesbehörde nach Absatz 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4
gekennzeichnet worden sind, finde die §§ 1 und 11 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften keine Anwendung.

(6) § 6 Abs. 3 Nr. 2 findet entsprechende Anwendung.

                                                          
30 Der Begriff des Zugänglichmachens ist im Gesetz nicht näher bestimmt. Man kann jedoch davon ausgehen, daß zumindest jede Form von

Abgabe (Verkauf, Verleih, Vermietung), jede Aushändigung (zum Beispiel als Bote) und die teilweise oder ganze Vorführung damit
gemeint ist.
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§ 8. Spielhallen, Spiele, Spielgeräte

(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen, vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden Räumen
darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.

(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendlichen nur auf
Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten Spezialmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen gestattet werden,
wenn der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht.

(3) Elektronische Bildschirm-Unterhaltungsspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit dürfen zur entgeldlichen
Benutzung

1. auf Kindern und Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftsmäßig genutzten Räumen
oder

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren

nicht aufgestellt werden.

(4) Das Spielen an Elektronischen Bildschirm-Unterhaltungsspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die zur
entgeldlichen Benutzung aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn Jahren ohne
Begleitung eines Erziehungsberechtigten nicht gestattet werden.

(5) Unterhaltungsspielgeräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere
dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,
dürfen in der Öffentlichkeit an Kindern und Jugendlichen zugänglichen Orten nicht aufgestellt werden.

§ 9. Rauchen

Das Rauchen in der Öffentlichkeit darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn Jahren nicht gestattet werden.31

§ 10. Anordnungen - Jugendverbot im Einzelfall

Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung im Sinne des § 1 Satz 1
aus, die durch die Anwendung der §§ 3 bis 8 nicht ausgeschlossen oder wesentlich gemindert werden kann, so
kann die zuständige Behörde anordnen, daß der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen
nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Alters- oder Zeitbegrenzungen enthalten, wenn dadurch die Gefährdung
ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird.

§ 11. Veranstalterpflichten

Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 3 bis 10 für ihre Betriebseinrichtungen und
Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie die Alterseinstufungen von Filmen durch deutlich sichtbaren und
gut lesbaren Aushang bekanntzumachen. Zur Bekanntmachung der Alterseinstufungen von Filmen und Bildträgern
dürfen sie nur die Kennzeichnungen des § 6 Abs. 3 Nr. 1 verwenden. Wer einen Film für öffentliche
Filmveranstaltungen weitergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter auf die Alterseinstufung hinzuweisen. Für Filme
und Bildträger, die von der obersten Landesbehörde nach § 6 Abs. 3 Nr. 1 gekennzeichnet worden sind, darf bei
der Ankündigung und bei der Werbung weder auf jugendgefährdende Inhalte verwiesen werden noch darf die
Ankündigung oder Werbung in jugendgefährdender Weise erfolgen.

                                                          
31 Entgegen allgemeinen Vermutungen besteht kein generelles Abgabeverbot für Tabakwaren für Kinder und Jugendliche unter sechzehn

Jahren. Lediglich das Rauchen in der Öffentlichkeit wird untersagt.
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§ 12. Bußgeld / Strafen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsätzlich oder fahrlässig

 1. entgegen § 3 einem Kind oder einem Jugendlichen den Aufenthalt in einer Gaststätte gestattet,

 2. entgegen § 4 Abs. 1 ein alkoholisches Getränk oder Lebensmittel an ein Kind oder einen
Jugendlichen abgibt oder ihm den Verzehr gestattet,

 3. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 ein alkoholisches Getränk in einem Automaten anbietet,

 4. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder Jugendlichen die Anwesenheit bei einer öffentlichen
Tanzveranstaltung gestattet,

 5. entgegen § 6 Abs. 1 oder 4 einem Kind oder einem Jugendlichen die Anwesenheit bei einer
öffentlichen Filmveranstaltung gestattet,

 6. entgegen § 7 Abs. 1 einem Kind oder einem Jugendlichen einen bespielten Bildträger, der nicht für
seine Altersstufe freigegeben ist, zugänglich macht,

 7. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 ein Zeichen nicht, nicht in der dort bezeichneten oder in einer der
Alterseinstufung durch die oberste Landesbehörde nicht entsprechende Weise anbringt,

 8. entgegen § 7 Abs. 3 Nr. 2 einen nicht freigegebenen Bildträger anbietet oder überläßt,

 9. entgegen § 7 Abs. 4 einen bespielten Bildträger in einem Automaten anbietet,

 10. entgegen § 8 Abs. 1 einem Kind oder einem Jugendlichen die Anwesenheit in einer öffentlichen
Spielhalle oder einem dort bezeichneten Raum gestattet,

 11. entgegen § 8 Abs. 2 einem Kind oder einem Jugendlichen die Teilnahme an einem Spiel mit
Gewinnmöglichkeit gestattet,

 12. entgegen § 8 Abs. 3 oder 5 ein Unterhaltungsspiel aufstellt,

 13. entgegen § 8 Abs. 4 einem Kind oder einem Jugendlichen unter sechzehn die Benutzung eines
Unterhaltungsspielgerätes gestattet,

 14. entgegen § 9 einem Kind oder einem Jugendlichen unter sechzehn das Rauchen in der Öffentlichkeit
gestattet oder

 15. einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 zuwiderhandelt,

 16. entgegen § 11 Satz 1 die für seine Betriebseinrichtung oder Veranstaltung geltenden Vorschriften
nicht durch den dort bezeichneten Aushang bekannt macht,

 17. entgegen § 11 Satz 2 nicht die Kennzeichnungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 verwendet,

 17a. entgegen § 11 Satz 3 einen Film für eine öffentliche Filmveranstaltung weitergibt, ohne den
Veranstalter auf die Alterseinstufung hinzuweisen,

18. entgegen § 11 Satz 4 bei der Ankündigung oder bei der Werbung auf jugendgefährdenden Inhalt
hinweist oder in jugendgefährdender Weise ankündigt oder wirbt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Person über achtzehn Jahre ein Verhalten eines Kindes oder
Jugendlichen herbeiführt oder fördert, das durch ein in Absatz 1 Nr. 1 bis 14 bezeichnetes oder in § 7 Abs. 3
Nr. 1 enthaltenes Verbot oder durch eine vollziehbare Anordnung nach § 10 verhindert werden soll.
Hinsichtlich des Verbotes in § 7 Abs. 3 Nr. 1 gilt dieses nicht für den Personensorgeberechtigten.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Deutsche Mark geahndet werden.

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Veranstalter oder
Gewerbetreibender

1. eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Zuwiderhandlung begeht und dadurch wenigstens
leichtfertig ein Kind oder einen Jugendlichen in seiner körperlichen, geistigen oder sittlichen
Entwicklung schwer gefährdet oder

2. eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Zuwiderhandlung aus Gewinnsucht begeht oder beharrlich
wiederholt.
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9.2 Ausschnitt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem Grundgesetz

§ 823 BGB. Schadensersatzpflicht.

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz
verstößt. Ist nach dem Inhalte des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt
die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein.

§ 828 BGB. Minderjährige; Taubstumme

(1) Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht
verantwortlich.

(2) Wer das siebente, aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem
anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zur
Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat. Das gleiche gilt von einem Taubstummen.

§ 832 BGB. Haftung des Aufsichtspflichtigen.

(1) Wer kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Person verpflichtet ist, die wegen Minderjährigkeit
oder wegen ihres geistigen oder körperlichen Zustandes der Beaufsichtigung bedarf, ist zum Ersatz des
Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein,
wenn er seiner Aufsichtspflicht genügt oder wenn der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung
entstanden sein würde.

(2) Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher die Führung der Aufsicht durch Vertrag übernimmt.

§839. Haftung bei Amtspflichtverletzung.

(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so
hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur
Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz
zu erlangen vermag.

(2) Verletzt ein Beamter bei dem Urteil in einer Rechtssache seine Amtspflicht, so ist er für den daraus
entstehenden Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in einer Straftat besteht. Auf eine
pflichtwidrige Verweigerung oder Verzögerung der Ausübung des Amtes findet diese Vorschrift keine
Anwendung.

(3) Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden
durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.

Art. 34 GG. Haftung bei Amtspflichtverletzungen

Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber
obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren
Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf
Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.

§ 249 BGB. Art und Umfang des Schadensersatzes.

Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz
verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer
Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag
verlangen.

§ 250 BGB. Schadensersatz in Geld nach Fristsetzung.

Der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen,
daß er die Herstellung nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Nach dem Ablaufe der Frist kann der Gläubiger den
Ersatz in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist
ausgeschlossen.
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§ 251 BGB. Schadensersatz in Geld ohne Fristsetzung.

(1) Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der
Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen.

(2) Der Ersatzpflichtige kann den Gläubiger in Geld entschädigen, wenn die Herstellung nur mit
unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. Die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres
entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich
übersteigen.

§ 252 BGB. Entgangener Gewinn.

Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach
dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen
Anstalten und Vorkehrungen mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.

§ 253 BGB. Immaterieller Schaden.

Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz
bestimmten Fällen gefordert werden.

§ 254 BGB. Mitverschulden.

(1) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere
davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile verursacht worden ist.

(2) Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, daß er unterlassen hat,
den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens aufmerksam zu machen, die der Schuldner
weder kannte noch kennen mußte, oder daß er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern. Die
Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung.

Art. 6 GG. Ehe, Familie, Uneheliche Kinder

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie
getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu
verwahrlosen drohen.

§ 1626 BGB. Elterliche Sorge; Berücksichtigung der wachsenden Selbständigkeit des Kindes

(1) Der Vater und die Mutter haben das Recht und die Pflicht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche
Sorge). Die elterliche Sorge umfaßt die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen
des Kindes (Vermögenssorge).

(2) Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende
Bedürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewußtem Handeln. Sie besprechen mit dem Kind,
soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben
Einvernehmen an.

§ 1631 BGB. Inhalt des Personensorgerechts; Einschränkung von Erziehungsmaßnahmen

(1) Die Personensorge umfaßt insbesondere das Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.

(2) Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig.

(3) Das Vormundschaftsgericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten
Fällen zu unterstützen.
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§ 1632 BGB. Anspruch auf Herausgabe des Kindes; Bestimmung des Umgangs; Wegnahme von der
Pflegeperson

(1) Die Personensorge umfaßt das Recht, die Herausgabe des Kindes von jedem zu verlangen der es den Eltern
oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.

(2) Die Personensorge umfaßt ferner das Recht, den Umgang des Kindes auch mit Wirkung für und gegen Dritte
zu bestimmen.

(3) Über Streitigkeiten, die eine Angelegenheit nach Absatz 1 oder 2 betreffen, entscheidet das
Vormundschaftsgericht auf Antrag eines Elternteils; verlangt ein Elternteil die Herausgabe des Kindes von
dem anderen Elternteil, so entscheidet hierüber das Familiengericht.

(4) Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern das Kind von der Pflegeperson
wegnehmen, so kann das Vormundschaftsgericht von Amts wegen oder auf Antrag der Pflegeperson anordnen,
daß das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange für eine solche Anordnung die
Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 Satz 1 insbesondere im Hinblick auf Anlaß oder Dauer der Familienpflege
gegeben sind.

§ 1634 BGB. Recht zum persönlichen Umgang mit dem Kind; Auskunft

(1) Ein Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, behält die Befugnis zum persönlichen Umgang mit dem
Kinde. Der Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, und der Personensorgeberechtigte haben alles zu
unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert.

(2) Das Familiengericht kann über den Umfang der Befugnis entscheiden und ihre Ausübung, auch gegenüber
Dritten, näher regeln; soweit es keine Bestimmung trifft, übt während der Dauer des Umgangs der nicht
personensorgeberechtigte Elternteil das Recht nach § 1632 Abs. 2 aus. Das Familiengericht kann die Befugnis
einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohle des Kindes erforderlich ist.

(3) Ein Elternteil, dem die Personensorge nicht zusteht, kann bei berechtigtem Interesse vom
Personensorgeberechtigten Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen, soweit ihre
Erteilung mit dem Wohle des Kindes vereinbar ist. Über Streitigkeiten, die das Recht auf Auskunft betreffen,
entscheidet das Vormundschaftsgericht.

(4) Steht beiden Eltern die Personensorge zu und leben sie nicht nur vorübergehend getrennt, so gelten die
vorstehenden Vorschriften entsprechend.
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9.3 Ausschnitt aus dem Strafgesetzbuch

Siebenter Abschnitt. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung

§ 131

(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in
einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die
das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,

1. verbreitet,

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht oder

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden
oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens
oder der Geschichte dient.

(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt.

Dreizehnter Abschnitt. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.

§ 174

(1) Wer sexuelle Handlungen

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der
Lebensführung anvertraut ist,

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder zur Betreuung in der
Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter
Mißbrauch einer mit dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
verbundenen Abhängigkeit oder

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,

um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1 Nr. 1 kann das Gericht
von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des
Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist.
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§ 176

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind
vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen an einem Dritten vornimmt
oder von einem Dritten an sich vornehmen läßt.

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder

2. das Kind bei der Tat körperlich schwer mißhandelt.

(4) Verursacht der Täter durch die Tat leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter
fünf Jahren.

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,

2. ein Kind dazu bestimmt, daß es sexuelle Handlungen vor ihm oder einem Dritten vornimmt, oder

3. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen, durch Abspielen von
Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entsprechende Reden einwirkt,

um sich, das Kind oder einen anderen hierdurch sexuell zu erregen.

(6) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 5 Nr. 3.

§ 184.

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)

1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überläßt oder zugänglich macht,

2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann,
ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde
nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem
anderen anbietet oder überläßt,

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des Gebrauchs,
ausgenommen in Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und von
ihnen nicht eingesehen werden können, einem anderen anbietet oder überläßt,

4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,

5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen
werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem
einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,

6. an einen anderen gelangen läßt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,

7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder überwiegend für diese
Vorführung verlangt wird,

8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene
Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu
ermöglichen, oder

9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland unter Verstoß gegen die
dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen oder eine solche
Verwendung zu ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk verbreitet.
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(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten, den sexuellen Mißbrauch von Kindern
oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben,

1. verbreitet,

2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder

3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder auszuführen
unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 oder 2 zu verwenden oder
einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,

wird, wenn die pornographischen Schriften den sexuellen Mißbrauch von Kindern zum Gegenstand haben, mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, sonst mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

(4) Haben die pornographischen Schriften (§ 11 Abs. 3) in den Fällen des Absatzes 3 den sexuellen Mißbrauch
von Kindern zum Gegenstand und geben sie ein tatsächliches Geschehen wieder, so ist die Strafe
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.

(5) Wer es unternimmt, sich oder einem Dritten den Besitz von pornographischen Schriften (§ 11 Abs. 3) zu
verschaffen, die den sexuellen Mißbrauch von Kindern zum Gegenstand haben, wird, wenn die Schriften ein
tatsächliches Geschehen wiedergeben, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften besitzt.

(6) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt. Absatz 1 Nr. 3a
gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt. Absatz 5 gilt nicht für
Handlungen, die ausschließlich der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen.

(7) In den Fällen des Absatzes 4 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 5
bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.

Siebzehnter Abschnitt. Körperverletzung

§ 223.

Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 223b.

(1) Wer Personen unter achtzehn Jahren oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit Wehrlose, die seiner
Fürsorge oder Obhut unterstehen oder seinem Hausstand angehören oder die von dem Fürsorgepflichtigen
seiner Gewalt überlassen worden oder durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis von ihm abhängig sind, quält
oder roh mißhandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der
Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr

1. des Todes oder einer schweren Körperverletzung (§ 224) oder

2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder psychischen Entwicklung

bringt.

§ 224.

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß der Verletzte ein wichtiges Glied des Körpers, das Sehvermögen auf
einem oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die Zeugungsfähigkeit verliert oder in erheblicher
Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder Geisteskrankheit verfällt, so ist auf
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren zuerkennen.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
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§ 225.

(1) Wer eine der in § 224 Abs. 1 bezeichneten Folgen wenigstens leichtfertig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe
von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.

(2) Wer eine der in § 224 Abs. 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder wissentlich verursacht, wird mit
Freiheitsstrafe von zwei Jahren bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

§ 226.

(1) Ist durch die Körperverletzung der Tod des Verletzten verursacht worden, so ist auf Freiheitsstrafe nicht unter
drei Jahren zu erkennen.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.

§ 230.

Wer durch Fahrlässigkeit die Körperverletzung eines anderen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Siebenundzwanzigster Abschnitt. Gemeingefährliche Straftaten

§ 323c

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den
Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger
Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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10 Anhang

10.1 Hauptgebäude und Zeltlager32
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Bild 10-2: Das Zeltlager

                                                          
32 sorry, das Zeltlagerbild ist noch nicht fertig. Das nächste Update wird’s schon richten!
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10.2 Karten

See

Bild 10-3: Die Karte des Lagers und dessen Umgebung
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Bild 10-4: Die Karte des Mözener Sees
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